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Prag, den 9.6.1943.
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Seeleitabschnitt Prag
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in 8uh u Mahren.

An den

Persönlichen Referenten

Eing. 11.JUNI 1943

des Eerrn Staatssekretär

bein Reichsprotektor  Böhrund Mähren

1-Obersturmbannführer Dr. G is

ETE

Nach Aiverbung und Kenntnianalmerd der anliegende Vorgang zurückge

reicht,
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Prag, den 28 April 1943
Leiter der Abteilung Justiz
 321/43
S1OyOSLD.geEAL LE
A
as Bürospes Herrn Staatsselretärs
1
maheen
Hause
Cu
29.APR.1943
DE
etrifft: Serafsache gegen B r a d a ■ u. A. wegen
Volksschidlings- und Kriegswirtschaftsver-
brechens.
Anschluß an mein Schreiben vom l0. Februar 1943
E I 3235/42 -.
- 1 Anlage -.
L
Abschrift des Urteils, das sich u, a. mit den Unregelmäßigkeiten
a
in der Protektoratsposteinkaufsstelle in Prag befaßt überreiche ich zur ge-
fälligen Kenntnisnahme und mit dem Anheimgeben der Vorlage an den Herrn Staats-
sekretür.
Der Abteilungsleiter IX hat Urteilsabschrift erhalten.
gez. Krieser
Beglaubigt:
9
Angestellte.
NN-8c/43
Fandel
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7 K Is~35/43-121/43

Im Namendes DeutschenVolkes!

In der Strafsache gegen

1.) den Postrevidenten Ernst B r a d a  aus Prag XIII, geb.

am 4.ll.l894 in Statenitz, verheiratet,Arier,Protektoratsan-

gehörigen,

2.) den Oberrechnuagsdirektor Franz S t ü b c h e n, aus Königs-

sasl I, Zi■kastr.272, geb.am 17.5.l892 in Prag,verheiratet,

Arier,Protektoratsangehörigen,

3.) den Fleischergehilfen dzt. Zentraldirektor Georg M a u e r

aus Prag XII, geb.am ll.6.l902 in Prag, verheiratet,Arier,

Protektoratsangehörigen,

4.) den IngsKom.Ant n P o s p i s i l aus Prag XII, geb. am

1801

19.XIl in Choteborsch,Arier,Protektoratsangehörigen,

5.) den Postbeamten i.R. Wenzel Pluhaf, aus Prag XII, geb.am

22.8.l8g2 in Teschowitz,Arier,Protektoratsangehörigen,

6.) den Rechnungsdirektor Alois Mrkviêka, aus Prag VIII, geb.

am 21.6.1892 in Prag, verheiratet,Arier,Protektoratsangehö-

rigen,

7.) den Rechnungsdirektor Jaroslaus P 1 u h a f, aus Prag XI,

geb. am 29.7.l887 in Prag, verheiratet, Arier,Protektoratsange-

hörigen,

8.) den Schuhnacher, Postunterbeamter i.R. dzt. I.Stellvertreter

der Posteinkaufsstelle Franz K a 1 a Saus Prag XVI, geb.

am 6.4.l900 in Prag, verheiratet, Protektoratsangehörigen,

9.) den Postbeamten Jaroslaus H l a v a  ek, aus Prag XII, geb.

am 22.10.190l in Schw.Kosteletz, verheiratet,Protektoratsange-

hörigen,

l0.) den Postdirektor Gaudenzius (Radevan) S a a 1, aus Prag VII,

geb, am 6.5.l886 in Prag, verheiratet, Prötektoratsangehörigen,

ll.) den Postbeamten i.R. Johann Bergnarn ars Irag XIlI, geb. am

12.l2.l88l in Krechleb, verheiratet,Protektoratsangehörigen,

12.) den Postrevidenten Maximilian_ H a n u $, aus Prag VII,

geb,am 12.l2.l890 in Prag, verheiratet, Protektor-ts-

angehörigen,

13.)die Postangestellte b.d. Posteinkaufsstelle in Prag XII,
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Vera P r o t i v i n s k a , geb. am 23.3.l9l6 in Laun,

led g, Protektoratsangehörigen,

14.) dea Leiter der Postküche in Preg II Wenzel M i m r & 

aus Prag XII, geb. em 20.4.l902 in Pilgrans, verheiratet,

Protektoratsangehörigen,

15.)den Fleischergehilfen Johann Z i t. e k aus Prag XIV, geb.

an 29.5.l897 in Pech Lhota, verhetratet, Protektoratsangeh -

rigen,

Nr. 70

l6.) den Fleischermeister PranzIS t& o hLaus Pech-Ihota,ver-

deb. ae 30.819i2 in Pehn Lhou

heiratet.Protertoratsangehöragen,

17.) den Pleischergesellen Jogef (D Vo A a k aus Prag XII,

geb. am 14.2,1903 in Seheirov, verheiratet, Protektoratsange-

hörigen,

18.) den Landwirt Miloslav/K o f a b e k (aus Böhm. Lhotitze Nr.6,

geb. em 5.3.l900 in Horni-Holetin, verheiratet, Protektorats-

angehörigen,

19.) den Autoschlosser IgantzL_a n gl aus Slonin Ne,86, geb.

an l7.l.lg08 in Langenbruck, verheiratet,Pretektoratsangehö-

rigen,

20.) den Pensionisten Josef F u k a T, aus Prag XIIl, geb. am

26.l0.l888 in Jemenik, verheiratet, Protektoratsangehörigen,

21.) den Zugleiter d. BMB. Johann_ IK a b e_l k a, aus Prag XIII,

geb. am 9.l2.1897 in Geiersberg, verheiratet,Protektoratsange-

hörigen,

22.) den Schlossergehitfen Josef \P o li v k a| aus Prag XIlI,

geb. an l8.3.lggg in Chlumetz, verheiraset, Protektoratsan-

gehörigen,

23.) den Aktuaradjunkten RudolfP a u L.lB_r_a be_y aus König-

städtel Nr.600, geb.am 29.6.19la in Tschaslau, verheiratet,

Protektoratsangehörigen,

24.) den Fleischer Franz V o v s i. kv aus Prag XIX, geb. an 10.

ll.i9lc in Hradißka, verheiratet, Protektoratsangehörigen,

25.) den Fleischer und Selcher Miloslaus (N o v o t n y /aus

Unter-Miecholup Nr.46, geb. am 28.10.1909 in Pruhonitz, Bez.

Ritschan, verheiratet,Protektoratsangehörigen,

26.) den Fleiechergehiifen Ignatz /J e l i n e k/ aus Prag II,

geb.an 24.5.1906 in Prsg, ledig, Protektoratsangehörigen,

27.) den Gutsbesitzer Dr.Ing.Anton K l e i n b_e r gaus

Wschestud, geo. am 9.10.19ol in Ledenitz, verheiratet,Protek-



torabsangehörigen,

28.) den Selchergehilfen dzt Gärtner WenzelJ a n o u S ek

aus Peag VI1, geb. an 30.8.l906 in Prag-Bochnitz, verhei-

ratet,Protektoratsangehörigen,

29,) den Antiquitätenhändler Anton K u b e c Jaus Prag XVI,

geb, am l2.l.J890 in Nehenin, verheiratet, Protektoratsan-

gehörigen,

3o.) den Landwirt Wenze.lJ e l i. n e ky aus Prag VIlI, geb.

tet, Protekteratsangehorigen,

32.) den Landwirt Stanislaus N e c b a t aus Wschestud Nr.4,

geb. am 6.l.l906 in Dorn-Aujest, verheiratet, Protektorats-

angehörigen,

33.) den Kraftfahrer Vlastimil Capek laus Prag XIl, geb. am l.3.

1906 in Hiobomecly, verhelratetProtektoratsangehörigen,

34.) den Kraftwagenlenker Johann K e t t a e I, aus Prag XIV,

geb. am 9.l0.1906 in Prag, verkeiratet, Protektoratsangehö--

rigen,

35.) den Fleischer Johann J e l i n e kg aus Prag VIII, geb. am

16.5.1898 in Prag, verheiratet, Protektoratsangehörigen,

36.) den Leiter der Textilabt.d.Pa.Postex Georg_H lad ik

aus Prag XIv, geb. an 16.l0,1909 in Maßhaupt, verheiratet,

Protektoratsangehörigen,

37.) den Verkäufer Josef Ry.S k a aus Prag XIII, geb, am 15.12.

1905 in Prag, ledig, Protektoratsangehörigen,

38.) den Rechtsanwalt Dr.Miroslaus A p p e d t Jaus Prag XII,

geb. an 24.l.1904 in Prag, verheiratet, Protektoratsangehö-

rigen,

39.) den Kellermeister OtokareVavrejn aus Prag XIII, geb. am l6.7.

1898 in Prag, verheiratet, Frotektoratsangehörigen,

zu 1,2,3,4,8,12,14,15,16;17,19,21,22,23,26,27,

29,30,31,32,35,36,37 z.Zt. in der deutschen

Untersuchungshaftanstalt in Prag- Pankratz,



w e g e n Verbrechens und Vergehens nach §§ 4,6

der Verordnung gegen Volksschädlinge,

hat die I. Kammer des Sondergerichts bei dem Deutschen Landge-

richt in Prag in der öffentlichen Sitzung vom l9.Februar l943,

an der teilgenommen haben :

Amtsgerichtsrat E i s e l e

als Vorsitzer,

Landgerichtsrat Dr, S t r a c h und

Landgerichtsrat Dr, Zaw a r

als Beisitzer,

Staatsanwalt Dr, R o gae r

als Beanter der Staatsanwaltschaft,

ßür Recht erkennt :

Die I. Kammer des Sondergerichts bei dem Deutschen Land-

gericht in Prag hat am 22. Februar 1943 für Recht erkannt :

I

Wegen Teilnahne an Schwarzschlachtungen und Gross.

schiebungen mit Fleisch und sonstigen bezugsbeschränkten Er-

zeugnissen werden verurteilt :

l.) die Angeklagten B r a d a ■,M a u e r/, Ignatz

J e l i n e k, P o l i. v k a/und B r a b e c

1. 218 10882

und zu dauernden Ehrverlust.

2.) der Angeklagte S t ü b c h e n

zu a c h t J a h r e n Zuchthaus

und a c h t Jahren Ehrverlust,

3.) die Angeklagten P o s p i s i l und K a_l a §

zu je

s ec h sJah r e n Zuchthaus

und sechs Jahren Ehrverlust

4.) der Angeklagte H a n u S zu

d r e i Jahren s e c  s Monaten Zuchthaus

und v i e r Jahren Ehrverlust,

5.) die Angeklagten F u k a r und H l a d i k

zu je z w e i j a h r en s e oh s Monaten Zuchthaus

und d r e i Jahren Ehrverlust,

6.) der Angeklagte D v o f a k zu

z w e i J a h r e n Zuchthaus



t
und zwei Jahren Ehrverlust,
7.) der Angeklagte JohannJ et i n e k zu
ein emiah r d p ei. Monaten Zuchthaus
und z w e i Jahren Ehrverlust,
8.) der Angeklagte K a b e lk a zu
z.W e i J a hr e n Gefängn.S,
9.) der Angeklagte J e n o u S e K zu
e i n en J a h r s e c h s Monaten Gefängnis,
l0.) die Angeklagten V o v s i k und N o v o t ny
zu dee in e m Jahr Gefängnis,
l1,) die Angeklagten Z_l. t e k und P e t f i è e k
L ang und Ry:zi zuje
ne un Mci.a t en Gefängnis,
12.) die Angeklagten C a p e k , K e t t n er und
Mi m za zuje
S a ch s M o n a t e n Gefängnis,
13.) der Angeklagte V a v r e_in zu
d r e i Monaten Gefängnis,
14.) der Angeklagte K u b e c an Stelle einer an sich
verwirkten Gefängnisstrafe von z w e i Monaten zu
2.000.-RM Geldstrafe,
15.) der Angeklagte Wenzel P l u h a f_ an Stelle einer
m sich verwirkten Gefängnisstrafe von z w e i
Monaten zu I.000.-RM Geldstrafe,
II. Wegen Schwarzschlaehtens und Schvarzhandels werden die Ange-
klagten St a c h wnd K o r a b e k zu j e
e i n e m Jahr s e c h s Monaten Zuchthaus
und zwei Jahren Ehrverlust verurteilt.
III. Wegen der mit den Schwarzschlachtungen verbundenen Steuerhin-
terziehung und Steuerhehlerei werden ausserdem folgende Angeklag-
te zu Geldstrafen und Wertergetz yerurteilt :
1.) Pospisil zu
J.000,-RM Geldstrafe,
und
5000,-RM Wertersatz,
2.) Stübchen „Hanuß und Fukar
Je
zu
1.500,-RM Geldstrafe,
und
10_000,--RM Wertersatz,
3.) Brada zu den Geldstrafen
von
1.500-RM und
100.-RM, sowie
10.000.-RM und
1.200.-RM Wertersatz,



4.) Dvofak
zu
300.-RM Geldsvrafe
und
1.700.-RM Wertersatz,
5.) Capek
zu
100,-RM Geldstrafe
und
500.-RM Wertersatz,
6.) Zitek
su
75.-RM Geldstrafe
und
400.~RM Wertersatz,
) Lang
zu
150.-RM Geldstrafe
und
700.-RM Wertersatz,
8.) Stach zu zwed Geldstrafen
von je
100.-RM
und
1.400.-RM Wertersatz,
.) Korabek
zu
100.- RM Geldstrafe
und
500.- RM Wertersatz,
10.) Kalas
zu
100,- RM Geldstrafe
und
1,200.- RM Wertersatz,
letzterey gesantschuldnerisch mit B r a d a ¢,
l1,) Vovsik, Novotný und Kabelka zu je 80.-RM Geldstrafe
und 1.200.-RM Wertersatz,
letzterer gesamtschuldnerisch unter sich und mit
Bradae,
12.) Ignatz Jelinek und Jenousek zu
50.- RM Geldstrafe
und
350.- RM Wertersatz,
unter sich gesamtschuldnerisch.
Sämtliche übrigen Angeklagten soveit eine gesamt-
schuldnerische Haftung noch nicht ausgesprochen ist, haften
in Höhe der ihnen auferlegten Wertersatzstrafen unter sich
gesamtschulänerisch.
An Stelle von je loO.- RM der Geld- und Wertersatz-
strafen tritt im Falle der Uneinbringlichkeit e i n Tag
Gefängnis.
IV.
Den Angeklagien S t ü b c h e n , P o s p i s i l,
Kalas,Dvofak,Mimra,Zitek,Kabelka
Johann und Wenzel J e l i n e k , P e t f i ê e k, H l a d i k,
;
Rys ka werden
je
fün f Mo na t e2
den Angeklagtcn z, a n g uneg.t a c h vier Monate
drei Wochen,
dem Angeklagten Kor a b e k  z w e i Monate
den Angeklagten V o v s i k und J a n o u ß e k je
vie r Wo c hen
und
Nevotny
Z w@ioc h e n Unterspichungshaft
angerechnet.
Bei Kubec
gilt die Geldstrafe als durch Untersuchungs-
haft getilgt.
V. Eingezogen werden :
die Lastkraftwagen der Postex PD 4 4 9 0 1 und 4 4 9 0 5 ,



der in der Garage "Flora" untergestellte Personenkraft-

wagen des Angeklagten P o s p i $ i 1 und der Pragawagen

des Mauer , ausserden die in den Räumen der "Postex" be-

schlagnahmten Warenvorräte und die bei der P e t î i è e k

beschlagnahmten Schweine.

VI. Eingestellt wird_ das Verfahren gegen die Angeklagten

Mrkvièka , Jaroslav Pl uhaì, Hla vaêek ,

Saal,Bergmann,Protivenska,Klein-

b e r g, N e d b a l und Wenzl J e lin e k-

VII. Der Angekiagte Ap p e lt wird f r e ige spr o-

c_he_n.

VIII, Soweit Freispruch oder Einstellung erfolgt ist, trägt

die Kosten das Reich, im übrigen haben sie die verurteilten

Angeklagten zu tragen.

G r ün d e :
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Gründe :

I. Vorleben und Lebensverhältnisse der Angeklagten_.

1./ Der Angeklagte B r a d a 8 entstemmt einer Beanten-

familie - sein Vater war Postinspektor - und wuchs im Eltern-

hause auf, Er besuchte 5 Klassen Volksschule, 3 Klassen Bür-

gerschule und 2 Klassen Handelsschule. Anschliessend trat

er als Kanzleipraktikant in den Dienst einer Baufirma. Im Jah-

re l9l5 fand er Ansteliung bei der Postverwaltung und wurde

deshalb im evsten Weltkriege unabkömmlich gestellt. Nach-

dem er zwischenzeitlich zum Postrevidenten befördert worden

war, wurde er in Jahre l933 als Ersatzmann in den Vorstand

der Prager Posteinkaufsstelle / PEs / gewählt, In dieser Stel-

lung hatte er bis zu seiner am l2.l2.lg4l erfolgten Berufung

zum Geschäftsführer der PES in der Hauptsache beratende Funk-

tionen in kaufmännischen Angelegenheiten der PEs, Seit Frih-

jahr l940 war er zugleich als Vertrauenezann der PES finan-

zieller und kaufmännischer Berater der Fa. Postex GmbH, bei

der er am l.7.l942 in den Vorstand aufgenommen wurde. Als

Vorsitzer des Verwaltungsrates der PEs wurde er nach wie vor

als Postbeanter gerührt. Sein Beantengehalt betrug zuletzt

2400 K. Ausserdem erhielt er von der PES einen Ehrensold in

   d  cd C   

ersatz rngesehen wurde. Er ist verheiretet und hat eln Kind

im Alter Ton 21 Jahren. Aus Darlehen schuldet er noch der Vor-

schusskasse Postalia rund 30.000 K. Vorbestraft ist er ntcht,

2./ Der Angeklagte S t ü b c h e n entstammt ebenfalls

einer Beamtenfamilie. Sein Vater war Postbeamter, Nach Besuch

der Volks-- und Bürgerschule absolvierte der Angeklagte eine

Oberrealschule bis zur Matura und studierte dann 4 Jahre lang

an der technischen Hochschule in Prag. Ohne eine Abschlussprü-

fung abgeliegt zu haben, trat er in den Dienst der Postverwaltung

über. In ersten Weltkrieg war er von November l9l4 bis Juli

l9l6 zum Militär einberufen. Er wurde als Korporal vegen eines

Herzleidene entlassen. Als Bevollmächtigter der PES gehört er

seit Gründung der Fa. Postex den Aufsichtarat an. Ihm oblag die

18630
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Überwachung der Fa. Postex in organisatorischer und rechnungs-

mässiger Hinsicht. Prokura besass er nicht. Iin Jahre 1936 vurde

er zum Oberrechnungsdizektor bei der Postdirektrion in Prag

XVI ernannt und am 12.l2.194l in die Geschäftsführung der Fa.

Postex Gmbh, berufen. Seine Tätigkeit bei der Postex-Gesell-

schaft geschah bis zuletzt ehrenamtlich und ausserhalb seiner

Dienststunden als Postbeanter. Er erhielt auch keine Auslagen-

vergütung, sondern lediglich seinen Postbeamtengehalt in Höhe

von zuietzt 3600 K. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder,

im Alter von 14 und 20 Jahren.

3./ Der bereits sechs nal vorbestrafte Angeklagte M a u-

2. beeachte eine 5 klassige Volksschule und 3 Klassen Bür-

gerschule. Nach Schuientlassung kam er zu einem Fleischhauer

in die Lehre, hstte aber kein Interesse an dem vom Vater, einen

als Angestellten tätigen Selcher, bestimuten Beruf und lernte

deshalb nicht aus. Bis zu seiner Binberufung zum Militär im

Jahre l923 arbeitete er"alles Mögliche".In seinen Straflisten

orscheinen bis dahin die Berufe eines Pleischers, Kochs,Buch-

binders,Zimmermannes,kaufmännischen Angestellten und Eraft-

wagenlenkers, Dazu war lediglich festcustellen, dass er etka

3 Jahre lang in einer Holshandlung und kurze Zeit als kauf-

männisch Beteiligter Mitinheber einer Zimmernannswerkstatt

tätig war.

Während seiner Mlitärzugehörigkeit zun Art.Rg-305 in

Budweis wurde er am 28.6.l923/Brigadegericht in Budweis gegen

eigenmächtigen Verlassens der Kaserne mit 3 Wochen Garnisons-

arrest und am l8.10.1923 vom Brigadegericht in Prag wegen Un-

gehorsans mit 8 Monaten vevschärften Kerkers bestraft. Mit

Ablauf der Strafhaft wurde er vom Militär ohne weitere Forma-

litäten entlassen.

In der Folgezeit versuchte er sich in Prag als Holn-

händler, später als Fischhändler, Anschließend richtete er

eine Mastanstalt für Gänse in Libuschin bei Prag ein und be-

tätigte sich bis zum Jahre l9zl als Gerlügelhändler. In den

folgenden Jahren lebte er in der Hauptsache vom Gelegenheite-

handel. Im Jahre l93l wurde er wegen Beantenbeleidigung, in

folgenden Jahre wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Geld-
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strafen bestraft. Nachden er sich etwa I Jahr lang nit der

Heransgabe eines antijüdischen, in Jahre l937 behördlich

verbotenen Blattes : " Das Fleischhauerrecht " Defasst hat-

te, fand er einen leitenden Posten bei der Fe. "glbe".In

diese Zeit fällt seine Bestrafurg wegen Veruntreuung von Ak-

tien, deretwegen er an 15.1.l937 vom Kreisgericht in Prag mit

3 Monaten Kerker beatraft wurde. Nach Strafverbüssung fand er

Anstellung als Direktor bei der Margarinefabrik Gebr. Marten

in Prag.Bei dieser Firna war er bis Ende lg4l mit einem

Durchschnittemonatsgehalt von 40.000 bis 12.000 K tätig. In

Januar 1942 kam er, als Zentraldirektor bei der Pirma Postex

G.R.D.H. unter, bei der er monatlich lo.Ooo K verdiente,Seit

Mai 1942 besass er Gesamtprokura. E: ist seit lo26 verheiratet

und hat drei Kinder im Alter von l6,l0 und einem Jahr.

4./ Der Angeklagte P o s p 1 Sil besuchte die Volksschule

und anschliessend ein Realgymngeium in Prag, Nach bestandener

Reifeprüfung studierte er an der teehnischen Hochschule. Nach

Ablegung der zweiten Steatsprüfung als kaufmännischer Ingenieur

im Jahre l926 wurde er kaufmännischer Angestellter. Am 30.4.1933

trat er als leitender Angestellter bei der Fa.Postex GmbH. ein.

Bei ihr war er bis anfangs lg40 hauptsächlich als Einkäufer der

Koloniaiwarenabteilung und bis l.2.l942 als Leiter der Fleisch-

abteilung und ale nichtstimmberechtigter Referent in Verwaltungs-

rat tätig. Von diesem Posten wurde er am 3l.l.lg4l abberufen und

erneut zun Einkäufer für Kelonialwaren und ausländisohe Texti--

lien bestimmt, Seit den 2.7.lg42 ist er als Leiter der Lagerab--

teilung tätig. Er ist verheiratet und hat 2 Kinder im Alter von

6 und von einem Jahr. Vorbestraft ist er nicht. Sein monatliches

Einkommen bei der Postex-Gesellschaft betrug zuletzt rund

3500 K.

5./ Der Angeklagte K a 1 a & ist von Beruf gelernter

Schuhmacher. Diesen Beruf übte er bis zu seiner Einberufung

zur Sanitätsabteilung ll in Prag kurz nach Ausbruch des er-

sten Weltkrieges aus, Als Sanitätsgefreiter war er bis Kriegs-

ende an der Front eingesetzt. Er wurde dreinal, davon_einmal

durch schweren Kopfschuss, verwundet und erhielt die bronze-

ne Tapferkeitsmedaille, Nach seiner Rückkehr aus dem Kriege
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trat er in den Dienst der Postverwaltung über, wo er bis zu

seiner Zurruhesetzung tätig war. Seitdem ist er ais Ruhestands-

beamter Stellvertreter des ersten Vorsitzenden und Verwaltungsr

rats-

mitglied der PES. Seine nonatliche Pension beträgt lioo K,

Als Vertrauensmann der PES, von der er bis Mai l942 für Beine

Tätigkeit eine nonatliche Auslagenvergütung von 5oo K erhielt,

wurde ihm am 1.?.l94l bis Aprll oder Mai l942 die Aufsicht über

die Fieischeinkaufsabteilung der Postex GmbH übertragen. Er ist

verheiratet und hat ein Kind im Alter von 2l Jahren. Vorbestraft

ist er nicht.

6./ Der Angeklagte P o l i v k a ist gelernter Schlosser.

Er diente in den Jahren l929 bis l930 bein Fliegerregiment in

t  Te e daaa S S  Sa-  Tea S

ren ist er Geschäftsführer im Fleischwarengeschäft seines Schwa-

gers, des Fleischermeisters Franz Snob in Prag XIII, bei dem

er ausser freier Kost und Verpflegung für sich, seine Ehefrau

und sein jetzt 9 jähriges Kind wöchentlich 280 K netto verdiente.

Er ist nicht vorbestraft.

7./ Der Angeklagte B r a b e c entstammt einer angesehe-

nen Familie. Sein Vater ist Stadtamtsdirektor in Prag. Der An-

geklagte besuchte eine 5 klassige Volksschule, danach 4 Klassen

Untergymnasium, anschliessend eine höhere landwirtschaftliche

Schule und einen Handelskurs, Nach Beendigung des Lehrganges

fand er Anstellung bei der Fa, Bata in Zlin, wo er in allen

Zweigen des Unternehmens ausgebildet vurde. Nach 2 1/2 jähriger

Tätigkeit wurde er aus nicht aufklärbaren Gründen entlassen.

Nach jahrelangem Herumlungern wurde er auf Betreiben seiner Fa~

milie in den Staatsdienst übernommen und bei der Geschäftskon-

trolle beschäftigt. Nach Einführung der Kriegswirtschaft im Pro-

tektorat wurde er vom Ministerium für Land- wnd Forstwirtsehaft

als Aktuaradjunkt mit der Kontrolle der Verpflegungsagenda der

Gemeindebehörden betraut. Sein monatliches Einkommen betrug zu-

letzt 3ooo K. Er ist verheiratet, lebt aber von seiner Ehefrau

getrennt, Eheliche Kinder sind nicht vorhanden. Dagegen hat er

ein uneheliches Kind, für dessen Unterhalt er monatlioh 300 K

bezahlen muss, Einer Vorschusskasse in Brünn schuldet er noch

7000 K, die er ratenweise von seinem Gehalt abbezahlte.
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8./ Der Angeklagte Ignaz J e I i n e k wuchs in Eltern-

hause auf. Nach 8 jährigem Besuch der Voiks- und Bürgerschule

erlernte er den Fleischerberuf, Während der Lehre besuchte er

die Fortblldungsschule. Nach der Auslehre kam er in einem Be-

ruf nicht unter und beschäftigte sich deshalb in der Landwirt-

schaft seiner Blter. In den Jahren l92l bis 1923 diente er

bein Reirßdregiment Nr.l in Theresienstadt. Nach der Militär-

zeit war er wieder in der Landwirtschaft der Eltern tätig. Nach

dem Pode seiner Mutter, die am 8,4,l942 verstarb, übersiedelte

er nach Prag, wo er seitden keiner geregelten Arbeit nachging

und nicht einmal Lebensmittelkarten in Anspruch nahm.

9./ Der Angeklagte H a n u 3 trat im Jahre l9l9 in den

Dienst der Postverwaltung, nachdem er den ganzen Weltkrieg

als Korporal mitgemacht hatte und mit dem Karl-Puppenkreuz

ausgezeichnet worden war, Seit dem 5.5.l94l ist er mit Rücksicht

auf seine Tätigkeit als zweiter Geschäftsführer des PES von

Postdienst befreit, Ihm unterstand namentlich die Aufsicht über

den von der Fa, Postex GmbH belieferten Küchenbetrieb. Zugleich

war er Mitglied des Geschäftsführerausschusses der Postex-GmbH.

Als Entgelt für ssine Tätigkeit bei der PES erhielt er sein

Beantengehalt in Höhe von 2800 K und eine bis Mai 1942 ausge-

zahlte Pauschalvergütung in Höhe von monatlich 500 K. Er ist

verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von l4 und 20 Jahren.

Er ist nicht vorbestraft.

l0./ Der Angeklagte F u k a r ist gelertor Kürschner.

Wegen Lungenleidens war er im Weltkrieg nicht eingezogen. In den

T ter der dadetee ce d a ttr te ce

Genossenschaften und vom Jahre 1933 ab bis zum 12.12,194l Ge--

schäftsführer der Postex-GmbH. Seitdem ist er Angestellter der

Postex ohne leirende Funktion, Sein Nettosinkomnen betrug Buletzt

3200 K. Er ist nicht vorbestraft und hat ein eheliches Kind im

Altet von 9 Jahren,

l1./ Der Angeklagte H l a d 1 k besuchte 5 Klassen Volks-

schule und 3 Klassen Bürgerschulev Anschliessend erlernte er den

Kaufmannsberuf. Nach jahrelanger Tätigkeit als Handlungsgehilfe

fand er im Jahre 1935 Anstellung in der Textilabteilung der Po-

stex-GmbH, Seit September l9z8 ist er Leiter dieser Abteilung.Er
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bezog zuletzt ein festes Monatagehalt von 2400 K. Ausserdem

erhieit er 2 % Umsatzprovision. Er ist kindenios verheiratet.

Die übrigen Angeklagten haben eine ihrer Lebenstellung

entsprechende Vorbildung genossen. Sämtliche Angeklagten sind

Protektoratsangehörige tsohechischer Volkszugehörigkeit und mit

Ausnalme der Angeklagten Mauer,Johann Jelinek,Janousek,Lang,

Kofabek und Stach gerichtlich nicht vorbestraft. Den Angeklagte

Johann Jelinek, der im Jahre Iy35 mit Hilfe des ihn vom Vater

zur Verfügung gesteliten Betriebckapitals eine seibständige

Fleischerei eingerichtet hat und seither betreibt, ist am l4,12.

192l und 6.ll.l922 von Divisionsgericht in Prag wegen Kaneraden-

diebstahls mit je 3 Monaten schweren Kerkers, weiterhin im Jah-

re 1924 wegen Raufhandels mit 2 Tagen Haft, im Jahre 1927 vom

Kreisgericht Ao Prag wegen fahrlässiger Pötung mit 4 Monaten

strengen Arrestes und in Jahre l939 wegen Hehlerei mit 2 Tagen

Arrest bestraft worden, Janeusek hat ausser zwei in den Jahren

1929 und 1933 wegen Raufhandels und Trunkenheit verbüssten Frei-

heitsstrafen im Jahre 1935 wegen öffentlicher Gewalttätigkeit

eine Strafb von einem Jahr schweren Kerkers erlitten. Der Ange-

klagte Leng ist im Jahre l922 wegen Diebstahls nit drei Monaten

schweren Kerkers, Kofabek in Jahre l939 wegen Körperverletzung

mit 200 K GeJdatrafe und Stach in Jahre l938 wegen Glückspieles

und wegen Betruges bestbaft worden.

II. Etwicklung und Organisation der Fa.Postex-GmbH.Verhältnis

wur Posteinkaufsteile und wirtschaftlicher Zusammenhang der

Straftaten der Angeklagten.

Die Fa.Postex wurde am 1279,1930 als private Handelsge-

sellschaft in Porm der GmbH errichtet und am 19,9.l930 iss Han-

delsregieter eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist der

Grosg- und Kleinhandel mit Gemischtwaren,Kohle,Holz,Teutilien

und Papier, eusserden der Vertrieb von Fleischerei.- und Selchew

relerzeugnissen aus eigener Erzeugung, sowie die Herstellung

und der Handel mit Eüßweinen und Likören. Das Stammkapital von

2.4ooooo K ist zu je einem Viertel von dex Geschäftslciten

Dr.Hochmann und Kedet aus Pilsen, zur anderen Hälfte von den An-

geklagten Bradat und Stübchen. den Vertrauensmännern der Postein-
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kaxfsstelle /PES/, aug Anleihemitteln bei der Vorschußkasse

"Postalia", für welche die PES die selbstschuldnerische Bürg-

schaft übernommen hat, gezeiehnet und einbezahlt worden. Ent-

sprechend dieser Kapitalsbeteiligung bestand zuletzt der Ver-

waltungsrat aus den vier Gesellschaftern Dr. Hochmann,Kodet,

Bradaß und Stübchen, die glei@hzeitig Geschäftsführer waren.

Zeichnungsberechtigt war jeder Gesellschafter zusammen mit dem

auf Grund des Gesellschafterbeschlusses vom 19.2,1942 als Be-

triebsleiter mit dem Titel eines "Zentraldirektors" bestellten

Prokuristen, dem Mitangeklagten Mauer. Die Fa. konnte auch durch.

Zusammenwirken von zwei Gesellschaftern ohne Mitwirkung des Pro-

kuristen rechtswirksam vertreten werden. Die Fa. wirtschaftete

ausserdem mit einem Frendkapital in Höhe von 3.5000o0 K.

Seit Gründung der Postex GmbH war Hauptabnehmer ihrer Er-

zeugnisse die Posteinkaufsstelle, ein auf konsumgenossenschaftli-

cher Grundlage errichtetes und staatlich subventioniertes Großein-

kaufsunternehmen zur Versorgung der Arbeiter,Angestellten und Beam-

ten der Postdirektion in Prag und anderer öffentlicher Behördenstel-

len. Dieses nggh genossenschaftlichen Grundsätzen durchorganisierte

Unternehmen wirtschaftete mit den Genossenschaftsanteilen ihrer Mit-

glieder und unterhielt bis kurz nach Errichtung des Pfotektorates

eine ganze Reihe eigener Verkaufsstellen, in denen Waren nur an

Mitglieder abgegeben werden durften. Nach Gründung der Postex ord-

nete die PES die Angeklagten Bradaê und Stübchen als sog.Fachbe-

rater in das Verwaltungsreferat der Postex-GmbH ab. Ihnen obhag

die Aufgabe, die Postex-GmbH in allen die Interessen die PES be-

rührenden Angelegenheiten organisatorisoh, finanziell,kaufmännisch

und wirtschaftlich zu beraten urd ihr Ge häfisgebaren zu überwachen.

Als die PES kurz nach Errichtung des Protektorats aus alige-

meinen Rentabilitäts- und Zweckmässigkeitserwägungen heraus insge-

samt 23 Verkaufsstellen abstiess, übernahm die Fa Postex-GmbH.

diese Verkaufsstellen in eigener Regie, aber unter Bedbehaltung

der bisherigen Zweckbestimmung. Seitdem unterhält die PES nur noch

8 selbstverwaltete Speisehallen, unter denen die vom Mitangeklagten

Mimra geleitete, im Gebäude der Postdirektion in Prag II,Bredauer-

gasse, untergebrachte Kantine die bedeutendste ist. In den noch

vorhandenen Speisehallen war die Einnahme der Mahlzeiten zuletzt

nicht mehr an die Mitgliedschaft der PES gebunden. Soweit hier
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die Zeit nach Einführung der Kriegswirtschaft interessiert, ge-

hörten dem Verwaltungsrat der PES folgende Angeklagten an : Der

Angeklagte Brada■ als ständiger, hauptamtlich tätiger und zu die-

sem Zwecke von der Postdirektion von anderen Dienstgeschäften ent-

bundener Vorsitzender und Hauptgeschäftsführer, der Angeklagte

Kalaß als stellvertretender Vorsitzer, Hlava■ek als Geschäftsfüh-

rerersatzmann, Saal als Buchalter ,Bergmann als Kassierer,Hanus

als Protokollführer und Stübchen als finanzieller und organisa-

torischer Berater chne besondere Funktionen, Mitglieder des Aufsich

rates waren u.a. die Angeklagten Wenzel Pluhaf,Mrkvi■ka und Jaros-

lav Pluhaf.

Daneben übten Bradaë und Stübchen in Personalunion ihre be-

ratende und überwachende Tätigkeit bei der Fa.Postex-GmbH aus.

führer

Geschäftsführer der Gesellschaft und Vorsitzender des Geschäftskof-

legiums war bis zum 12.12.l94l der Angeklagte Fukar .Innerhalb des

ihm beigeordneten Verwaltungsreferats besorgten die Angeklagten

dtaa bae d p p

darüberhinaus auch die Organisationsabteilung. Innerhalb des sog.

Betriebsreferates war der Angeklagte Pospißil bis zum l.2.l941

Leiter der Einkaufsabteilung für Fleisch und Referent im Verwal-

tungsrat. Bis Juli l94l wurden die geschäftsleitenden Richtlinien

nicht einseitig vom Geschäftsführer, sondern bei den fast tagtäglieh

  d

und Betriebsreferenten teilnahmen, mit Vorschlägen aufwarteten und

an den ausgearbeiteten Richtlinien massgeblich, wenn auch ohne

formelles Stimmrecht, nitwirkten. Die Ausführung oblag den Refe-

renten als den Bevcllmächtigten der Geschäftsführer innerhalb der

ihnen zugewiesenen und anvertrauten Geschäftszweige.

Gemäss Baschluss des Geschäftsführerkollegiums vom 29.l.1941

wurde anstelle des Angeklagten Pospißil der Mitangeklagte Dvofak

berufen, der daneben die Leitung der Postex-Fleischerei in der

Sassaustrasse 26 beibehielt. Im Juni l94l wurde die innere Orga-

nisation durch Beschluss der ordentlichen Hauptsversammlung der

Gesellschaft dahin abgeändert, dass die Angeklagten Bradaê und

Stübchen aus der Stellung als Referenten ihrer Abteilungen zu un-

mittelbaren "Fachberatern" des Geschäftsführers in den Vorstand

erhoben wurden. Gleichzeitig erhielt der Angeklagte Kalaß die Auf-

sicht über die Einkaufsabteilung für Fleischübertragen. Die Richt-
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linien für die Geschäftsführung im einzelnen wurden vom l.7.l941

o r ded dr Ra  rrd  C 

lungsleiter beschlossen und von dieser wiederum in Rahmen ihrer

Handiungsvollmacht zur Ausführung gebrachts

Als die geschäftliche und finanzielle Lage der Gesellschatt

gegen Ende des Jahres l94i mehr und mehr dem offenen Konkurs zu-

steuerte, wurde Fukar am l2.12.l94l als Vorsitzender des Vor-

standes abberufen.Es gelang in den Kaufieuten Dr.Hochmann und Kodet

aus Piisen zwei. neue finanzkräftige Gesellschafter aufzutreiben

und dadurch die Gesellschaft über Wasser zu halten. Auf ihre Wei-

sung wurie beschlossen, das Ant eines Zentraldirektors zug/tdich-

ten und den Angeklagten Mauer ab l.l.l942 damit zu betreuen. Eine

seiner ersten innerbetrieblichen Massnahmen war die Entfernung

des Mitangeklagten Kalaß von dem Posten des Leiters der Fleisch-

einkaufsabteilung, dessen Nachfolger Mauer selbst antrat. Zwar

blieb Kalaß formell noch bis zum 2.7.l942 Referent dieser Abteilung.

Praktisch war jedoch Mauer allein zuständig und auch tätig.

III, Die Straftaten der Angeklagten im Einzelnen.

Seit Einführung der Markenpflicht für Fleisch- und Selchwaren,

sah sich die Geschäftsleitung der Postex-GmbH in bestimmten Zeit-

abständen vor die Notwendigkeit gestellt, eingetretene Fleischfehl-

beträge abzudecken, Die in regelmässigen Zeitabständen wiederkehren-

den Fleischmankos hatten zum weitaus grössten Teil ihren Entstehungs-

grund darin, dass die Hauptkunden, nämlich die Speisehallen der PES

und die Letov-Flugzeugwerke, ohne Rücksicht auf die Bezugscheins-

pflicht je nach Wunsch wnd Bedarf mit Fleisch auf Vorschuss beliefert

wurden, hinterher aber nicht in der Lage waren, für die bezogenen und

bereits verbrauchten Fleischwaren Marken oder Bezugscheine beizu-

bringen. Diesen Hauptkunden wurde ausnahnslos Rohfleisch berechnet,

d.h, für die mitgelieferten Knochen wurden keine Marken verlangt.

Statt diese gesetzwidrige Machenschaften abzustellen, liessen die

verantwortlichen Geschäftsführer bei der Postex und bei der PES den

eingerissenen Schlendrian weiterhin zu, entnahmen darüber hinaus -

neben anderen, bezugsbeschränkten, unter Ziff. E näher erörterten

Erzeugnissen - seibst laufend Fleisch ohne Abgabe von Marken und aßen

ab und zu auch markenfreie Fleischgerichte in den Speisehallen der

PES. Der Angeklagte Brada■ bestimmte sogar die ihm unterstellten
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Küchenleiter in seiner Eigenschaft als Hauotgeschäftsführer und

Vorsitzender der PES, an " einflussreiche Personen " in den ver-

schiedenen Ministerien, in denen sich die Speisehallen befanden,

und an die Funktionäre der PES oder der Postex-GnbH. Fleischge-

richte stets ohne Marken abzugeben. So wurde eigens für die

höheren Beamten des Postninisteriums in der Speisehalle in der

Bredauergasse eine besoriiere Speiseabteilung eingerichtet, in

der es zum guten Tone gehörte, dass den darin verkehrenden Gä-

sten keine Fleischmarken abverlangt wurden, Der für diese Zustän-

de ale Leiter der Postküche verantwortliche Angeklagte Mimra han-

delte dabei nach den Weisungen der Geschäftsführung der PES. Da-

für wurde er reichlich mit narkenfreien Fleisch beliefert. So

wurden z.B, auf ausdrückliche Anordnung des Angeklagten Bradaë

in der 31,Versorgungsperiode 300 kg, in der 32.Versorgungsperiode

357,80 kg und in der 33.Versorgungsperiode l04,75 kg Fleisch al--

lein an die Speisehalle der PES in der Bredauergasse marken-

und bezugscheinsfrei abgegeben, Gegenüber den Angeklagten Pro-

tivänkg, zu deren Aufgebenkreis u.a. die Eriedigung der Marken-

S

abrechnungen zwischen der Fa.Postex und den Speisehallen der PES ge-

hörte, ordnete Bradaê weiterhin an, dass sie lediglich die von der

Kantine "Bredauergesse " eingehenden Marken und Bezugscheine entge-

genzunehmen und an die Postex weiterzuliefern, selbständig aber

nichts zu veranlassen habe.

Die im einzelnen unten näner bezifferten Fleiechfehlbeträge

gehen säntlich auf dieße Fleischauslieferungen ohne vorherige oder

gleichzeitige Deckung durch Bezugscheine, auf die markenfreien Lie-

ferungen an die Kantine der PES und auf die Privatentnahmen der

Funktionäre der PES und der Postex-GmbH zurück, Nur ein versohwin-

dender Bruchteil der Fieischfehlbeträge ist aus Gewichtsverlusten

bei der Verarbeitung angeblich minderwertigen dänischen Fleisches

zu erklären, Die Fleischnankos wurden anfänglich durch Schwarzein-

kauf von Fleisch, später durch Aufkauf von Fleischmarken und schließ--

lich durch Vornahme von Schwarzschiachtungen gedeckt.

A./Die Schwarzaufkäufe von Fleisch in den Jahren lg4c/4l.

Gegen Ende des Jahres l94o erstattete erstmals der Angeklagte

Pospißil als damaliger Referent der Fleischeinkaufsabteilung bei
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diner der fast tagtäglich abgehaltenen Arbeitsgitzungen Bericht

über die Notwendigkeit der Abdeckung eines Fleischmankos, des-

sen wirkliches Ausmass nicht sicher festzustellen wer, jedoch

annähernd etwa 2500 kg Fleisch betrug. An dieser Arbeitssitzung

waren ausser dem inzwischen verstorbenen stellvertretenden Ge-

schäftsführer W, Riha die Angeklagten Bradsë,Stübchen,Fukar und

Hanuß anwesend. Nachden Pospieil dargelegt hatte, dass nichts

anderes übrig bleibe, ais eatweder den zuständigen Ministerium

den Fehlbetrag bekanntzugeben und um Ausgleich zu bitten, oder

aber das Manko durch Sahwarzaufkauf von Fleisch zu decken, ent-

schieden sich die Konferenzteiinehmer offensichtlich aus dem Be-

streben heraus, der Versorgungsbehörde gegenüber die wirklichen

Entstehungsursachen für das Manko zu verheimlichen, für den Vor-

schlag der Abdeckung des Fehlbetrages durch Fieischschwarzauf-

käufe.

In Ausführung dieses Beschlusses wurden bis Mai 194l ins--

gesamt etwa 250ooo K aus Mitteln der Gesellschaft aufgewandt,

um durch markenfreien und überteuerten Einkauf von Fleisch das

eingetretene Manko zu decken. Die zur Auszahlung gelangten Geld-

beträge wurden jeweils von Bradaê und Stübchen angewiesen und bis

zum l.2.i94l von Pospiâil, später teils direkt, teils von An-

gestellten der Fa, Postex-GmbH, an die Verkäufer ausgehändigt oder

übermittelt. Die für den Schwarzeinkanf von Fleisch verbrauch-

ten Gelder wurden buchtechnisch als Entgelte für Holz-,Kohlen-

oder Gemüselieferungen getarnt und auf Grund der getarnten Be-

lege falsch verbueht. Obwohl der weitaus grösste Teil des

schwarzeingekauften Fleisches gegen Überpreise bezogen werden

musste,wurde das Fleisch in den Speisehallen der PES zu Normal--

verkaufspreisen veräussert. Den dadureh entstehenden Verlust

hatte die Gesellsshaft Postex zu tragen.

Organisator der Machenschaften war der Angeklagte Pospißil.

Er beauftragte den Angeklagten Dvoßak als Verkaufsstellenleiter

der Postex-Fleischerei in der Sassaustrasse Nr.26 und den ihm

unterstellten, in der Selcherei der Postex als Fleischer- und

Selchergehilfen tätigen Angeklagten Zitek ,Fleisch schwarz auf-

zukaufen oder Verbindungen mit Schwarzhändlern aufzunehmen. Der

wiederum von Zitek um Vermittlung angegangene bei der Postex als

Kraftfahrer tätige Capek , stelite daraufhin zunächst zwischen
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Zitek, später zwischen Dvofak und seinen Onkel, dem Mitangeklagten

Landwirt Kofabek, Schleichhandelsverbindungen her. Daneben be-

zog Pospisil unmittelbar von dem als Aufkäufer für die Kanti-

nen der Letov-Werke tätigen Angeklagten Lang Fleischwaren mar-

kenfrei für die Zwecke der Postex-GmbH. Im einzelnen gestatte-

ten sich diese Schleichhandelsbeziehungen folgendermassen :

l./ Der Angeklagte Dvoßak bezog erstmais in Herbst l940

in Auftrage des Angeklagton Pospißil durch Vermittlung eines

gewissen Jakubicek aus Prag-Lieben eine Kuh in Lebendgewicht

von etwa 500 kg zun Preise von rund 400o K, schlachtete das Tier

ohne Anmeldung der Schlachtung und ohne Vornahme einer Vieh-

oder Fleischbeschau im Stalle des Vermittlers ab und lieferte

das Fleisch an die Einkaufsabteilung der Postex-GmbH weiter.Bei

Abtransport war ihm der in den ganzen Sachverhalt eingeweihte

Angeklagte Capek behilflich, Im Spätherbst lg40 erwarb Drofak

weiterhin von den Hetzger Baßout in Ober-Potschernitz etwa 35 kg

Kalb- und Rindfleisch zu nicht mehr aufklärbaren Überpreisen,und

zwar narkenfrei. Bei Abschluss dieses Geschäftes machte er die

Bekanntschaft zweier unbekannter Fleisch- nder Viehhändler, die

sich auf seine Anfrage ohne weiteres bereit erklärten, der Fa.

Postex markenfreies Fleisch zu vermitteln, Sie lieferten in der

Folgezeit bis etwa Hai l94l über Dvofak an die Einkaufsabteilung

der Postex-GmbH das Schlachtgut von insgesamt lo bis l4 schwarz-

geschlschteten, d.h. ohne Anneldung der Schlachtungen, ohne Vor-

nahme einer Vieh- oder Fleischbeschau und ohne Schlachtsteuerent-

richtung getöteten Schweinen mit einem Durchschnittsgewicht von

40 bis 50 kg zu Preisen von 20 bis 25 K pro kg. ausserdem das

Schlachtgut von 6 bis 8 schwarzgeschlachteten Kälbern in Ein-

zelgewicht von 30 bis 40 kg zu Preisen von l8 bis 20 K pro kg.

schliesslich 8 bis lo Rinderviertel im Gewicht von je etwa 50 bis

55 kg zu Preisen von durchschnittlich 20 K pro kg. Weiterhin er-

warb Dvoßak anfangs l94l vom Angeklagten Korabek mindestens vier,

wahrscheinlich sechs bereits schwarzgeschlachtete Schweine mit

einem Totgewicht von durchschnittlich 40 bis 50 kg und 2 Kälber

im Totgewicht von zusammen stwa 80 kg, wofür er Preise von 35

 o  d C o  c  o C  d  

fleisch bezahlte. Etwa 60 kg des von Korabek bei der ersten Teil-
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lieferung bezogenen Schweinefleisches verwahrte der Angeklagte

Capek für Dvofak in seiner Wohnung und vermittelte einige Ta-

ge danach an seinen Onkel Korabek auch den Kaufpreis von 45 K

pro kg- Drei der an die Postex gelieferten Schweine hatte Ko-

rabek von dem Laudwirt Kubelka aus Orel lebend und auf ordnunge-

gemässe Paplere aufgekauft, etwa 3 Monate lang gemästet und

dann schwarzgeschlachtet. Die beiden Käzber und das vierte

Schwein stammten aus seiner eigenen Zucht. Sein Gesamtnettover-

dienst betrug mindestens-4000 bis 5000 K.

Nach den vorgefundenen und von seiner Hand unterzeich-

neten Quittung hat Dvotak in der Zeit von Herbst l940 bis Mai

1941 insgesamt 70.952 K aus Mitteln der Postex-GmbH zum Einkauf

von Fleisch im Schwarzhandel verwandt.

2./ Der Angeklagte Zitek suchte im Spätherbst l940 Ver-

bindung mit den allenthalben als Schwarzschlächter bekannten

Fleischer Stach, von dem er wusste, dass er Fleisch für einen

Fleischkommissionär vom Prager Schlachthof vermittelte. Er war-

tete ihi an der Endhaltestelle der zwischen Prag und Mühlhausen

verkehrenden Autobuslinie "Jas" ab und bat ihn um Vermittlung

von Fleisch für die Fa.Postex. Der Angeklagte Stach ging auf die-

se Anregung bereitswilligst ein und lieferte daraufhin der Fa.

Postex bis Ende April lg4l in mehreren Einzellieferungen minde-

stens 5o0 kg Rindfleich. Für zwei Einzellieferungen erhielt er

aus der Geschäftakasse der Fa.Postex allein 23.504 K ausbezahlt.

Ausserdem bezahlte ihm Zitek für weitere, an die Fa.Postex wei-

tergeleitete Rindfleischlieferungen bis zum 28.4.l94l insgesamt

9950,80 K aus. Das von ihm schwarzgeschlachtete Fleisch versandte

Stach entweder in Postpaketen mit getarnten Inhaltsangaben, oder

er nahm es in Säckeh im Postomnibus nach Prag mit. Bei einer die-

ser Fahrten wurde er an der Haltestelle in Prag-Smichov von Pos-

pißil und Zitek erwartet, die das Fleisch mit Hilfe einer Kraft-

droschke nach Prag schafften.

Der Angeklagte Zitek erstand für die Fa.Postex-GmbH auch

von einem unbekannt gebliebenen Schwarzschlächter markenfreies

Fleisch zum Gesamtpreise von 15.785 K, und zwar in der Zeit vom

26.3. bis l8.4.l94l. Er hat an dem Zwischenhandel nichts verdient

und seiner Arbeitgeberfirma stets die Einkaufspreise ohne jeden

Zuschlag in Rechnung gestellt und in gleicher Weise mit den Fleisch-
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lieferanten abgerechnet,

3./ Daneben bezog der Angeklagte Pospißil in seiner Ei-

genschaft als Leiter der Einkaufsabteilung der Postex-GmbH.

etwa 600 kg Fleisch unmittelbar von dem Angeklagten Lang.

Dieser war damals als Schlossergehilfe bei den Letov-Flugzeug.-

werken und als Aufkäufer für die Werkskantine tätig, Auf Anwei-

sung des Leiters der Einkaufsabteilung der Letoy-Werke, für

die Küchenverwaltung Fleisch "unter dec Hand" aufzukaufen, hatte

er mit dem inzwisthen wegen Schleichhandeis zu fünf Jahren Zucht-

haus verurteilten Gastwirt Bfezina aus Prag, seinem Quartierge-

ber, Verbindung autgenommen. Bßezina lieferte ihm im Ferlaufe

von drei Monaten im Herbst lg40 insgesamt etwa 800 kg Schweine-

und Rindfleisch zu Preisen zu 32 bis 36 K pro kg. Davon gab Lang

etwa 200 kg an die Letoy-Werke und 600 kg an die Postex-GmbH zum

Selbstkosenpreise weiter, An sich war das vcn ihm aufgekaufte

und aus der Werkskasse der' Letov-Werke finanzierte Fleisch sämt-

lich für die Letov-Werke bestimnt gewesen. Da sber im Herbst l940

die Kühlanlagen nicht funktionierten, hatte Lang das überschüssi-

ge Fleisch im Auftrage des Kantinenverwalters der Fa.Postex über-

bracht. Pospißil nahm das Fleiseh jeweils in Empfang und sorgte

für die Abrechnung mit den Letov-Werken,

Nach diesen Feststellungen sind der Postex-GmbH von Herbst

1940 bis Mai 1941 im einzelnen nachweiebar rund 2500 bis 2600 kg

Fleisch'schwarz zugeflossen, In Wirklichkeit betrug der Fleisch-

schwarzbezug mehr als das Doppelte, nänlich mindestens 5.o00 kg,

weil vòn ihr mindestens 25ooco K zur Bezahlung des schwarz auf-

gekauften Flcisches ausgegeben und im Einzelfalle keinesfalls hö-

here Preise als 5o K pro kg bezahlt worden sind. Nähere Feststel-

lungen dazu waren angesichts der gefälschten Buchunterlagen und

der sonst angewandten Tarnungsmethoden nicht mehr zu treffen.

B. Schwarzschlachtungen von Schafen in Sommer lg4l.

Der Angeklagte Kabelka. der als Leiter der Speisehelle in

Prag-Werschowitz, Abteilung Rangierbahnhof, zur Versorgung der

Kantinenbesucher Schafe aufkaufte wnd zu Schlachtzwecken mästete,

wurde im Sommer lg4l von zwei Beamten des Verkehrsministeriums

darauf hingewiesen, dass die Fa.Postex Fleisch benötige wnd war-

scheinlich am Einkauf von Schafen interessiert sei, Er wandte sich
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an den Angeklagten Bradaé, erzählte ihm von Gelegenheiten zum

Ankauf von Schafen und erhielt von ihm und von dem über den

Verwendungszweck unterrichteten Angeklagten Stübchen aus der

Geschäftskasse der Postex L7.000 K zum Ankauf von Schafen aus-

bezahlt. Mit diesem Gelde erwarb er aus einer Fabrik in Hum-

boletz neben den Bahnhof 27 Schafe auf Zuchtpapiere. Davon

nahm die Firma Postex 20 Schafe ab, die später zu Preisen von

32 und 38 K pro kg zwischen Kelelka und Brada& verrechnet wurden.

In Auftrage des Angeklagten Bradaß fuhr der Angeklagte

Kalaß mit dem als Fleischergehilfegin der Selcherei wnd als

Beifahrer beschäftigten Angeklagten Vovsik und dem als Kraft-

d d   d d  c

Fleischer ist, zu den Angeklagten Kabelka nach Werschowitz. Im

Stalle des Rangierbahnhofes schlachteten Vovsik wnd Novotny zu-

nächst 8, einigs Tage danach weitere 12 Schafe im Beisein des

Angeklagten Kalaß. Die Schlachtungen wurden weder gemeldet, noch

unter tierärztlicher Aufsicht vollzogen. Das Schlachtgut beför-

derten sie mit dem Lastkreftwagen der Fa.Postex zur Fleischein-

kaufsabteilung, die damals Kalaš verantworylich leitete. Das

Fleisch kam in den allgemeinen Geschäftsumlauf. Das Schicksal

der restlichen Schafe konnte nicht aufgeklärt werden, Sie sind

zweifellos ebenfalls schwarz geschlachtet worden.

C. Der Ankauf von Fleischmarken im Sormer und Herbst l94l.

Trotz der bis Mai lg4l durchgeführten Schwarzankäufe von

Fleisch, welche praktisch ein zusätzliches Kontingent der Fe.

Postex in Höhe von nindestens 5,000 kg Fleisch bedeutet hatten,

war das im Herbst l94o eingetretene Fleischmanko dank der lieder-

lichen Großzügigkeit, mit der auch weiterhin die Hauptkunden

marken- und bezugscheinfrei beliefert wurden, nicht weggefallen.

Ein von dem Buchhalter Köhler in Juli oder August l94l durchge-

führte Bestandsaufnahme ergab wiederun einen ungedeckten Fleisch-

fehlbetrag von über 2.000 kg. Davon erstattete Kalaß als Leiter

der Pleischeinkaufsabteilung in einer Arbeitssitzung Meldung

an das ohnehin im wesentlichen bereits unterrichtete Geschäfts--

führerkollegium, das bei dieser Gelegenheit durch Bradaê,Stübchen

und Hanuß vertreten war, Als Ergebnis der Aussprache war allen

 Beteiligten klar, dass das Manko irgendwie durch krunme Geschäfte
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"unter der Hand" beseitigt werden müsste. Um einen willfähigen

Eüttel als Einkaufsleiter zu haben, hatte Bradaê zu diesem

Zwecke schon den Angeklagten Kalaß als neuen Abteilungsleiter

bestellt. Bei ihn war der frühere Leiter der Fleischabteilung,

der Angeklagte Pospisil, in Ungnade gefallen, weil er ihm

und Stübchen deutlich zu verstehen gegeben hatte, dass sie ohne

Bereitstellung privater Mittel zur Deckung des Mankos "hinter

Gitter landen" würden.

Gelegentlich der Verhandlungen über den Einkauf der

Schafe hatte Brada■ bereits die Fühler nach neuen Schleichhan-

delouellen zur Abdeckung des Fleischmankos ausgestreckt und deng

Angeklagten Kabelka von den Sorgen der Postex-GmbH zur Deckung

der Fleischfchlbeträge erzählt . Er hatte sich erkundigt, ob

Kabelka nicht einen Ausweg, vielleicht durch Beschaffung von

Fleischmarken, wisse. Kabelka hatte versprochen, Umschau zu

halten, und kurz danach den Angeklagten Kalaß, als dieser im

Auftrage des Bradaß bei Kabelka über seine zwis shenzeitlichen

Bemühungen Nachfrage hielt, mit dem Argeklagten Polivka zusam-

mengebracht, von dem er annahm, dass er für die Postex Fleisch

beschaffen könne, Für diese Vermittlung erhielt Kabelka kein

Entgelt. Der ihm einige Zeit später von Polivka ausbezahlte Be-

trag von l9o K betraf eine Briefmarkenvermittlung.

Bei der ersten Besprechung mit Kalaß, der aus Tarnungs-

gründen die Uniform eines Postzustellers angelegt hatte, erklär-

te Polivka, dass er der Fa.Postex am Ende jeder Versorgungsperio-

de Pleischmarken verschaffen könne, im Augenblick aber keinen Vor-

rat habe. Er gab ihm statt dessen vorerst 95 kg Rindfleisch marken-

frei zum Preise von 40 oder 45 K pro kg mit und bestellte ihn auf

den nächsten Donnerstag, d.h. auf die letzte Woche vor Ablauf

der laufenden Versorgungsperiode.

Polivka war nämlich Fleischmarkenabnehmer des Mitangeklagten

Brabec. Diese benutzte seine dienstliche Stellung als Aktuaradjunkt

dazu, gelegentlich der Ausübung der Revisionskontrollen bei den

Gemeindebchörden Fleischmarken zu entwenden, die von den Fleischern

und Händlern bereits honoriert, vorschriftsgenäss zur Erlangung

von Grossbezugscheinen bei den Geneindeämtern abgeliefert und noch

nicht entwertet waren. Das geschah gewöhnlich erst kurz vor Ablauf
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der Versorgungsperiode. Daraus erkiärt sich, dass Polivka dem

Angeklagten Kalaß die Lieferung von noch verwertbaren Fleisch-

marken erst kurz vor Ablauf der Versorgungsperiode in Aussicht

stellen konnte.

Der von Kalaß über die Markenbezugsmöglichkeit unterrich-

tete Angeklagte Braca■ war mit den bevorstehenden Markenhandel

einverstanden und erledigte zunächst die Bezahlung des von Ka-

laß mitgebrachten Rindfleisches. Dann weihte er in groben Zügen

den Mitangeklagten Stübchen ein und sicherte dureh sein Ein-

verständnis die Finanzierung des Schleichhandels, da Zahlungs-

anweisungen von ihn von Stübchen gegengezeichnet werden mussten,

wenn die Kasse ausbezahien sollte.

Abredegemäss erhielt Kalaå von Polivka am Ehde der laufen-

den Versorgungsperiode im August oder September l94l und in den

nächstfolgenden beiden Versorgungsperioden Fleischmarken im Be-

zugswerte von insgesamt mindestens 2.000 kg, und zwar das erste

Mal nach genau erfolgter Zählung Fleischmarken für 900 kg

Fleisch, in den späteren Fällen etwas weniger, Kalaß lieferte

die eingehandelten Fleischmarken an Stübchen und Bradat ab. Die

Marken wurden von ihnen sofort in den Geschäftsgang gegeben und

bei der Versorgungsbehörde zur Ausstellung von Fleischbezugschei-

nen vorgelegt. Auf diese Weise erhielt die Fa.Postex ohne wirk-

liche Bezugsberechtigung bis Dezember 1941 mindestens 2.000 kg

Fleisch zugeteilt. Für die ersten Fleischmarken im Bezugswerte

von 900 kg Fleisch erhielt Polivka den geforderten Preis von

20 K pro kg für die spätezvn Fleischmarken auf Verlangen 25 K

pro kg ausbezahlt. Er übergab bei der ersten Fleischmarken-

lieferung dem Angeklagten Kalaß ein Bündel gültiger und

im Schleichhandel, vermutlich im Austausche gegen Fleisch,

erworbener Eier-,Butter-,Zucker-- und Margarinenarken mit der

Bitte, ihm die darauf entfallenden Lebensmittelserken von der

Postex zu besorgen. Mit Wissen des Bradad erfüllte Kalaß diese

Bitte i.n der Weise, dass er Polivka etwa 70 Eier, etwa 8 kg

Butter und l0 kg Margarine aus den Beständen der Postex über-

brachte. Die Zuckermarken verteilte Kalaß eigenmächtig unter

kleineAngestellten der Fa,Postex.

Lieferant der Fleischmarken war der Angeklagte Brabec.

Er war mit Polivka anlässlich eines FussbaIwettspieles be -

kannt geworden. Bereits im Juli 194l hatte ihn Polivka auf den
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Gedanken gebracht, durch Diebstahl von Fleisckmarken Geld zu

verdienen. Kurz danach hatte Brabed gelegentlich einer Kontrol-

le der Verpflegungsagenda bei ainer Geneindebehörds die ersten,

auf Bögen aufgeklebten und noch nicht entwerteten Fleisch-

marken in Gesantbezugswerte von etwa 500 kg Fleisch entwendet,

nu Polivka gebracht und die ihm dafür angebotene Vergütung

von 5 K pro kg angenommen. Diese Fleischmarkten hette Polivka

zum Ausgleich eines Fleischmankos im Geschäft seines Schwa-

gers verwertet. Als er in den hächsten Versorgungsperioden

zur Befriedigung der Wünsche der Fa.Postex um Besorgung neuer

Fleischmarken bat, ging Brabec ohne weiteres auf diese Anregung

ein und besorgte ihm säntliche Fleischmarken, die von Poliy-

ka an Kalaß weitergellefert wurden. Brabee erhielt dafür statt

des geforderten Preises von lo K pro kg von Polivka nur 8 K pro

kg vergütet.

Als Ende des Jahres lgal Kalaß nicht mehr länger bereit

war, die Markenaufkäufe über Polivka mitzumachen, kam es zwischen

ihm und Bradaß zu eiier erregten Auseinandersetzung,bei der der

sonst so unselbständige und willfährige Angeklagte Kalaß in der

ihm offensichtlich von dritter Seite beigebrachten Erkenntnis,

dass er sich die Finger für andere verbrennen sollte, regelrecht

rebellierte, Infolge seines Ausfalles als Mittelsperson zu Po-

livka kan es deshalb zur Einstellung der Markenbeschaffungsak-

tion. Um Kalaß wieder versöhnlich zu stimmen, belobigše ihn der

Angeklagte Stübchen in einer Verwaltungsratsitzung wegen seiner

"verdienstlichen" Mitarbeit in der Fleischeinkaufsabteilung und

setzte ihm als besondere Anerkennungsgebühr einen Betrag von

10.000 K aus.

D. Die Schwarzschlachtungen in Frühjahr und Sommer l942.

Ungeachtet aller bisherigen Erfahrungen wurde auch im Jahre 1942

an den eingespielten Methoden, mit den Hauptkunden nur Rohfleisch

als markenpflichtig abzurechnen und ihnen Fieisch auf Vorschuss

ohne sofortige Deckung durch Marken oder Bezugsscheine zu li1--

fern, festgehalten. Hinzu kamen vermehrte Privatentnahmen von

Fleisch durch die Funktionäre und leitenden Angestellten der Po-

stex-Gmbh, an denen sich vor allen Bradaê und der neu ei■estellte

Zentraldirektor Mauer teils zur eigenen Versorgung, teils zum

Schmieren "einflussreicher" Personen, teils zum Zwecke des Schleich
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handele beteiligten. So konnte es.nicht ausbleiben, dass er-

neute Fleischfehlbeträge auftraten. Eie wurden auftragsgemäss

vom Angeklagten Kalas, der damals wegen Fortdauer der Privat-

entnahnen seinen Posten zur Verfügung zu stellen drohte, auf

900 kg geschätzt und am 13.4.1942 von seinem Buchhalter auf

976.55 kg errechnet. In der allgemeinen Ratlosigkeit über die

Abdeckung dieses deuen Fehlbetragee gelegentlich einer Sitzung

des Verwaltungsrates Ende März l942 rise dor Angellegte Mauer

die Initiative an sich. Nach einigen Ausfällen über den nach

seiner Ansicht ale Leiter der Pleischeinkaufsstelle ungeeig-

neten Angeklagten Kalaß erklärte er in seiner rücksichtslosen,

diktatorischen Art, er werde von jetzt ab persönlich das Heft

in die Hand nehmen und das Manko beseitigen, bisher habe man

davon "nichts verstanden', in Zukunft besorge er selbst alles

Nötige.Den in dieser Sitzung anwesenden Angeklagten Bradaë,

Stübchen,Pospißil und Hanuß war es klur, dass Mauer illegale

Methoden anzuwenden trachtete, Trotzden widersprach ihm niemand.

Behördlicherseits war die Ververtung von Kantinenabfäl-

len zur Aufzucht von Schweinen in kantineneigenen Stallen er-

laubt und sogar erwünscht. Darauf baute Mauer seinen Plan. Durch

Anschaffung von 6 bis 8 Zuchtschweinen wollte er sich einerseits

nach aussen hin den Rechtsschein legaler Einkäufe zu Zuchtzwek-

ken beilegen, andererseits für sich und die Zwecke der Postex

heimlich schwarzsehlaabten und sich in Felle der behördlichen

Bachprüfung etnzelner Schweineaufkäufe ein Alibi danit versehaf-

fen, dass er die vorhandenen Zuchtschweine als die jeweils gerade

aufgekauften Schweine nachweisen konnte. Um diesen Plen in eige-

ner Regie durchführen zu können, kam ihu zunächst der Wunsch des

Kalaß, von seinen Posten befreit zu werden, entgegen. Er enthob

Kalaß und der ihm beigegebenen Buchhalter Köhler ihres Postens,

beliess Kalaß indessen der äusseren Forn willen als Referenten

für die Fleischeinkaufsabteilung und beauftragte Pospißil mit der

eingehenden Bestandsaufnahne und Nachprüfung der Pleischfehlbeträge,

wonit er sich zugleich gegenüber den energisch auf Abstellung der

bisherigen Missbräucte drängenden Gesellschaftern Dr.Hochmann und

Kodet, die ihn als ihren Vertrauensnenn ansahen, eine Rückendek-

kung varschaffen wollte, Nach diesen Sicherungen begann er mit

der Vornahme von Schwarzschlachtungen.
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Im Frühjehr l942 hatte Mauer durch Vermittlung des Groß-

grundbesitzers Sole oder dessen Gutsverwalter die Bekanntschaft

mit dem Angeklagten Ignatz Jelinek gemacht, der damals mit

Sole in recht dunklen Geschäftsverbindungen stand und seinem

Verwalter eine auf den Namen "Zeman" lautende, in dem berüch-

tigten Automaten "Koruna" für l5o K erstandene Bürgerlegiti-

mation, angeblich zum Zwecke des Viehaufkaufes, vermittelt

hatte. Ais sich Jelinek später bei der Postex um Arbeit be-

warb, engagierte ihn der Angeklagte Mauer als Viehaufkäufer

für die Fa.Postex. Er finanzierte die Geschäfte nach ent-

sprechender Aufklärung der Angeklagten Bradaë und Hanuß du: ch

zweimalige Gewährung von Vorschässen in Höhe von je 50.000 K

aus Mittein der Postex-GmbH und durch einen weiteren Vorschuss

von 20,000 K aus eigener Tasche.

Mit diesem Gelde und mit einem eigenen Betriebskapital

in Höhe von 38.000 K, das er sich offensichtlich durch Schleich-

handelsgeschäfte bereits zusammengespart hatte, beschaffte sich

Ignatz Jelinek unter den Vorwand, Zuchtvieh für die Stallungen

der Fa.Postex aufzukaufen, auf Landesschäußscheine Vieh, das

er teils selbst schwarz schlachtete und auf eigene Rechnung ab-

setzte, teils an die Fa.Postex oder an den Angeklagten Mauer

persönlich zum Schwarzschlachten weiterleitete. Sein Hauptlie-

ferant war der angeklagte Gutsbesitzer und Viehzüchter Kleinberg.

Von ihm erwarb er in der Zeit von Mitte April l942 bis August

1942 insgesamt 37 Schweine, einen Eber, 3 Rinder urd 2 Kälber.

Die Schweine hatten ein Durchschnittlebendgewicht von etwa 50

bis 60 kg und 3 Zuchtsauen ein Durchschnittslebendgewicht von

je 180 bis 200 kg. Jedes Rind wog durchschnittlich etwa 200 kg

und jedes Kalb etwa 50 bis 60 kg. Die Verkaufspreise für das

Vieh wurden in den ordnungsgenäss ausgestellten Landesschluß-

scheinen mit 15 K pro kg Lebendgewicht berechnet, tatsächlich

aber mit 45 K bezahlt. Nach dem Schlußschein 000.55 wurden ein

Eber im Gewicht von 230 kg statt des tatsächlich bezahlten Prei-

ses von 4500 K mit 3000 K, sowie eine Sau im Gewicht von l00 kg

mit 120 kg und statt des bezahlen Preises von 1800 K mit l00o K

ausgewiesen und verrechnet, Diese Preisunterbietung in den

Schlußscheinen geschah auf Wunsch des Angeklagten Kleinberg,

Gir auf diese Weise Steuer hinterziehen und sich ein unkontrol-

liertes Barguthaben anlegen wollte, Das berkaufte Vieh stammte
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aus seinen Zuohtviehbestand, war jedoch zun Verkauf auf Auk-

tionsnärkten kaum noch geeignet, dagegen wokl ncch für einfa-

che Zuchtzwecke verwendungefähig. Dem Angeklagten Kleinbey kamen

wegen des von Jelinek angebctenen und bezahlten Überpreises

zwar Bedenken. dass es sich vielleicht um lufkäufe zu Schlacht--

zwecken handeln könne. Durch die weitere Erklämung des Jelinek,

die im Schlußschoin als Abnehmerin aufgenommene Fa.Postex unter-

halte tatsächlich eine Schweinemast in eligcnen Stallungen in

Smichov,was der bei einzelnen Käufen anwesende Angeklagte Mauer

als "Zenbraldirektor" dieser Pirma, der jeweils im Wagen vor-

fuhr, bestätigte, wurden die Bedenken des Kieinberg jedoch zer-

streut. Er hatte sich sowohi von Jelinek wie von Mauer die Bürd

gerlegitimationen vorlegen lassen.

Unter gleichen Vorwänden erwarb Ignatz Jelinek von dem

mitangeklagten Landwirt,Viehzüchter wnd Ortsvorsteheer Nedbal

in den Monaten Juni und Jult lo42 insgesamt 7 Zuchtschwbine

im Durchschnittsgewicht von 50 bis 60 kg zum Preise von 45 K pro

kg Lebendgewicht und eine hochträghtige Kuh in Gewicht von 620 kg

zum Preise von S3o0 K. Statt der vereinbarten und bezahlten Prei-

se wurden auch hier auf Wunsch des Nedbal niedrige Preise in

po  ot daa aa 

zwar bei den Schweinon 17 K pro kg Lebendgewicht und bei der

Kuh einen Preis von 2aoc K, Die bezahlten Preise hatte Jelinek

von sich aus mit dem Hinweis angeboten, er wolle ihm genau so

viel bezahlen, wie er dem bekannten Züchter Kleinberg für

Schweine beznhlt habe, Die Preisunterbietungen in den Sehluss-

scheinen waren von Nedbal ais Vorsichtsmassnahmen gegenüber

etwa bestehenden Höchstpreisen bei Zuchtvieh gedacht. In Wirk-

lichkeit bestanden antlich fastgesetzte Höchstpreise für Zucht.

vieh nichte

1.Die von Mauer durchgeführten Schwerzschlachtungen.

Hauptabnehner des Ignatz Jelinek, der weder zum Viehhandel

noch zum Schlachthauergewerbe eine behördliche Genehmigung

besass, war der ingeklag'e Mauer. Er erwarb von ihm ohne Papiere

insgesamt 2l Sohweine, eine Kuh, einer Stier und ein Kalb. Da-

von brachte er 7 Schwcine zu den bereits erörterten Tarnungs--

zwecken in den von der Postex gemieteten Stall im Kloster
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St.Gabriel in Prag-Smichov, wo die PES eine Speisehalle unter-

hielt. Weitere 13 Schweine, die Kuh wnd den Stier liess er

ausserhalb der Geschäftszeit in den Abend- oder Nachtstunden

von Postex-Angestallten, nänlich von den Angeklagten Dvofak,

Vovsik und Novotny in den Kellerräumen für Zwecke der Postex,

ein weiteres Schwein und ein Kalb in seiner Villa in Jevan

für sich selbst schwarz schlachten. Von den für die Fa,Postex

von Dvofak und Vovsik schwarz geschlachteten Fleisch entnahm

er auch grössere Mengen für eigone Privatzwecke, Als eines

der in den Stall nach Prag-Smichov gelieferten Zuchtschweine

an Rotlauf : einging, liess er das bereits verendete Tier in

die Selcherei der Pa.Postex schaffen, dort von Dvofak und

Novotny abbrühen und ausweiden und vom Angeklagten Zitek zu

Salamiwurst verarbeiten. Die den Angeklagten Ignatz Jelinek

zur Finanzierung der Viehaufkäufe vorgeschossenen Geldbeträge

in Höhe von insgesaut l20,000 K sind bisher nicht verrechnet wor-

den.

Den Abtransport des Viehs Pührte Mauer grösstenteils mit

zwei Lastkraftwagen der Postex GmbH. (NR PD 44.901 und 44.905),

zum Teil auch mit seinen eigenen Praga-PkW durch.Das dazu und

für sonstige Privatfahrten erforderliche Benzin verschaffte er

sich durch Ausnutzung seiner früheren Beziehungen zu den Expedi-

enten der FauMarton namens Oidfich Kliz. Von ihm bezog er von

April bis Juli l942 insgesamt l40 Liter Benzin ohne Tankausweis-

karten im Wege des Austausches mit Karpfen und geschlachteten Gän--

sen, Mauer liess auch von seinem Kraftfahrer Havránek Manipula-

tionen am Tachometer seiner PkW vornehmen, damit die wirklich

verfahrene Kilometerzahl nicht feststellbar war. Bei den Schwerz-

schlachtungen haben im einzelnen mitgewirtt:

Der Angeklagte Dvofak bei 6 Schweinen, der Kuh und deße

Stieréß und zusammen mit Novotny beim Abbrühen und Ausweiden des

an Rotlauf verendeten wnd von Zitek zu Salami verwursteten Schwei-

nes, Vovsik bei 7 Schweinen, der Kuh und de Stiereß. Gegen die

Unterstützung dieser Sehwarzschlachtungen hatten Dvofak und Vovsik

vergeblich protestiert. Für den Fall der Ablehnung der ihnen anbe-

fohlenen Sehwarzschlachtungen hatte Mauer daraufhin gedroht, sie

dank seiner angeblich einfluesreichen Beziehungen zur Gestapo

einsperren zu lassen oder sofort "auf das Pflaster zu setzen" und
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mit Hilfe des Arbeitsqmtes zur. Arbeit ins Reich vermitteln las-

sen. Durch diese Drohung und durch seinen herrischen Befehl, sie

hätten lediglich zu tun, was er angeordnet und allein zu verant-

worten habe, eingeschüchtert, waren sie seinem Verlangen nach-

gekommen. Ahnliche Drohungen hatte Mauer auch dem Angeklagten

Capek gegenüber gebraucht, als er sich bei einer Schwarzfahrt

weigern wollte, den weiteren Abtransport von Schweinen zum Zwek--

ke des Schwarzschlachtens durchzuführen.Gapek war als Kraffahrer

beim Abtranspork von 9 bis lo Schweinen, der unnittelbar von

Pospißil dazu beauftragte Angeklagte Kettner beim Abtransport

von einer Kuh, einem Stier und einem Schwein behilflich.Kettner

hatte auch bei einer Schwarzschlachtung Wasser getragen. Er wußte

ebenso wie Capek, dass das Vieh zum Schwarzschlachten in den Räu-

men der Postex bestimnt gewesen war, Das Abwiegen des Fleisches

besorgte meistens der Angeklagte Pospißil, der von Mauer einge-

weiht war, Er war such bei einer Schwerzschlachtung in den Keller-

räumen zugegen.

Das in den Räumen der Postex schwarzgeschlachtete Vial .

wurde zum Peil von Zitek in Kenntnis der Zusammenhänge verwur-

stelt, zum Teil in die Fleischerei des Dvofak geliefert, der es

aushackte und entweder im Ladengeschäft zu Normalpreisen auf

Fleischmarken absetzte oder entsprechend den Anordnungen des Mauer

in kleine Päckchen verpackte, die epäter in die Kanzlei des Mauer

abgeliefert und von Mauer für Schmierzwecke markenfrei an Funk-

tionäre der PES oder der Postex und an einflussreiche Persön-

lichkeiten abgegeben vurden. Das Austragen dieser Päckchen besorgten

regelmässig die Lehrlinge, in einem Falle auch die Angeklagte

Potivenska , die über den Inhait der Päckchen Bescheid wusste.So-

weit das Fleisch in den Geschäftsgang der Fa. Postex gelangte,

trug es Pospißil zur Verminderung des Fleischmankos nicht in das

Wareneingangsbuch, sondern nur in das Warenausgangsbuch ein. Einen

Teil des schwarz geschlachteten Fleisches schaffte Mauer von

vornherein für sich beiseite. Er gab devon kleinere Stücke

auch den Angeklagten Ignatz Jelinek für seine Mithilfe beim

Schwarzschlachten von 6 Schweinen und an den Angeklagten

Pospißil ab, Ausserden liess er von Ignatz Jelinek in seiner

Wohnung in Jeven ein Kalb und ein Schwein für sich schwarz
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schlachten.

Nachdem gegen Ende Juni l942 nseh den zwischenzeitlichen

Aufstellungen des Pospißil immer noeh ein Fleischmanko von 970

kg vorhanden war, wurde auf Anregung des Angeklagten Maurer

in der Verwaltungsratsitzung vom 27.7.l942' die Aufbringung

privater Gelder zur Durohführung weiterer Sehwarzschlachtungen

beschlossen. An dieser Sitzug nehmen Bradst, Stübchen,Mauer,

Kalaß, Hanuß und Pospißil teil. Jader von ihnen mit Ausnahne des

Bradaê, der dazu kein beres Geld besass, übernahn es, sich an

diesem Privatfond mit 20.0o0 K zu beteiligen, Pospisil stellte

sogar 26.00ö K zur Verfügung. Kalaß opforte auf Verlangen des

Mauer die ihm von der Postex angewiesens "Anerkennungsgebühn"

von lO.O00 K für seine besonderen "Verdienete" bei der Fleisch~

marksnaktion und legte obendrein lo.0oo K aus seinen Ersparnis-

sen dazu, Mit den auf diese Weise zusammengekomnenen Fond von

126.0o0 K sollte Mauer, dessen Schwarzschlachtungstätigkeit al~

len Konferenzteilnehmern längst bekannt war, weiterwirtschaften,

Inwieweit dieses Geld von Meuer zu Viehaufkäufen verwandt wob.

den ist, konnte nicht aufgeklärt werden. Es ist durchaus mög-

lich, dass er das Geld veruntreut hat.

Bei der am 24,8.1942 vom deutschen Kontrolldienst des

Ministeriuns für Land- wnd Porstwirtscheßt duechgeführten Kon-

trolle des Postex-Betriebes wurde ein noch vorhandenes Fleisch-

manko in Höhe von l563,9l kg festgestellt. Ausserdem wurden

74 kg Schinken, 28 kg Selchfleisch, 4.50 kg Talg,41 Stangen

Salami im Gewicht von 66 kr, eine Stier- und eine Kuhhaut be-

schlagnahnt, die säntlich aue Schwarzschlachtungen herrührten,

Die 6 noch lebenden Schweine in Stalle in Prag-Smichov wurden

gleichfalls beschl gnahmt.

2.) Die von Ignatz Jelinek durchgeführten Schwerzschlach-

tungen

Von den bei Kleinberg uad Nedbal ais Zuchtvieh weiter aufge-

kauften Schweinen schlachtete Ignatz Jelinek 4 Schweine im

Stalle des ingcklagten Janoußek sthwarz ab. Er überliess ihn

auf ordnungsmässige Papiere zum Preise von 5lo K ein lebendes

Schwein in Gewicht von 30 kg zur weiteren Aufzucht, Durch den

Verkauf unter Prais sicherte er sich die Genehmigung zur
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Vornahme von Schwarzschlachtungen, bei denen ihm Janoußek

auch mit Handreichungen behilflich war. In dessen Stall nahm

Jelinek schliesslich die Schwarzschlachtung einer Kuh vor.

Im Mai l942 überliess Ignatz Jelinek 3 Schweine als

Zuchtvieh der Angeklagten Petfi■ek ohne Papiere, und zwar im

Y1

Austausche gegen ihre 3 selbstgezüchtete, aber schlecht fres-

senden und daher zur weiteren Aufrucht ungeeigneten Schweine,

wofür sie ihm zum Gewichtsausgleich noch 270c K hinzuzahlte.

Die eingetauschten Schweine schlachtete er mit Wissen der

Petfi■ek im Stalle schwarz ab. Kurz nach Vornahme der Schwarz-

schlachtungen tauchte der Angeklagte Mauer mit seinem blauen

PKW auf dem Anwesen der Petfi■ek auf. Ob er Fleisch aus die-

sen Schwarzschlachtungen erhalten hat, war mit Sicherheit nicht

aufzuklären. Die unterschobenen Schweine wurden bei der Ange-

klagten Petfiêek später beschlagnahmt.

In der Zeit von Ende Mai bis anfangs August l942 ver--

äusserte Ignatz Jelinek 4 weitere Schweine im Gesamtgewicht

von etwa l4o kg an seinen Bruder, den Mitangeklagten Wenzel

Jelinek, zum Selbstkosenpreis von 45 K pro kg. Seinem Bruder

waren nacheinander 4 ordnungsmässig geneldete Schweine an Lun-

genentzündung eingegangen. Das für den menschlichen Genuss un-

brauchbare Fleisch hatte er für das Vieh verfüttert und des-

halb die Benachrichtigung der Geneinde über das Verenden der

Schweine unterlassen. Die von Ignatz Jelinek aufgekauften Zucht-

schweine mästete er an Stelle der eingegangenen Schweine weiter

auf. Als ein von seinen Bruder beauftragter Fuhrmarn 3 oder

4 Läuferschweine bei ihm in Stalle unterstellen wollte, pro-

testierte er energisch und bestand seinem Bruder gegenüber da-

rauf, dass die trotz seines Widerspruches abgeladenen Schweine

wieder abgeholt wurden. Wenzel Jelinek hat sein ablieferungs-

pflichtiges Fleischkontingent stets um ein Vielfaches übersch■it-

ten und erfreut sich des Rufes eines im Allgemeininteresse ver-

lässlichen und ordentiichen Landwirtes.

Ein Eber, eine Sau und ein Schwein in Gesantlebendgewicht

von etwa 500 kg überbrachte Ignatz Jelinek im Juni oder Juli

1942 in bereits abgestochenen Zustande seinem Bruder Johann

Jelinek, der gegen Vergütung von 2.ooo K das Verwursteln der
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nach seinem Wissen schwarzgeschlachteten Tiere übernahm. Die

hergestellten Wurstwaren übernahn der Angeklagte Mauer marken-

frei und transportierte sie mit seinem PKW ab.

Das Schicksal deý restlichen, bei Kleinberg und Nedbal

aufgekauften Viehs war im einzelnen nicht nehr aufzukälären,

weil sich Ignatz Jelinek und Mauer gegenseitig belasten und

verdächtigen, ohne dass bei ihrer gerissenen Lügnertaktik

äussere Anhaltspunkte für die Rychtigkeit dieser oder jener

Darstellung vorlägen. Es steht jedoch fest, dass Ignatz Jeli-

nek sämtliches aufgekauftes Vieh zu Schlachtzwecken weiterver-

schoben oder selbst schwarz gesehlachtet hat.

Das auf eigene Rechnung schwarzgeschlachtete Fleisch

verschob Ignatz Jelinek auf regelmässigen Fahrten und in großen

Koffern nach Prag und vertrieb es dort zu Preisen bis zu

150 K pro kg im Schleichhandel. Einer seiner Kleinabnehmer war

der Angeklagte Kubec. Er bezog von Jelinek im Sommer l942 in

Teillieferungen von jeweils 2 bis 3 kg insgesant 30 bis 40 kg

Rohfleisch zu Preisen, die zwischen lo0 und l5o K schwankten.

und mit dem Preise einer von Jelinek auf Gegenrechnung erworbe-

nen Kommode verrechnet wurden. Er tauschte ausserdem mit einem

gewissen Zi■ka, der ein deutscher Soldat gewesen sein soll,

1 kg geräucherte Zunge und Selchfleisch gegen eine Brosche

im Werte von 400 K. Bei einer Kontrolle seines Antiquitätenge-

schäftes wurden 3 m Herrenstoff, Z Garnituren Damenwäsche und

2 kg Mehl gefunden, die er ebenfalls im Schleichhandel erwör-

ben hatte. Das Fleisch hat er teils in eigenen Haushalt ver-

braucht, teils aus Gefälligkeit an seinen Bruder oder an lang-

jährige Kundinnen abgegeben.

E. Die Schiebungen mit Textilien bei der Postex-GmbH.

Gelgentlich dex Revision von 24.9.1942 wurden in der

Textilabteilung der Postex Markenfehlbeträge in Höhe von minde-

stens 25.O00 Kleiderkartenpunkten festgestellt. Seit Einfüh-

rung der Textilbewirtschaftung bis zun Sommer l942 wurden Teg-

tilwaren im Werte von über l00,000 K punktfrei verschoben. Diese

t c n t dn da

geklagten Bradaê und Mauer, aber auch auf Anordnung der Ange-
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klagten Hanuß und Wenzel Pluhaf, die sämtlich ihre leitende

Stellung dazu ausnutzten, über den Leiter der Textilabteilung,

den Angeklagten Hladik, und den Verkäufer Ryska sich selbst,

ihre Bekannten und Verwandten, sowie "geschäftlich einfluss-

reiche Persönlichkeiten" punktfrei mit Textilien zu versorgen.

Unter den Eindruck der von den leitenden Funktionären betriebe-

nen Misswirtschaft wagten Hladik und Ryska auch eigene Schleich-

handelsgeschäfte, So erwarb z.B. Hladik im April l942 von einem

gewissen Kupka aus Wamberg l20o Kleiderkartenpunkte zum Preise

von 2 K pro Stück. Ausserdem bezog epin Sommer l942 Käse,

Topfen und 4 kg Butter im Austausch mit Spinnstoffwaren.Ryska

gab aus eigenem Antrieb an verschiedene Postex-Angestellte, an

die Gattin des Direktors Zdenka aus Preg XII, eine unbekannte

Angestelite des Orbis-Verlages und den Damenschneider Bera aus

Seltschan Textilien ohne Punkte oder gegen abgetrennte Kleider-

kartenpunkte im Gesamtwerte von etva 10.000 bis 12.000 K ab.

Im Einzelnen erhielten folgende Angeklagte Textilien ohne Abga-

be von Punkten oder Spinnstoffbezugscheine :

1.) Der Angeklagte Bradaß zur Aussteuer seiner Tochter und für

seine Familie Kunstseide, Wollsteffe,Ausstattungswäsche,Damast

und Strümpfe im Gesamtwerte von etwa 20.000 bis 25.000 K, ausser-

den 3 Paar Herrenschuhe. Er vermittelte weiterhin einer ganzen

Reihe von Bekannten Textilien in annähernd gleicher Höhe,eben-

falls punktfrei.

2.) Der Angeklagte Mauer Textilien in Gesamtwerte von etwa

5.00o K und durch seije Vermittlung unbekannte Personen 2 Dutzend

Damenstrümpfe und 20 n Bembergseide, was insgesamt etwa 1.000

Kleiderkartenpunkte ausgemacht hat.

3.) Der Angeklagte Hlavatek von Herbst l939 bis Frühjahr

1942 ausser 1 Paar Halschuhe Textilien im Bezugswerte von ins-

gesamt 603 Kleiderkartenabschnitten. Wie es im Betrieb üblich

war, kaufte er jeweils auf Punktevorschuss, liess die ge-

schuldeten Punkte bei der Kasse aufschreiben und deckte das auf-

gelaufene Punktekonto nachträglich ab, auf seinem Konto stehen

noch lo3_Kleiderkartenpunkte offen, die er durch die noch nicht
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verbrauchten Kleiderkarten seiner Familienangehörigen jeder-

zeit abdecken konnte. Es ist bisher nicht geschehen, weil er

an die geschuldeten Kjeiderkartenabschnitte nicht nehr ge

makit worden ist.

4.) Der Angeklagte Hanuß bis Frühjahr l942 Textilien im Bezugs-

werte von etwa 300 bis 500 Punl:te, die er zum Teil seiner Fami-

lie, zum Teil beigebrachten Bekannten zugute kommen liess.

5.) Der Angeklagte Wenzel Pluhaf bezog zumeist im Jahre 1940

teils für sich, teils für Bekannte Textilien im Gesamtbezuge-

werte von etwa 500 Kieiderkartenpunkten.

6.) Der Angeklagte Vavreyn bis Februar l94l Textilien im Werte

von etwa 4000 K und im Bezugswert von insgesamt 188.80 Kleider-

kartenpunkten. Ausserdem bezog er bis nach April l94l noch 3 Paar

Damenschuhe und ein Paar Kerrenschuhe schwarz.

Der Angeklagte Appelt erwarb im Jahre I940 persönlich

bei Ryska Seide, die damals noch nicht bewirtschaftet war. Im

übrigen kaußte seine Ehefrau, angeblich ohne sein Wissen, bis

zum Frühjahr l942 Textilien in Gesamtbezugswerte von 400 bis

500 Kleiderkartenpunkten bei der Fa.Postex punktefrei ein. Diese

Punkteschuld hat sie nachträglich bis auf 60 oder lo0 Punkte ab-

gedeckt. Der Angeklagte Kalaß war am Schwarzbezug von Textilien

nicht beteiligt. Er erscheint auch nicht in den von Hladik,

bezw. von der Kassiererin, geführten Geschäftsaufzeichnungen

über Textilkäufe und Punkteschulden.

F. Die Privatentnahmen der Funktionäre der Postex und PES.

Die bei der Fa. Postex im Aussenverhältnis zu ihren Ge-

schäftskunden herrschende Luderwirtschaft wurde in gleichem Maße

auch innerhalb der Gesellschaft betrieben. Hier gehörte die

Schwarzversorgung der leitenden Angestellten zur Tagesordhung.

Das wurde von Bradaê dadurch ermöglicht, dass er die behördlich

zugebilligten Verstaubungsprozentsätze ( 1 % bei Mehl und 1/4 %

bei Zucker) den Postex-Fiiialen vorenthielt, trotz Reklamationen

der betroffenen Filialen zu erstatten ablehnte, die durch die

Verstaubungsprozentsätze erzielten Ersparnisse aus den Waren-

eingangs- und Ausgangsbüchern fernhielt und diese Überschüsse,
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die z.B. in der 25.Versorgungsperiode allein loz0 kg Mehl

und 386 kg Zucker ausmachten, sich oder anderen Vorstands-

mitgliedern zuschusterte. So gehörte es geradezu zu seiner

Gewohnheit, an jedem Wochet xide mindestens 1 kg Mehl und 2 kg

Zucker narkenfrei nach Hause nitzunehmen.

Zur Verdeckung der Privatnamen erfand Fukar ein eigenes

System. Versorgten sich die Vorstandsmitglieder entweder selbst,

oder benötigten sie zur Bewirtung von Geschäftskunden gebundener

Waren, so schrieb er für den Lagerhalter Zettel aus mit äusser-

lich unverdächtigen, in Wirklichkeit getarnten Warenbezeichnun-

gen. (z.B. "Kraut" statt "Zucker"). Dieses System war bald im

ganzen Vorstand eingebürgert. Hauptnutzniesser dieser Verhält-

nisse waren Bradaê und Mauer.

Der Angeklagte Bradaê bezog von der Fa.Postex in der Zeit

von Anfang l940 bis zum Sommer l942 insgesant etwa 100 kg Fleisch,

2 kg Schweineschmalz, 50 kg Mehl, l00 kg Zucker, 8 kg Teigwaren,

10 kg Hülsenfrüchte, O.20 kg Bohnenkaffee, l0 Eier und 20 Dosen

Konderznilch ohne Markenabschnitte und zu normalen Preisen. Außer-

dem erwarb er von Mauer Pakete mit l kg Schweinefleisch zum

Preise von l00 K und nit 2 Kg Schweinefett zum Preise von 200 K

pro kg. Fleisch und Fett rührten aus den Schwarzschlachtungen her.

Als Schwarzbezieher am rührigsten war Mauer. Er bezog von

Anfang 1942 bis August 1942, abgesehen von den aus den Schwarz-

schlachtungen gewonnenen Fleischmengen, aus den Normalbeständen

der Fa.Postex allein 139,35 kg Fleisch und grössere Mengen Zucker

markenfrei, ausserdem 155 Gänse, 21 Enten, 94 Hühner, 13 Hennen,

und 5 Truthennen. Nach Belegen und Kalkulationen, die in seinem

Schreibtisch vorgefunden wurden, trieb er mit Fleisüh, Zucker,

Geflügel,Zigaretten, Seife,Mandeln, Eier,Rum,Cognac und Liköre

einen schwunghaften Handel. So verschaffte er z.B, seinem Schnei-

der markenfrei - offensichtlich in verbotenen Tauschhandel gegen

Stotfe - ansehnliche Mengen Weizenmehl,Margarine und Seife.In

seiner Kanzlei hatte er 15 Paar Damenstrümpfe und 2 Damenkombi-

nationen vorrätig, die ebenfalls im Schleichhandel erworben waren.

In Mai 1942 bevahrte er eine Eeitlang 4 Kisten Fleischkonserven,

die er mit seinem PKw herangeschafft hatte, in Lager der Fa.

Postex auf und schaffte sie 3 Wochen später wieder weg- Bei der
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Ende August 1942 vorgenomnenen Betriebskentrolie wurden in

einem Nebenraun des Lagers etwa ll0 kg Getreidekaffee, 9 kg

Tee, 10 kg Weizenmehl,40 Stück Seife und 56 Milchkonserven

vorgefunden, die er aus den "überschüissigen" Beständen der Po-

stex für sich hatte beiseite-setzen lassen. In dem Kühlraum hat-

te er einen 7 kg schweren, nit M abgestempeiten Schinken aus

einer Schwarzschlachtung zun Einpöokeln eingelagert. In seiner

Wohnung wurden Sehnucl-, Gold- und Silbersachen im Werte von

über 122.000 K, ausserden ein sehr wextvoller Brillautring.

im Verdunkelungsvorkzang eingenäht 74.000 K, in einsr SahubItßg

eine Hinterlegungserklärung vom 15.5uro42 über 25.000 RM bef

dor Gerichtskasse in Haag und im Klosatt vepsteektweitare

287.oco K vorgetunden.lieureinertheframder Mausmeisterin zum

Jersteoljibergevetrinftte, In diesen Zusammenhang ist bezeichnend,

lass er bis zum Jahre lo38 erheblich verschuldet war und dass

noch im Jahre lg4o Vollstreckungsaufträge gegen ihn liefen.

Weiterhin haben im Laufe der Zeit seit Einführung der

Kriegsbewirtschaftung folgende Angeklagte markengebundene Er-

zeugnisse ohne Markenabschnitte und zu Normalpreisen von der

Postex-GmbH bezogen:

1.) Der Angeklagte Hanuß : Etwa 60 kg Mehl, 60 kg Zucker, 1 kg

Bohnenkaffee, 5 kg Fleisch, 7 kg Fett, 1 kg Butter und 60 Stück

Eier,

2.) der Angeklagte Stübchen : Etwa 20 kg Mehl, 10 kg Zucker,

3.) Ner Angeklagte Kalaß : Etwa 120 kg Fleisch,10 kg Mehl,

20 kg Zucker, 4 kg Margarine und 25 Stück Eier,

4.) der Angeklagte Hlavaðek : Etwa 5 kg Weizenmehl, 15 kg Zuk-

ker und 15 Eier,

5.) der Angeklagte Bergnann : 5 kg Mehl, 5 kg Zucker und 30

Eier,

6.) der Angeklagte Jaroslaus Pluha? : 5 kg Zucker, 1 kg Erbsen,

1/2 kg Tee und 30 Eer,

7.) der Angeklagte Wenzel Plutaf : 4 kg Pleisch, 5 kg Margarine,

8 kg Mehl, l0 kg Zucker und ca. 30 Stick Eier,

8.) der Angeklagte Mrkviëka : l kg Margarine,lo kg Mehl und Zucker,

3 kleine Päckchen Tee, je 2 bis 3 kg Erbsen und Nährmittel, sowie
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60 Stück Eier

9.) der Angeklagte Fukar : 5 kg Fleisch, 2 kg Margarine, 1 kg

Butter, 20 kg Mehl, je l0 kg Reis und Hülsenfrüchte, lo Dosen

Kondenzmiich und 60 Stück Eier,

l0.) der Angeklagte Saal : i kg Fleisch, 1 kg Fett, 3 kg Mehl,

und 3 kg Zucker.

Pospißil hat aus Sehwarzschlachtungen von Mauer im Juni

1942 und im Juli l942 von Hanuß je etwa 1 1/2 kg Schweinefleisch

zu Preisen ron 300 und l50 K, ausserdem von Ignatz Jelinek

im August l942 in Austausch gegen Wein etwa 2 kg Schweinefleisch

markenfrei erworben. Er hat ausserden im Auftrage des Angeklagten

Mauer im Juli l942 insgesant 16 Päckchen zu je 1 kg Fett vor-

bereiten lassen, die später unter die Funktionäre der Postex

und PES zu teueen Preisen verteilt wurden.

Bei. seiner Festnahme an 24,8.1942 versuchte Mauer den Kon-

trollbeamten Urbanek durch reichliche Bewirtung und durch das

Angebot zu bestechen, ihm echt englische Stoffe oder eine goldene

Uhr aus Holland zu verschaffen, Nach seiner Festnahme ersuchte er

vernehmende Beante um sofortige Freilassung " im Auftrage ihrer

höheren Dienststelle" und mit Hinweis auf seine angeblichen

Beziehungen zu hohen Beamten der Gestapo.

IV. Patsächliche Würdigung.

Die zu Ziffer I bis III getroffenen Feststellungen beruhen

auf den Geständnissen der Angeklagten Stübcher, Kalas, Hanuß,

Protivenska,Mimra,Zitek,Stach,Dvofak,Korabek,Lang,Fukar,Kabelka,

Polivka ,Brabec,Vovsik,Novotry,Ignatz,Johann und Wenzel Jelinek,

Janoußek, Petii■ek,Gapek,Kettner,Hladik,Ryska und Vavreyn, auf

den Teilgeständnissen der Angeklagten Bradat, Mauer,Pospißil,

Wenzel und Jaroslaus Pluhaf, Mrkviêka, Hlava■ek, Bergmann,Saal

und Kubec, auf den Einlassungen der Angeklagten Kleinberg,Nedbal

und Appelt, auf den Strafregisterauszügen und dem bei der Fa.Postex

und der PES beschlagnahmten Urkundenmaterial (Kassenanweisungen,

Zettel über Warenentnalmen, Quittungen der Angeklagten Dvofak,

Lang und Ignatz Jelinek, Aufzeichnungen und Notizen der Angeklagten

Bradaß und Mauer), auf den Bekundungen der teils eidlich, teils

uneidlich vernommenen Aussagen der Zeugen Janas,Jaroß,Sklenaf,
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Malek,Urbanek,Köhler,Prane,VyhnaLek,Hickl,Voyteva,Hycl,Hammer,

Pakovsky,Fiala und Müller, schließiieh auf den Angaben des

Sachverständigen Anderle.

Soweit die in grossen und ganzen ebenfalls geständigen

streiten, sind zu Ziffer I bie IIf mr solche Tatsachen fest-

gestellt worden, die entweder nehrere Mitangeklagte glaubhaft

und übereinstimmend oder die Zeugen Janaß,Köhler,Sklenaf,Urbanek,

Jaroß,Vyhnaiek eidiich bekundet haben wnd Jeweils durch äussere

Unstände eindeutig erhärtet worden sind. So sind z.B, hinsicht--

lich des Angeklagten Mauer mur jene Sghwarzschlachtungen fest-

gestellt worden, die er zugibt, obwohl ignatz Jelinek in weit

höheren Masse belastet. Bei Pospißil ist trotz der intersierten

Darsteliung des Mauer nicht erwiesen worden, dass er Schwarzge-

schlachtete Schweine abgestempelt hat. Lediglich soweit Bredaô

behauptet, seine Anweisung zur narkenfreien Beiieferung PES-Spei-

sehallen nachträglich widerrufen zu haben, hat das Gericht nach

den ganzen Unständen für widerlegt erachtet, dass er den Wider-

ruf ernstlich gemeint hat und überhaupt ernstlich aufgefasst ha-

ben wollte; denn mit seinen Wissen wurden die PES-Kantinen laufend

markenfrei weiter beliefert und Funktionäre der Postex und PES,

sowie anderc hohe Persönlichkeiten in den einzelnen Ministerien

weiterhin mit Pleischgerichten markenfrei versorgt, ohne dess

er gegen die tatsächliche Handhabung seiner "Widerrufes" et-

was unternonen hätte.

Dagegen ist nicht erwiesen worden, dass die Angeklagten

Wenzel und Jaroslaus Pluhaf, Mrkviêka,Havadek,Bergmann und Saal,

wie die Anklage annimnt, von den Machenschaftenl der leitenden

Funktionäre der Postex-GubH oder der PES gewusst und als Auf-

sichtsrats- cder Verwaltungsratmitglieder pflichtwidrig gedul--

det oder gedeckt hätten, Keiner der Angeklagten hat sie inso-

weit s6 weit belastet. Festzustellen war lediglich, dass Wenzel

Pluhat der Arbeitssitzung im Jahre lg4o, bei der die Fleisch-

sehwarzbezugsaktion beschlossen worden ist, eine Zeit lang bei-

gewohnt hat. Es war ihm jedoch nicht zu widerlegen, dass er bei

der entscheidenden Aussprache nicht anwesend war und nachträg-

lich von Poepißil dahin informiert worden ist, das Fleischmanko
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werde durch beschlossene "Einsparungsmassnahnen" abgedeckt.

Kleinberg und Nedbal geben den äusseren Ablaut der Ver-

kaufsverhandlungen pit Ignatz Jelinek und Mauer zu. Kleinberg

räumt auch ein, dass er ihnen Zuchtvieh minderer Qualität

geliefert hat, das er auf Auktionsmärkten kaum noch losge-

worden wäre, Er behauptet, er habe sich wegen des bestehen-

den Futternangels zum Abstossen der Tiere entschlossen und

fest geglaubt, dass die Tiere zur weiteren Zucht bestimnt ge-

wesen seien. Die falschen Preise in den Schlusscheinen erklärt

er damit, er habe einen Teil des Keufpreises nicht durch die

Bücher laufen lassen wollen, un Steuern zu sparen und um sich

einen unkontrollierten Bargeldvorrat zur freien Verfügung

anzuschaffen. Diese Einlassung war ihm mit Sicherheit nicht zu

widerlegen :

Soweit zunächst der Zeuge Hickl bekundet hat, es habe

sich bei den von ihm für Ignatz Jelinek abgefahrenen Schwel-

nen um ausgesprochen "heruntergekommene" Tiere, um "schlecht

genährte" Schweine nit "grossen Borsten" gehandelt, die er als

Schlachttiere angesehen habe, kann seiner persönlichen Ansicht

keine entscheidende Bedeutung zukommen. Er ist zwar selbst

Händler mit Ferkeln und Läuferschweinen, hat aber keine Erfah-

rung als Schweinezüchter, Er nusste such einräumen, dass die

von ihm gefahrenen Sehweine den mittleren Quaiitätsdurchschnitt

der von Kleinberg sonst gehaltenen wnd von Hiokl wiederholt

besichtigten Zuchtschweinen annähernd entsprochen habe: .Klein-

berg selbst hat von Anfang en zugegeben, er habe "natürlich"

nicht die besten Zuchtschweine abgestossen, sondern das für

seine Zuchtzwecke weniger taugliche, für einfachere Aufzucht-

zwecke aber durchaus noch verwendbare Vieh. Der Zeuge Hamner

hat bestätigt, dass das an Jelinek verkaufte Vieh zwar minder-

wertiger als der senstige Durchschnittszuchtbestand gewesen sei.

säntlich aber Stammbäume gehabt und bisher als Zuchtvieh gedient

habe. Die Tiere seien wegen des bestehenden Futtermangels ab-

gestossen worden. Soweit er persönlich Ignatz Jelinek als

Schlachtviehaufkäufer angesehen hat, musste er zugeben, bei

den Verhandlungen selbst nicht zugegen gewesen zu sein. Jelinek

uxd Mauer geben aber übereinstirmenc. an, dass sie den Abge-

klagten Kleinberg, wie es bei Zuchtviehverkäufen behördlich

-

i:"
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vorgeschrieben ist, auf Verlangen ihre Bürgerlegitimation

vorgelegt und ihn die weitere Aufzucht dor Schweine und

des anderen Viehs in den Stallurgen der Postex zugesichert

haben. Berücksichtigt man, dass Kleinberg die Anwesenheit und

die Zusicherung des Zentraldirektors der Postex als Bestä-

tigung der Erklärungen des Jelinek auffassen musste, so

bleibt lediglich die Tatsache der Preisunterbietumg in den

Schlußscheinen als Anhaltspunkt dafür, dass er das Verschie-

ben der übermässig teuer eingekauften Tiere in Schleichhandel

bewusst in Keuf genommen haben kann. Dieser Umstand allein

reicht indessen nicht aus, ihn des Verkaufes zum Zwecke des

Schwarzschlaehtens zu überführen :

Es ist zunächst unter den gegenwärtigen Verhältnissen

nichts Absçnderliches, dass aueh Zuchtvieh zu hohen Preisen

erstanden wird. Einnal ist das Vichangebot auf den Zuchtvieh-

markt geringer als die Nachfragc. Zudem können mit teuer ein-

gekauften Nutzvieh auch Zwecke verfolgt werden, die ausser-

halb des Sehvärzsihlachtungszweckes liegen. Es kain z.B. zur

Aufzucht von Vieh dienen, das unangeneldet bleibt, also

erst ia zweiter Generation der Kriegswirtschaft entzogen wer-

den soll. Das aber ist Sache des Züchters. Es kann nicht da-

von gesprochen werden, dass unter diesen Uaständen das Mutter-

tier zum Zwecke des Schwarzschlachtens öder allgemein zu

unmittelbar kriegswirtschaftssehädlichen Zwecken verkauft

wird. Jedenfalls lässt sich aus der Höhe des Preises der von

Kleinberg verkauften Tiere deshalb kein sicherer Rückschluss

auf seine wirkliche innere Einstellung ziehen, weil der tat-

sächliche Preis und denit das Ausnass der Preisüberhöhung

nicht mehr festzustellen waren. Nach den Bekundungen des Sach-

verständigen Anderle bestchen amtlich festgesatzte Höchst-

preise für Nutzvieh nicht. Die Marktordnung schreibe zwar vor,

dass Nutzvieh über 60 kg zu Schlaehtpreisen verkauft werden

müsse; es bleibe aber auch in der höheren Gewichtslage auf

Schlußscheine frei verkäuflich und könne in Widerspruch zu der

grundlegenden Preisbestimmung nach der tatsächlichen, behörd-

lich geduldeten Übung zu weit höheren, wirtschaftlich noch

gerechtfertigten Preisen (g.B. Eber l.Klasse bis zu lo0 K pro
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kg Lebendgewicht, Eber 2.Klasse bis zu 70 K pro kg Lebend-

gewicht und Säue 3.Klasse bis zu 30 K pro kg) gehandelt wer-

den. Der Sachverständige ist daher der Ansicht, dass ohne

Kenntnis der Beschaffenheit der Tiere ein allgemein verbind-

licher, volkswirtschaftlich noch gerechtfertigter Preis für

die von Kleinberg verkauften Tiere zicht bestimmbat sei, wenn

es sich tatsächlich um Nutzvieh gehandelt habe. Bei dieser

Sachlage kann Kleinberg nicht nachgewiesen werden, dass er

aus der Höhe des von Jelinek angebotenen und bezahlten Prei-

ses darauf geschlossen und es in Kauf genommen hat, dass das

Vieh Schwarzschlachtungszwecken zugeführt würde. Der Umstand

allein, dass ihm nach den ersten Verkäufen Bedenken in dieser

Hinsicht kamen, begründet noch kein vorsätzliches Verhalten.

Die aufgetreten Zweifei sind ihm unwiderlegt von Jelinek und

en

Mauer zerstreut worden. Gegenteiliges kann aus seinenpolizei-

lichen Protokoll vom 2l.9.l942 nieht geschlossen werden, da

er nach den Bekundungen des Zeugen Müller gegen den Inhalt des

Protekolls protestiert und die Unterschrift verweigert hat.So-

weit er bei. seiner Vernehmung vom 26.9.1942 ausgesagt hat, er

sei sich bewusst gewesen,"unreelle" Preise genommen zu ha-.

ben, mag das für seine preisverteuernde Einstellung von Be-

deutung sein. Seine Einlassung, er habe vor der Polizei den

eigentliehen Grund der Preisunterbietung in den Schluß-

scheinen, das Horten von Bargeld und seine Stguerhinterzie-

hungsabsicht, nicht eingestehen wollen und deshalb den Vor-.

wurf der bewussten Preisüberschreitung in Kauf genommen, ist

ihm nach Lage der Sache nicht cu widerlegen. Gleiches muss

für den Angeklagten Nedbal gelten.

V. Rochtliche Bewertung.

l.) Danach sind zunächst die Angeklagten Bradaê,Stüb-

chen,Mauer,Pospißil,Kalaß,Hanuß,Fukar und Dvofak eines fort-

gesotzten Verbrechens nach § 1 Abs. 1 Kwßo, überführt. Sie ha-

ben von Sommer oder Herbst l940 bis nach Inkrafttreten der

Kriegswirtschaftsverordnung in Protektorat,d.i.l9.4.l94l,
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und zwar Pukar mindestens bis Mai l94l, die übrigen Ange-

klagten teilweise bis August l942 zun lebenewichtigen Bedarf

der Bevölkerung gehörende Erzeugnisse, nänlich Fleisch, zun

Teil auch Lebensnittel- und Spinnsbiffwaren, ohne Bezugsbe-

rechtigung bezogen und danit beiseitegeschafft. Nach dem fest-

gestellten Umfang ihrer Schiebungen bedarf es keiner Erörte-

rung, dass durch ihre Machenschaften die allgemeine Bedarfs-

deckung gefährdet worden ist, Ihre Böswilligkeit ergibt sich

ohne weiteres aus der Hartnäckigkeit ihres Willens, in voller

Kenntnis der Zweck- und Wirtschaftsschädlichkeit ihres Verhal-

tens aus angenaseter eigener Machtvollkommenheit Jahre hindurch

gegen die Rationierungsvorschriften beharrlich zu verstossen,

un der Fa.Postex und ihren Kunden eine wettbewerbliche Vor--

zugsstellung inerhalb der Kriegwwirtschaft zu verschaffen und

selbst daran ruofitieren zu können.

An ihren Machenschaften hat Dvofak nicht nur mit Gehilfen--

vorsatz, sondern nit Täterwillen teilgenommen. Als verantwort-

licher Leiter einer Postexfleischerei gehört er unmittelbar zu

den Nutzniessern, weil infolge der ihn bekannten Belieferung

seiner Filiale mit Pleisch aus den Schwarzaufkäufen der Jahre

1940/41 und aus den Schwarzschlachtungen des Jahres 1942 Fleisch-

kontingent und Geschäftsumsatz und damit sein von Unsatz ab-

hängiger Verdienst vergrössert vorden sind. Pospißil war bis

zum 1.2.194l und erneut ab 2.7 194l und erneut ab 2,7.1942 Lei-

ter der Fleischeinkaufsabteilung. In dieser Zeit hat er, wie

seine Mitwirkung bei den Entschliessungen des Verwaltungsrates

über die Einleitung der Fleischschwarzbezugsaktion und über die

Fortsetzung der Schwarzschlachtungsaktion im Sommer l942 ein-

deutig erkennen lässt, als Mittäter im Sinne des § 47 STGB ge-

handelt. Dass er selbst kein formelles Stimmrecht hatte, spielt

dabei keine Rolle. Es war der unmittelbar Verantwortliche für

seine Abteilung und hätte als Referent im Verwaltungsrat durch

seinen Widerspruch die beabsichtigten Massnahuen verhindern

können. Statt dessen hat er in der Arbeitssétzung von Sommer

1940 die Fleischschwarzbezugsaktion angeregt, durch seinen Vor-

schlag massgeblich beeinflusst, die Akcion anschliessend bereit-

willigst durehorganisiert und an 27.7.1942 die Fortsetzung der
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weiteren Schwarzschlachtungsaktion mitfinanzieren helfen. Al-

les das erklärt sich nur daraus, dass er sich in seiner leiten-

den Stellung mit den Vorstandfeschlüssen solidarisch fühlte,

die Geschäftsführer durch seine Ratschläge in ihren Ent-

schlüssen bestärken und für die Durchführung der beschlossenen

Massnahmen als Abteilungsleiter die eigentliche Verantwortung

übernehmen wollte. Bei dieser Sachlage ist es strafrechtlich

belanglos, dass sich die Ausführungshandlungen selbst als

Beihilfehandlungen darstellen. (Vgl-RSTGB.54 S.166 und 247;

56 S.329: 63 S.101 und 67 S.392).

Der Vorsatz der genannten Angeklagten bei. Beginn der

Fleis chschwarzbezugsaktion in Sommer l94o unfasste von vorn-

herein den Gesamterfolg, -in Interesse des Geschäftsumsatzes

und der möglichst narkenfreien Belieferung der Hauptkunden

für die Dauer des Krieges den Rationierungsvorschriften keine

Beachtung zu schenken, sich selbst vorzugsweise durch fort-

laufenden Schwarzbezug aus den Beständen der Postex zu ver-

sorgen und aufgetretene oder künftig noch auftretende Fleisch-

mankos dnrch Schleichhandelsgeschäfte abzudebken. Die ver-

schiedenen Modalitäten der Abdeckung der Fleischfehlbeträge

waren im Rahmen dieses - durch die laufende markenfreie Belie-

ferung der Kunden und die fortdauernden Privatentnahmen zur Ei-

genversorgung als einheitlich gekennzeichneten - Gesamtplanes

nur Anpassung an die jeweils gegebenen Möglichkeiten des

Schleichhandelsmarktes und daher unselbständiger Art.Thre Ein-

zelhandlungen sind tatsächlich und rechtlich gleichartig be-

gangen worden und einheitlich gegen dasselbe Rechtsgut, näm-

lich gegen das reibungslose Funktionieren der Kriegswirtschaft,

gerichtet gewesen, Gemäss § 2 a STGB bestimnt sich daher die

Strafbarkeit ihrer Tat nach den zur Zeit der Vollendung der

Tat geltenden Recht, also nach der am 19.4.l94l in Protektorat

in Kraft getretene Ewvo. Dic vor diesem Stichtag liegenden Ein-

zelhandlungen können unbedenklich in den Fortsetzungszusammen-

hang niteinbezogen werden, weil sie vor dem l9.4.l94l bereits

strafbar waren, wenn auch nach der dem Verwaltungsstrafrecht

angehöriger Bestimmung des § 9 dor Ernächtigungsverordnung

vom 18.9.1939 (Nr.206 Sammlung der Gesetze und Verordnungen).
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Die Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift stellen nach

ihrem nateriellen Unrechtsgehalt und nach der Höhe der ange-

drohten Geld- und Arreststrafen echte kriminelle Straftaten

dar, wie das Sondergericht in ständiger Rechtssprechung annimit.

Insoweit hat die Kwvo keinen neuen Straftatbestand geschaffen,

vielmehr den bestehenden Straftatbestand nur speziadisiert,

und in Strafrahmen erweitert. In einem solchen Faile ist der

Fortsetzungszusammenhang mit den gesetzlich geänderten Straf-

tatbestand gegeben. (vgl.Kohlrausch, Erl.III zu § 2 a STGB

und EGST 68 S.338 und 71 S.92).

Eine Ausnahme ist insoweit nur hinsichtlich des Angeklag-

ten Pospißil zu machen. Er ist am 1.2.l94l von.seinen Posten

als Abteilungs leiter der Fleischeinkaufsabteilung abberufen

und damit praktisch in April oder Mai 1942, formell erst am

2.7.l942, wiederbetraut worden. Die dazwischen liegende Zeitspan-

ne von mehr als einem Jahr, in der er als Einkäufer für Kolonial-

waren und ausländische Textilien, also ganz andersartig und ohne

Zusammenhang mit den Straftaten der übrigen Angeklagten beschäf-

tigt worden ist, schliesst bei ihm den Fortsetzungszusammen-

hang zwischen seiner Beteiligung an der Fleischschwarzbezugs-

aktion und der Schwarzschlachtungsaktion aus. Sein vor dem 19.4.

194l liegendes Verhalten kann daher von der Kwvo nicht erfasst

werden. Dagegen hat er vom Zeitpunkt seiner Wiederbetreuung mit

der Fleischeinkaufsabteilung ab bis zu seiner Festnahme im Rah-

men der Schwarzschlachtungsaktion fortgesetzt gehandelt.

Die Angeklagten Zitek, Capek,Vobsik,Novotny und Kettner

haben teils durch Vermittlung von Schleichhandelsgelegenheiten

und bei Abwicklung der Schleichhandelsgeschäfte, teils durch

Abtransport des Viehs und Fleisches, oder durch Vornahme der

Schwarzschlachtungen und die hierzu geleisteten Handreichungen,

Zitek auch durch das Verwursten des schwarzgeschlachteten Flei-

sches die Schwarzbezugs- und Schwarzschlachtungsaktion ihrer

Arbeitgeberin in Kenntnis aller die Strafbarkeit begründenden

Unstände ohne eigenen p rsönlichen Vorteil unterstützt und sich

daher der Beihilfe zu den von den Vorstandsmitgliedern und lei-

tenden Angestellten begangenen Verbrechen im Sinne der §§ 1 Abs.

1 KWvo, 49 STGB schuldig gemacht.
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Auch der Angeklagte Lang hat mit Gehilfenvorsatz seiner

Arbeitgeberfirma, den Letov-Werken, und der Postex-GmbH über

Pospißil Fleisch im Schleichhandel zugeführt. Seine Tat liegt

allerdings in Herbst 1940 und damit vor Inkrafttreten der Kwvo

im Protektorat, Sie stellt sich dar als Beihilfe zu der von

den Geschäftsführern der Postex begangenen Tat, die als fort-

gesetzte Tat nach § 1 Kwvo strafbar ist. Gemäss § l5 a Abs.2

der Vo über die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit im Protek-

torat Böhnen und Mähren in der Fassung der 2.Ergänzungsverord-

nung vom 5.5.194l (RGBl.l S.248) findet aber deutsches Straf-

recht auf alle an einer nach deutschem Recht strafbaren Hand-

lung beteiligten Personen Anwendung. Diese Vorschrift erstreckt

im Interesse einer einheitlichen rechtlichen Bewertung des in

natürlicher Weise zusammenhängenden Sachverhalts das Anwendungs-

gebiet des deutschen Strafrechts auf die Beteiligten ohne Rück-

sicht darauf, ob sie sonst dem deutschen Recht unterstehen

würden oder nicht. Voraussetzung ist danach lediglich, ob über-

haupt deutsches Recht auf die Tat des Haupttäters Anwendung fin-

det. Das ist hier der Fall. Der Angeklagte Lang war daher eben-

falls wegen Beihilfe zum Kriegswirtschaftsverbrechen zu bestra-

fen, Diese Folgerwng wäre nur abzulehen, wenn sein Verhalten

n

sonst straflos wäre. Ohne An-wendung der Kwvo wäre er jedoch

wegen Beihilfe zur Zuwiderhandlung nach § 9 der Ermächtigungs-

verordnung von l8.9.1939 ebenfalls strafbar.

Schließlich sind auch die Angeklagten Hladik,Ryska,

Pölivka,Brabec,Ignatz und Johann Jelinek, KorabekStach,Kabelka,

Petfidek,Janousek,Mimra,Wenzel Pluhaf,Vavreyn und Kubec nach

§ 1 Abs.l Kwvo strafbar, Hladik und Ryska haben Textilien,

Polivka und Brabec Fleischmarken zum Zwecke des Schwarzbezuges

von Fleisch, Ignatz und Johann Jelinek, Korabek, Stach und Ka-

belka Fleisch im Schleichhandel verschoben und damit im Sinne

der Verordnung beiseitegeschafft. Sowei.t Brabec und Polivka

Flt'shhmarken gehandelt haben, ist die im Besitz von Fleisch-

narken bestehende Möglichkeit zum Fleischbezug dem Schwarzbezug

von Fleisch, mindestens gemäss § 2 STGB, gleichzustellen. Bei

dem Umfange der Schiebungen der genannten Angeklagten liegt die

von ihnen verursachte Bedarfsdeckungsgefährdung auf der Hand
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Ihre Böswilligkeit ergibt såch ohne weiteres aus ihrem teils

ausgesprochen gewinnsüchtigen, teils gewissenlos selbstsüch-

tigen, pflichtvergessenen Handeln und aus der Boshaftigkeit

ihres Willens, sich mit bewusster Gleichgültigkeit beharr-

lich über alle kriegswirtschaftlichen Rücksichtgn hinwegzu-

setzen.

Die Angeklagte Petfidek hat von Ignatz Schweine zur

Jelinek

Aufzucht schwarz bezogen und ihm ihren Stall zum Zwecke des

Schwarzschlachtens ihrer Schweine überlassen, Janoußek hat ein

lebendes Schwein ohne Papiere aufgekauft und bei. den Schwarz-

schlachtungen von 4 Schweinen und einer Kuh seinen Stall und

seine Arbeitskraft zur Verfügung gestellt. Mimra hat als Leiter

der PEs-Kantine Jahre hindurch Fleischgerichte markenfrei ver-

abreicht. Kubec hat im Sommer 1942 laufend mindestens 30 kg

Fleisch zu regelrechten Wucherpreisen und daneben, in geringem

Umfange auch Stoffe und Wäschestücke, sowie Fleisch von dritter

Seite narkenfrei bezogen. Wenzel Pluhae hat sich, abgesehen von

den verhältnisnässig geringfügigen Entnahmen von Lebensmitteln

aus den Beständen der Postex, Spinnstoffwaren in Bezugswerte

von 500 bis 600 Kleiderkartenabschnitte verschafft. Schließlåch

hat auch Vavreyn nach und nach Textilien im Bezugswerte von

188.80 Punkten und nach dem 19.4.1941 noch 3 Paar Damenschuhe

uhd ein Paar Herrenschuhe schwarz erworben. Durch alle diese

Einzelhandlungen ist die geregelte Versorgung empfindlich ge-

fährdet worden, Auch diese Angeklagten haben, vom Standpunkt

der Allgeneinheit aus betrachtet, in verwerflicher Weise längere

Zeit hindurch die Rationierungsbestimmungen bewusst missachtet

Damit sind auch bei ihnen die Voraussetzungen des § 1 Abs.1

Kwvo. erfüllt.

Entgegen der Annahme der Anklagebehörde ist dagegen der

Tatbestand des § 4 der Volksschädlingsverordnung bei keinem

der Angeklagten erfüllt. Er setzt voraus, dass besondere, die

Tatausführung erleichternde oder sonstwie begünstigende Kriegs-

verhältnisse ausgenutzt werden, die in dem kriegswirtschaftlichen

Tatbestand selbst noch keine_ Berücksichtigung gefunden haben-

(RSTGB 74 S.39).Solche Unstände hat das Sondergericht, solange

die Kwvo in Protektoeat nicht galt, allerdings in schweren
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nachgewiesen werden, Von ihrem Standpunkt aus betrachteten

sie ihre Entnahmen als gelegentliche, gewissermassen zum Ar-

beitsentgelt hinzukommende Sonderzuwendungen der Postex-GmbH an

ihre Angestellten, wie sie jedem zuteil wurden.

Soweit Hlava■ek im Laufe der Zeit Textilien im Gesamtbe-

zugswert von über 600 Punkten chne sofortige Deckung durch

Kleiderkartenabschnitte bezogen hat, liegt lediglich eine Ord-

nungswidrigkeit: vor, aber keine bewusste oder gar böswillige

Gefährdung der Bedarfsdeckung. Er war unwiderlegt jederzeit

in der Lage, seine schriftlifh festgehaltene Punktuschuld mit

den Kieiderkarten seiner Familienangehörigen zu decken und hat

sie tatsächlich auch vòn sich aus bis auf die noch offenste■hden

103 Kleiderkartenpunkte abgedeckt, die wiederum durch die nicht

verbrauchten Kleiderkarten seiner Familienangehörigen gedeckt

worden wären, wenn er die Restschuid gekannt hätte. Nach seinem

ganzen Verhalten muss. jedenfalls davon ausgegangen werden, dass

er von vornherein die Absicht hatte, keine Textilwaren ohne

Punkte zu beziehen, die Punkteschuld zwar auflaufen zu lassen,

dann aber durch Übergabe ganzer Kleiderkarten abzudecken.

Soweit die Angeklagte Protivenska ab und zu in den PES-Kan-

tinen markenfrei gegessen, einmal im Auftrage Mauers Fleisch-

päckchen zu je 1 kg ausgetragen und auftragsgemäss die Abreshnung

zwischen den PES-Kantinen und der Postex GnbH nach den Weisungen des

Bradaß durchgeführt hat, ist ihr nicht mit Sicherheit Kenntnis

davon nachzuweisen, dass sie hierbei grössere, ein Kriegswirt-

schaftsverbrechen erfüllende Schiebungen unterstützt hätte.

e

Wie bereits ausgeführt ist, können den Angeklagten Kleinberg

und Nedbal mit Sicherheit nur Ordmungswidrigkeit bei Ausstellung

der Landesschlußscheine und allenfalls Preisverstösse zur Last

gelegt werden. Zur Ahndung dieser Zuwiderhandlungen ist das

Sondergericht nicht zuständig. Schließlich ist dem Angeklagten

Wenzel Jelinek nicht nachzuweisen, dass er die 4 unterschobenen

Schweine der Kriegswirtschaf't entziehen wollte. Dagegen spricht

entscheidend die Tatsache, dass er stets ein Vielfaches seines

ablieferungspflichtigen Fleischkontingentes abgeliefert hat.

Er gilt ausserdem als verlässlicher und prdentlicher Landwirt,

dem daher nach seiner Persönlichkeit geglaubt werden kann, dass
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er mit dem Schwarzbezug der Schweine von seinem Bruder ledig-

lich seinen - unverschuldet beeinträchtigten und weiterhin

ordnungsgenäss gemeldet - Zuchtschweinebestand wieder auffüllen

wollte, Unter diesen Unständen bedeutet die unterlassene Anzeige

des Verendens der 3 Schweine und der Neuawffüllung des Schwei-

nebestandes eine Ordnungswidrigkeit, für die die Zuständigkeit

des Sondergerichts nicht gegeben ist. Der Angeklagte Appelt

war mangels ausreichenden Beweises dafür, dass er den Schwarz-

einkauf seiner Ehefrau gekannt oder geduldet hat, freizusprechen.

VI. Strafzumessung.

Das Verhalten der Angeklagten Bradaê,Mauer,Ignatz Jelinek

Polivka und Brabec ist als besonders schwerer Fall im Sinne des

§ 1 Abs.l Satz 2 Kwvo zu bewerten :

Bradaß war hauptamtlicher Geschiftsführer der PES und als

ihr besonderer Vertrauensmann bis zun 2.7.l942 Referent im

Verwaltungsrat der Postex-GmbH, nach diesem Zeitpunkt geschäft-

führendes Vorstandsmitglied der Gesellschaft. Er ist verantwort-

lich für den ganzen Umfang der Schiebereien zwischen der Postex

GmbH. und den PES-Kantinen, die seit Einführung der Kriegsbewirt-

schaftung mit einer kaum fasslichen Selbstverständlichkeit durch-

geführt worden sind. Er hat bis zum Sonmer lg42 die gesetzwidrige

Vorschusswirtschaft der PES gekannt und gedulfet, in einzelnen

Fällen, z.B. in den 3l. bis 33. Versorgungsperioden in Höhe von

allein 76l,55 kg Fleisch, die markenfreie Belieferung der PES

persönlich durchgesetzt, darüber hinaus Anweisungen zur bevor-

zugten Schwarzversorgung der leitenden Funktionäre und Angestellten

und anderer einflussreicher Persöhlichkeiten gegeben, die Schsß- -

schwarzschlachtunçaaktion und die Fleischmarkenbezugsaktion

eingefä delt und durchgeführt. die Fleischschwarzbezugsaktion

in den Jahren i940/4l gutgeheissen und zusammen mit Stübchen aus

Mitteln der Postex finanziert, Deshalb trägt er die Hauptver-

antwortung für die kriegsschädliche Misswirtschaft der Postex-

GabH. insbesondere dafür, dass allein bis zun Bintritt des Ange-

klagten Mauer mindestens 7.o00 Kg Fleisch der geregelten Versor-

gung entzogen worden sind.

Bradaß hat weiterhin den Filialen die behördlichen zugebil-
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ligten Verstaubungsprozenteätze verweigert, auf ihre Kosten

überschüssige Einsparungen bei der Postex ernöglicht und sich

und andere daraus plannässig schwarz versorgt. Er hat äiese

Gelegenheit zum fortgesetzten Schwarzbezug von über loo kg

Pleisch, lo0 kg Zucker und 50 kg Mehl ausgenutzt und ausserdem

Textilien in Werte vop mindestens 4oooo K punktefrei entnommen.

Er hat vor allem unter gröblichster Verletzung seiner Treue-

pflicht, die ihn anvertrauten Vermögensinteressen der Gesell-

schaft zu wahren, die ganzen Schleichhandelsgeschäfte als bewuss-

te Verlustgeschäfte für die Postex-GnbH. geduldet, teilweise so-

gar organisiert, inden mit seinem Wissen das zu weit übersetzten

Preisen eingekaufte Fleisch zu normalen Preisen abgesetzt worden

ist, Dieses Gesamtverhalten wiegt aussergewöhnlich schwer und ist

in einem solchen Masee verantwortungelos, pflichtvergessen und

gemeinschaftswidrig, dass nur die vom Gesetz vorgesehene Höchst-

strafe eine angemessene Sühne bilden kann.

Entgegen dem Vorbringen der Verteidigung ist Bradaß nicht

aus Unverstand oder mangelnder Vorbildung ein Opfer der Verhältnisse

geworden. Qhne besondere Fähigkeiten hätte ihn die Postdirektion

aus dem Heer ihrer Beamten hicht für geeignet gehalten, im Rahmen

der genossehachaftlich organisierten PEs eine Vertrauensstellung

ganz besonderer Art einzunehmen. Es ist auch nicht so, als hätte

er die Bedeutung seiner Stellung und die Tragweite seines Verhaltens

nicht überblickt. Er war im Gegenteil in die Einzelheiten der ge-

setzwidrigen Machenschaften eingeu Giht und von Fachleuten beraten.

Er ist zuden ein überdurchschnittlich intelligenter, praktisch

denkender und zveckmässig handelnder Mensch, dessen Tat sich aus

einer einerseits bedenkenlos eigensüchtigen, andererseits groß-

spurigen, selbstgefälligen Wesensart erklärt, in der Rolle des

einflussreichen Mannes seiner Eitelkeit zu schmeicheln und andere

an seiner Machtstellung profitieren zu lassen. Argesichts des im

Vergleich zu Durschschnittstaten ähnlicher Art ungewöhnlich grps-

sen Schadens, den er der Kriegswirtschaft zugefügt hat, und der

besonders verwerflichen Tatgesinnung verdient er die erkannte

aaso

Lediglich mengenmässig weniger schwer wiegt das Verhalten

des Agpklagten Mauer. Er hat in den Räwnen der Postex 14 Schweine :.

im Gesamtlebendgewicht von 700 bis 840 kg, ein Rind und einen
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Stier im Gesamtlebendgewicht von etwa 300 kg, ausserdem in

seiner Wohnung ein Schwein und ein Kalb schwarz geschlachtet

und die aus den bei Johann Jelinek schwarzgeschlachteten Tiere

(Gesamtlebendgewicht 5o0 kg) hergestellten Wurstwaren verscho-

ben, schliesslich 6 weitere Schweine im Smichover Stall zu

Schwarzschlachtungszwecken bereitgehaltcn. Daneben hat er sich

aus den kontingentierten Beständen der Postex weitere l39.35 kg

Fleisch, Textilien in Gesamtbezugswert von etwa looo Kleiderkar-

tenpunkten und eine Unmenge Geflügel und Lebensmittelwaren aller

Art verschafft und damit einen schwunghaften Schleichhandel ge-

trieben oder noch treiben wollen. Er hat ausserdem mit verknappten

Waren, mit 4 Kisten Fleischkonserven, mit Stoffen, Textilien,

Schmuck- und Wertsachen geschoben.

Was seine Tat, abgesehen von dem Umfange und der Verschie-

denartigkeit seiner Schiebergeschäfte, vor allem als besonders

schweren Fall kennzeichnet, ist seine ausgeprägte Verbrecherper-

sönlichkeit. Er ist nach seinem Vorleben eint in allen Berufen ver-

krachte Existenz und bereits 6 Mal gerichtlich vorbestraft. Als

ihm die unverdiente Gunst des Schicksals die leitende Stellung

bei der Postex bescherte, missbrauchte er seine Stellung sofort

zu Verbrechen grossen Stils. Mit der ihm eigenen, vor nichts

zurückschreckenden Tatkraft verstand er es in kurzer Zeit, die

eigentlichen Geschäftsführer durch Vorhalt ihrer bisherigen Verfeh-

lungen an die Wand zu drücken und die unterstellten Angestellten

durch Drohungen mit sofortiger Kündigung, Arbeitsverschickung

ins Reich und Ausspielen angemasster Beziehungen zur Gestapo zu

willenlosen Werkzeugen seines Planes zu machen. Nachdem er sich

zum unbeschränkten Herrscher aufg worfen hatte, begann er, unter

allen erdenklichen Rickensicherungen seinen grossangelegten und

raffiniert getarnten Plan der Schwarzschlachtungen zu verwirkli-

chen. Er kümmert sich selbst um die Einkäufe, finanziert im Voraus

die Schleichhandelsgeschäfte, beschafft sich durch Ausnutzung

seiner Beziehungen zum Expedienten seiner früheren Arbeitgeber-

firma das für die Schwarzfahrten erforderliche Benzin, lockt

mit hohen Preisangeboten die Viehkäufer in sein Netz, missbraucht

bedenkenlos die Postex--Angestellten durch gemeine Drohungen

zu Schwev-chlachtungen ausserhalb der Geschäftsstunden ,



-1

.lässt tretz Kenntnis der gesundheiteschädlichen Folgen sei-

ner Handlungsweise ein an Rotiauf eingegangenes Schwein ver-

wursten, taucht auch bei den auswärtigen Schwarzschlachtungen

des Ignatz Jelinek auf und nimmt sich seinen Teil, organisiert

darüber hinaus einen eigenen schwunghaften Schleichhandel mit

Fleisch, Textilien und Lebensnittäwaren, schmiert bekannte and

angesehene Persönlichkeiten mit Gänsen und eaderent Geflügel,

bringt alle Mitwisser seiner Machenschaften durch markenfreie

Überlassung von Fleisch aus den Schwarzschlachtungen zum Schwei-

gen, schiebt mit allem, was ihn gerade in die Hände fällt, und

leitet einen neuen Finanzierungsplan zur weiteren Durchführung

von Schwarzschlachtungen in die Wege. Endlich zur Strecke ge-

bracht, versucht wp, jeden Pefühles für Anstand und innere Hal-

tung eines Mitmenschen frend, Boente mit Schleichhandelsgut zu

bestechen. Als ihm das misslingt, verlangt er dreist und frech

seine Freilassung wegen angeblicher Beziehung zur Gestapo, schließ-

lich sogar nit der Behauptung, die Dienstbehörde des Beamten ha-

be seine Entlassung bereits verfügt. Dann wiederum ist er erbärm-

lich feige und gewissenlos genug, die Schuld auf andere abzuwäl-

zen, sie zu denunzieren und sich selbst reinzuwaschen.

So bietet Mauer ein geradezu widerliches Bild gesinnungs-

mässiger Entartung. Er ist ein hemmungsloser, von brutalem Macht--

willen und verbrecherischer Tatkraft besessener Geschäftemacher

und Kriegsgewinnler, eine regelrechte Wirtschaftshyäne von

ausgesprochen verbrecherischer Wesensart. Ihm ist jedes Mittel

recht, sich durchzusetzen. Dabei ist er gerissen und verschlagen

genug, nach ausgeklügeiter Methode nichts dem Zufall zu überlas-

sen und alies und jedes seinervgemeinrchaftsfeindlichen Interes-

sen zu opfern, Angesichts det besonderen Intensität seines ver-

brecherischen Willens, der Verschlagenheit und Wahllosigkeit sei-

ner Mittel und der Verworfenheit seiner Zielsetzungen kann es für

sein in allen Sparten des Schieichhandels bewährtes Verbrechertum

keine Milde geben. Das Bedürfnis nach gerechter Sühne seiner Tat,

die nach den ganzen Patumetänden und nach seiner gemeingefährlichen

Persönlichkeit aus der Ebene durchschnittlicher Kriegswirtschafts-

verbrechen zu seinem Nachteil keass herausragt, macht es zur

gebieterischen Notwendigkeit, ihn ebenfalls mit dem T o d e
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zu bestrafen.

Polivka und Brabec haben Fleischmazken in Bezugswerte von

mindestene 2500 kg Fleisch den Schleichhandel zugeführt. Beweg-

grund für diese - aussergewöhniich grossen und binnen vier Mo-

naten mit rücksichtsloser Patkraft durchgefihrten - Bchiebungen

war ihre Gewinnsucht . Sie hstten beide ein auskömnliches Dasein

und daher keine Veranlassung zur Tat. Brabec hat seine Stellung

als Kontrollorgen mit besonderer Dreistigkeit zun Diebetahl von

Fleischmarken auf den kontrollierten Bezirksämtern ausgenutzt und

damit das ihm als Wahrer der' Gemeinechaftsinteressen in Kriege

vom Ministeräum und von der Volksgesamtüeit gescheukte Vertrauen

auf die denkber schwerste Art migsbroucht. Er ist ein gebildeter

Mensch, der sich der ganzen Tragweite seines Aufgabenkreises und

seines damit wnvereinbaren Verhsitens klar bewusst war. Polivka war

der Anstifter und Haupthutzniesser. Er hat an der Vermittlung der

Fleischmarken mühelos mindestens 32,200 E verdient, weitere Fleisch-

marken im Bezugswerte von 50o kg Pleiech in Geschilfte seines Schwa-

gers zur Abdeckung eines Fleischmankos verwandt und ausserdem rund

100 kg Rindfleisch an Kalaß markenfrei zu hohen Überpreisen ver-

kauft. Wie der Beeitz eines ganzen Bündels von Lebensmittelkarten

beweist, auf das er über Kalaß Labensmittelnerken fir sich bezogen

hat, war er auch auf onderen Gebieten ale Schleichhändler tätig.

Schieber von der Art der Angeklagten Polivka und Brabec, die im

dritten Kriegsjahr mit ausgesprochen verbrecherischan Mittein auf

Hosten der Kriegswirtsehaft am Kriege verdlenen und durch Sehädigung

der Versorgung in den festgestellten Unfange der Heimatfront in

den Rücken fallen, sind für die Gemeinscheft dee Volkes untragber.

Das gilt in besonderen Masse für den Angeklagten Ignatz

Jelinek, Er hat insgesamt L4 Schweine, 3 Rinder, eine Kuh und 2

Kälber mit einem Schlachtgewioht von tiber 2500 kg Fleisch der gere-

gelten Versorgung entzogen. Schon der Umfang seiner Tat stempelt sein

Verhalten hun besonders schveren Fall. Er ist aber auch seiner Per-

sönlichkeit nach ein übler Schieber von ausgesorochen asozialer We-

sensart. Er hat seit seiner Auslehre nichts rechtes gearbeitet.Seit

der Übersiedlung nach Prag hat er ausschließlich vom Schleichhandel

gelebt. Das Vergchieben der auß den Namen "Zenan" leutenden Bürger-
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legitimation in einem berücksichtigten Schleichhandelslokal,

die Tatsachen, dass er bereits im Mai l942 aus Schleichhandels-

verdiensten ein eigenes Betriebskapital von 38.000 K zur Finan-

zierung seiner Viehaufkaufsgeschäfte zur Verfügung hatte, und

der Umstand, dass er während seines Prager Aufenthaltes Monate

lang nicht einmal Lebensmittelkarten in Anspruch zu nehmen brauch-

te, werfen eindeutigeStreiflichter auf den Umfang und die Intensi-

tät seiner über den Rahmen der hier abgeurteilten Straftat hinaus-

gehenden Schiebertätigkeit. Vor allem ist bezeichnend, dass ty als

Viehaufkäufer der Postex einen eigenen Schleichhandel mit schwarz-

geschlachtetem Fleisch nach Prag organisiert und Preise verlangt

hat, die nur noch als schamloße Wucherpreise bezeichnet werden

können.

Aus diesen Gründen waren auch die Angeklagten Polivka,Brabec

und Ignatz_ Jelinek mit den T o d e zu bestrafen.

Dagegen hat das Gericht die von der Staatsanwaltschaft gegen

den Angeklagten Stübchen,Fospißil und Kalaß beantragten Todesstra-

fen aus folgenden Gründen nicht verhängt :

Wie bereits ausgeführt ist, kann das vor dem l.2.l9yl lie-

genden Verhalten des Angeklagten Pospißil als strafbarer Tatbestand

vom Sondergericht nicht erfasst werden. Es ist aber als straßbares

Zuwiderhandeln gegen die Bewirtschaftungsvorschriften des Protek-

torats beim Strafausmass genau so strafschärfend zu berücksichti-

gen, wie es z.B. eine einschlägige Vorstrafe wäre, wnd kann daher

an sich im Rahmen einer Persönlichkeitswertung auch zur Begründung

des besonders schweren Falles berangezogen werden. So betrachtet,

wiegt sein Gesamtverhalten allerdings recht schwer. Er war der*

geistige Urheber und der Organisator der Fleischschwarzbezugsak-

tion und hat daran bis zum l.2.lg4l massgeblich teilgenommen. Im-

merhin wer er dafür nicht der in erster Linie Verantwortliche.

Ihm kann auch nur ein-ziffernmässig nicht näher bestimmbarer -

Teil des Schadens zugerechnet werden, der durch diese Aktionder

Kriegswirtschaft entstanden ist, weil er am l,2.l94l von seinen

Posten abberufen worden ist. Im Jahre l942 war er vor dem 2.7.l942

beim Schwarzschlachten eines Schweines anwesend, häufig beim Ver-

wiegen des Fleisches tätig, in geringfügigem Umfange an den Ent-

nahmen von Fleisch aus den Schwarzschlachtungen beteiligt und
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frühestens ab Mai I942 mit der unrichtigen Führung der Ge-

schäftst-ücher betraut. Erst seit dem 2.7.l942 setzt seine

unmittelbare Verantwortlichkeit als Leiter der Fleischeinkaufs-

abteilung wieder ein. In dieser Stellung hat er noch einige

Schwarzsehlachtungen des Mauer geduldet, vor allem aber am

27.7.l942 zur Fihanzierung der beabsichtigten weiteren Schwarz-

schlachtungen wesentlich beigetragen. Was ihn trotz der recht

umfangreichen Gesamttätigkeit von Bradaß und Mauer unterscheidet,

ist seine subjektive Einstellung zu den ganzen Machenschaften.

Er hat weder in den Jahren 1940/4l, noch im Jahre 1942 wertmäßig

ins Gewicht fallende Vorteile aus seiner Teilnahme gezogen. Er

war der zwecks Erhaltung seines Arbeitsplatzes dienstbeflissene

Abteilungsleiter, der sich von der letzlichen inneren Verantwor-

tung freigefühlt hat, tatsächlich auch keinen entscheidenden Ein-

fluss auf die Entsahliessungen der Geschäftsführung gehabt hat

und lediglich Ratschläge erteilen konnte. Im Jahre l942 war .er

praktisch nur der Handlanger des Angeklagten Mauer, deriihn und

die ganze Gefolgschaft der Postex eingeschüchtert hatte und ge-

knebelt hielt. Spweit er sich dennoch mit den Vorstandsmassnahmen

solidariseh gefühlt hat und nit Täterwillen weiterbeteiligt ge-

blieben ist, stand er doch ersichtlich unter dem Druck und im

Schatten des übermächtigen Zentraldirektors Mauer, was ihm eben-

falls zugute gehalten werden muss. Er ist nach seinen ganzen per-

sönlichen Eindruck eine im Grunde unselbständige Batur und wäre

zweifellos ohne die Umwelteinwirkungen nicht zum Kriegsverbrecher

geworden. Aus diesen Gründen war bei ihn ein besonders schwerer

Fall zu verneinen, aber nach dem Mass seiner Mitwirkung, dem

Grade seiner Einsicht und den Unfange setner Verantwortiighkeit

auf eine empfindliche Zuchthausstrafe in Höhe von s e c h s

J a h r e n zu erkennen.

Stübchen und Kalaß waren zunächst den Angeklagten Bradaë

in den grössten Teil der abgeurteilten Machenschaften eingeweiht.

TC Ra   T 

wiegt daher von vorherein sehr schwer. Sie waren aber anderer-

seits an den Durchführungsmassnahmen weit weniger als Bradac,

Mauer und Pospißil beteiligt und kannten sie nur in groben Umrissen

und ohne genaue Einsicht in die Methoden und wohl auch in den
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ganzen Umfang des angerichteten Schadens, Stübchen war in er-

ster Linie als Fachberater für das Rechnungswesen und den

organisatorischen Gesamtbpu der Postex verantwortlich. Er war

vor allem nur ehrenamtlich ausserhalb seiner Dienststunden als

Postbeamter bei derPostex und bei der PES tätig und daher na-

turgemäss ausserstande, in die Einzelheiten der Mißwirtschaft

Einblick zu gewinnen, Er hat weiterhin als einziger der Ange-

klagten keine irgendwie nennenswerten Vorteile aus den Zuständen

bei dor Gesellschaft gezogen und die geringfügigen Entnahmen

unwiderlegt in Geschäftsinteresse verwandt. Er hat schließlich

in persönlicher Hinsicht von allen Angeklagten den weitaus be-

sten Eindruck bei Gthicht hinterlassen, gegen sich selbst in

Beuiger Einsicht seiner Verfehlungen schnungslos die Wahrheit

bekannt und damit an der Aufklärung des Falles erheblich mitge-

arbeitet. Er verdient nach den ganzen Umständen und nach seiner

Bersönlichkeit nicht, mit Bradaß und Mauer auf eine Stufe gestellt

zu werden. Trotz der Schwere seiner Tat konnte daher nach dem

Grade seiner geringeren Verantwortlichkeit und Schuld eine Zucht-

hausstrafe von a c h t J a h r e n als zwar erforderliche,

aber ausreichende Sühne ongesehen werden.

Noch milder war die Tat des Angeklagten Kalad zu ahneden.

Ihn belastet am stärksten die Durchführung der Fleischmarkenak-

tion. Er war indessen der Unselbständigste aller Angeklagten.

Nach Vorbildung und Lebenserfahrung wor ihm das kaufmämnische

Wirtschaften als Leiter einer Fleischeinkaufsabteilung geradezu

persönlichkeitsfremd, Geistig den Geschäftsführer; Referenten

und Abteilungsleitern nicht entfernt gewachsen, glaubte er eine

massgebliche Rolle zug spielen, wo er in Wirklichkeit nur ge--

schoben und als Aushängeschild dienlich war. Es zeugt für

seine innere Anständigkeit, dess er Bradaß mit Vorwürfen über-

häuft, die weitere Durchführung der Floischmarkenaufkäufe

abgelehnt und seinen Posten als Abteilungsleiter zur Verfügung

gestellt hat, als er das mit ihn getriebene Spiel endlich durch-

schaute. Er ist nach seinen ganzen persönlichen Erscheinungsbild

ein unselbständiger, im Grunde harmloser, willfähriger und bei

be-

einflussbarer Menscl, der sich ohne viel Überlegung nawh dem

Vorbild der Geschäftsfihrer ausgerichtet hat und gern eine Rolle
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gespielt hätte, obwohl es ihm an allen persönlichen und

fachlichen Voraussetzungen dazu gefehlt hat, Dementsprechend

sah man ihn in Getriebe der Postex allgemein für einen gut-

mütigen Trottel an, dessen ernsthafte Betriebsamkeit als ko-

misch empfunden und still belächelt wurde, Es ist für ihn

bezeichnend, dass er in der Sitzung von 27.7.l942, zu der

er als Geldspender einberufen war, nach seiner Annahne aber

im Hinblick auf seine frühere Tätigkeit als Leiter der Fleisch-

einkaufsabteilung und "Fachberater" erscheinen zu müssen glaub-

te, zunächst gegen die Fortsetzung der Schwarzschlachtungen

wetterte, dann unter den li benswürdigen Verbeugungen des

Mauer umfiel und zuletzt gegen bessere Überzeugung zu der ver-

dienten Gratifikaticn weitere l0.O0o K Ersparnisse ppferte.

Praktisch war er in alien Fällen seiner Beteiligung nur der

missbrauchte Handlanger fremder Interessen. Unter diesen Umstän-

den scheidet die Annahme eines besonders schweres Falles aus.

Dem berechtigten Sühnebedürfnis der Allgeneinheit wird mit

Rücksicht auf seine Persönlichkeit die erkannte Strafe von

s e c h s J a h r e n Zychthaus gerecht.

Hanuß hat in seiner Eigenschaft als Protokollführer in den

Vorstandssitzungen die einzelnen Fleischbeschaffungsaktion mit-

en.

gemacht, ohne indessen einen genauen Einblick in die Tragweite

der beschlossenen und nur in groben Zügen angedeuteten Massnahmen

zu gewinnen. An der Durchführung der Massnahmen war er nicht

beteiligt, In erster Linie verantwortlich war er dagegen für

die Verwaltung der PES-Küchen, In dieser Stellung hat er grob

pflichtwidrig Jahre hindurch die Misswirtschaft der marken-

freien Belieferung der Speisehallen und der markenfreien Ab-

gabe von Fleischgerichten geduldet und danit einen beachtli-

chen Teil der bei der Fa.Postex im Laufe der Zeit aufgetretenen

Fleischfehlbeträge mitverschuldet. Er musste deshalb hart ange-

fasst werden. Unter Berücksichtigung aller Umstände ist die

gegen ihn erkannte Zuchthausstiife von d r e i J a h r en

s e c h s M o n a t e n schuldangemessen.

Fukar war bis zum l2.l2.l94l hauptamtlicher Geschäfts-

führer. Er hat die Misstände bei der Fa.Postex gekannt, nament-

lich bei der Fleischschwarzbezugsaktion mitgemacht und die Zet-



- 53 …

telwirtschaft zur Verdeckung der Privatentnahmen in der Lager-

haltung angeregt. Andererseits war er eine Persönlichkeit,

über die man praktisch im Betriebe der Postex zur Tagesordnung

übergegangen ist. Unter diesen Umständen ist eine Strafe von

TMOPTM

Sühne seiner Schuld ausreichend.

Hlgäik war verantwortlicher Leiter der Textilabteilung.

Er trägt die Verantwortung für die punktefreie Abgabe von

Textilien im Gesamtbezugswerte von nindestens 25,000 Kleider-

kartenabschnitten, Irmerhin war er weisungsgebunden und wirt-

schaftlich von den Hauptnutzniessern seiner Machenschaften, den

Vorstandsmitgliedern und Verwaltungsratreferenten der Postex,

abhängig. Sein eigener Vorteil bestand lediglich darin, dass

sein Arbeitsentgelt von Ümsatz abhängig gemacht war, Auch seine

Tat komnte daher mit z w e i J ah r e n s e c h s M on a -

t e n Zuchthaus als gesühnt angesehen werden.

Bei den Angeklagten Dvofak,Vovsik,Novotny,Zitek,Kettner,

Mimra und Ryska wurde weitgehend strafmildernd ihre wirtschaft-

lich unselbständige Steliung berücksichtigt. Trotzdem musste

gegen Dvofak auf Zuchthaus erkannt werden, weil er in ganz er-

heblichem Masse an den Fleischaufkäufen und Schwarzschlachtungen

beteiligt war und ansehnliche eigene Vorteile davon hatte, Gegen

ihn war eine Zuchthcusstrafe von z w e i J a h r e n schuld-

angemessen. Bei den andezen Angellagten, die als Angestellte

der Postex tätig waren, wurden in Einzelnen Mass und Dauer ihrer

Teilnahmehandlungen und das Ausmass ihrer Einsicht und Verant-

wortlichkeit beim Strafausmass abgewogen, Dannch waren schuld-

angemessen :

für Vovsik und Novotny je e i p J a h r Gefängnis.

für Zitek und Ryska je n e u n M o n a t e Gefängnis,

für Capek,Kettner und Mimra je s e c h s M o n a t e Gefängnis.

Johann Jelinek ist erheblich vorbestraft. Er hat aus reiner

Gewinnsucht über 500 kg verwurstet und nusste daher mit Zucht-

Fleisch

haus bestraft werden, Die erkannte Strafe von e i n e n J a h r

d r e i M o n a t e n Zuchthaus wird scinen Verschulden ge-

recht.

Der Angeklagte Kabelka hat 27 Schafe der Kriegswirtschaft
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entzogen und dem Angeklagten Kalaß den ihm als Schleichhänd-

ler bekannten Angeklagten Polivka zugeführt. Zwar ist nicht

erwiesen, dass er damit eine Gelegenheit zum Schwarzbezug

der Fleischmarken verschaffen wollte. Er hat sich aber minde--

stens vorgestellt, dass Polivka zur markenfreien Lieferung

grösserer Fleischmengen an die Postex in der Lage sei. Nur im

Hinblick darauf, dass die Erldgung wigener Vorteile für ihn

bei seiner Tat keine wesentliche Rolle gespielt hat, kann sei-

ne Schuld noch durch eine Gefängnisstrafe gesühnt werden.

Z w e i J a h r e Gefängnis waren schuldangenessen, zumal

seine Tat lange zurück liegt, offensichtlich einmaliger Art

war und für ihn als Beamten ohnehin schwere Berufsnachteile nach

sich zieht.

Janoußek ist ebenfalls beachtlich vorbestraft. Er hat beim

Schwarzschlachten von 4 Schweinen und einer Kuh seinen Stall

zur Verfügung gestellt und dabei Handreichungen verrichtet. Er

hat ausserdem gewusst, dass es sich bei Ignatz Jelinek um einen

gewerbsmässigen Schwarzschlächter handelte. Da er für seine Bei-

hilfehandlungen keine Geldvergütung erhalten hat, reicht die er-

kannte Strafe von e i n e m J a h r s e c h s M o n a t e n

Gefängnis als Sühne aus, zumal der Angeklagte als Lungenkranker

an der Haft sowieso schwer zu tragen haben wird.

Die Angekkagten Stach und Korabek haben in erheblichem Um-

fange Vieh dem Schleichhandel zugeführt und beachtliche Über-

preise erzielt. Angesichts ihrer gewinnstichtigen und gewissen-.

losen Einstellung als Landwirte, die in erster Linie für die Ein-

haltung der Bewirtschaftungsvorschriften verantwortlich sind,

mussten sie mit Zychtheus bestraft werden, Eine Strafe von je

e i n e n J a h r s e c h s M o n a t e n Zuchthaus bildet

eine schuldangemessene, aber auch ausreichende Sühne.

Der Umfang der Tat der Angeklagten Kubec und Wenzel Pluhaf

wiegt leicht. Genäss § 27 b STGB kente mit Rücksicht auf ihre

bisherige Wohlverhaltenheit der Strafzweck auch durch eine Geld-

strafe erreicht werden. Unter Berücksichtigung ihrer Vermögens-

und Einkommensverhältnisse war die gegen jeden von ihnen in er-

ster Linie erkannte Gefängnisstrafe von zwei Monaten bei Kubec

in eine Geldstrafe von 2.co0 RM wnd bei Wenzel Pluhaf in eine
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Geldstrafe von l.ooo RM umzuwandeln.

VII. Die Steuerzuwiderhandlungen u.Nebenstrafen.

Die Angeklagten Pospißil, Stübchen,Hanuß,Fukar,Kalaš,

Dvofak und Bradaê wenigstens im Falle B haben durch Vornahme von

Schwarzschlachtungen in Kenntnis aller die Schlachtsteuerpflicht

begründeten Umstände ihres Vorteils wegen Schlachtsteuer hinter-

zogen und sich nach § 396 RA0 strafbar gemacht. Die Angeklagten

Capek,Zitek,Vovsik,Novotny ,Kabelka und Janoußek haben zu den

Schwarzschlachtungen Beihilfe geleistet und sind deshalb anch

wegen Beihilfe zur Schlachtstuerhinterziehung strafbar. Durch Ver-

kauf lebender Schlachttiere zum Zwecke des erkannten und gebil-

ligten Schwarzschlachtens haben die Angeklagten Stach und Korabek

ebenfalls Beihilfe zux Schlachtsteuerhinterziehung im Sinne der

§§ 396,398 RA0, 49 SrGB begangen. Ignatz Jelinek hat durch Vornahme

von Schwarzschlachtungen und Verkauf lebender Schlachttiere in

Kenntnis aller die Schlachtsteuerpflicht begründenden Umstände

ebenfalls Schlachtsteuer hinterzogen, bezw, Beihilfe zwr Schlacht-

steuerhinterziehung geleistet. Schliesslich haben Bradad, Stüb-

chen, Hanuß und Fukar durch den geduldeten Verkauf von Fleisch,

das nach ihrem Wissen unversteuert geschlachtet worden war, gewerbs-

mässige Steuerhehlerei im Sinne der §§ 403 AbE.2, 401 b AbS.1 RAO.

begangen, weil ihr Verhalten darauf gerichtet war, der Postex GmbH.

aus dem Verkauf dieses schwarz geschlachteten Fleisches eine dauern-

de Einnahmsquelle zu verschaffen. Diese Steuerzuviderhendlungen ste-

hen mit dem festgestellten Verbrechen nach § l Abs.l KWvo in Tat-

einheit im Sinne des § 73 STGB, § 418 RA0.

Dementsprechend waren bei diesen Angeklagten Steuer- und Wert-

ersatzstrafen festzusetzen. Soweit nicht zu ermitteln war, wieviele

Schweine oder sonstige Schlachttiere vor dem 1.l0.l940, dem In-

krafttreten des Schlachtsteuergesetzes in Protektorat, und nach

dem 1.5.1942, dem Zeitpunkt des Ausserkrafttretens des Schlaeht-

steuergesetzes, schwarz geschlachtet worden sind, wurden die Be

steuerungsgrundlagen gemäss § 2l7 RA0 geschätzt, Dic auf Grund die-

ser geschätzten Steuergrundlagen errechneten Steuer-- und Werter-

satzstrafen berücksichtigen die Höhe der hinterzogenen cder gehehl-

ten Schlachtsteuer, die mutmasslichen Mengen des verschobenen
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schwarzgeschlachteten Fleisches und die gewöhnlichen Verkaufs-

preise für das verschobene Flcisch. Die im einzelnen erkannten,

aus Ziffer III des Urteilstenors näher ersichtlichen Steuer-

 dada dadad

recht, Die im einzelnen festgesetzten Steuergeldstrafen berück-

sichtigen die wirtschaftlichen Verhältnisse der Angeklagten.

Die für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geld- und Wert-

ersatzstrafen vorgesehene Ersatzfreiheitsstrafe beruht auf

§ 29 STGB.

Mit Rücksicht auf die Ehrlosigkeit ihrer Handlungsweiee

sind den Angeklagten Bradaê,Mauer,Ignatz Jelinek,Polivka,Bradaê,

Stübdhen,Pospißil, Kalaß,Hanuß,Fukar,Hladik,Dvofak und Johann

Jelinek die bürgerlichen Ehrenrechte auf die aus dem Tenor näher

ersichtliche Dauer aberkannt worden. ( § 32 STGB.)

Die sich aus Ziffer IV des Urteils ergebende Anrechnung

der Untersuchungshaft beruht auf § 60 STGB.

Die Entscheidung über die Einziehung der zum Abtransport

der schwarzgeschlachteten Schweine oder des schwarzgeschlachteten

Fleisches benutzten Lastkraftwagen der Fa.Postex und die zum

selben Zweck als Beförderungsmittel benutzten PKW der Angeklagten

Pospißil und Mauer waren gemäss § 4Ol Abs.l RA0 einzuziehen. Die

erging gemäss § 40 STGB,

Die Kostenentscheidungen beruhen auf den §§ 465,467 STPO.

Gez.: Eisele,

Dr. Strach,

Dr.Bawar.

Caadg

Beglaubigt :

Instizoberackrette

Justizangestellter

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle.
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Der Leiter der Abteilung Justiz
Prag, den 10. Februar 1943
II E I 3235/42
8237/43
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...
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A
Betrifft: Strafsache gegen B r a d a ■ u.A. wegen
Volksschädlings- und Kriegswirtschaftsver-
as
- 1 Anlage -
Abschrift der Anklage, die sich mit Fleischschiebungen usw.
in der Protektoratsposteinkaufsstelle in Prag befasst, überreiche ich
zür gefälligen Kenntnisnahme und mit dem Anheimgeben der Vorlage an
Herrn Staatssekretär.
Der Abteilungsleiter IX erhält gleichzeitig Anklageabschrift.
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Der Obergtaatsanwslt

Preg III,den 14.1.1943.

bei dem deutschen Landzericht

kranarsch Ufer 4.

7 Js 1020/42

An den

Herrn V o r s i t z e r

des Sondergerichts

in P r a

A nkla ge ge h rii t.

Bl.148 1./ Der Postrevident Ernst B r a d a ■ aus Preg XIII,

Wechselstrasse Nr.87l,geboren an 4.ll.l894 in Sta-

tenitz,verheiratet,Protektoratsangehöriger,angeb-

lich nicht bestraft,

Bl.l40, 2./ der Oberrechnungsdirektor Franz S t ü b c h e n

aus Königgsaal I,Žiskastrazse 272,geboren am 17.

5,l892 in Prag,verheiratet,Protektoratsengehöriger,

angeblich nicht bestraft,

B1.95.

3./ der Fleischergehilfe,dzt.Zentraldirektor Georg

M a u e r aus Prag XII,Beneschauerstrasse Nr4,ge-

boren am ll.6.1902 in Prag,verheiratet,Protekto-

ratsangehöriger,nach eigenen Angaben mehrmals u.

a.wegen Veruntreuung bestraft,

Bl.l44 4./ der Ing.Kom.,Anton P o s p i š i 1 aus Prag XII,

Schwerinstrasse Nr.42,_eboren an 19.XII.l90l in

Choteborsch,Protektoratsangehöriger,angeblich

nicht bestraft,

Bl.l02 5./ der Dostbeamter i.R.Wenzel P 1 u h a ■ aus Prag

XII,Schwerinstrasse Nr.42,goboren am 22,8.1882

in Teschowitz,Protektoratsangchöriger,angeblich

nicht bestraft,

Bl.llo. 5./ der Rechnungodirektor Llois M r k v i ■ k a aus

Prag VIII,Trojagnsge Nr.98,geboren am 2l,6.l892

in Prag,verheiratet,Protektoratsangehöriger,an-

geblich nicht bestraft,

Bl.116

7./ der Rechnungsdirektor Jaroslav P 1 u h a ■ aus

Prag XII,Mährischc Strasge Nr.5,goboren am 29.7.

1887 in Prag,verhoiratet,Protektoratsangehöriger,

angeblich nicht begtraft,
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Bl.119. 8./ der Sehuhmacher,Poutunterbeanter i.R.,dzt.

I.Stellvertreter dor Posteinkaufsstelle Franz

K a 1 a š aus Prag KVI,Malvazinkagtrasae Nr,

1073,geboren am 6.4.1890 in Prng,verheirätet;

PrOtektoratsangehöriger,angeblich nicht bestraft,

Bl.lo5. 9./ der Postbeunter Jeroslaus H 1 a v a ■ ek

aus Prag XII,Schmelauerstrasse Nr.4,geboren

am 22.l0,l90l in Schw,Kosteletz,verheiratet,,

Protektoratsengehöriger,angeblich nicht be-

strift,

Bl.202. 10./ der Postdirektor i.R.Gaudenzixi(Radevan)

S a a 1 aus Prag VII,Frindstrasse Nr,22,ge- '

boren am 6.V.l886 in Ireg,verhciratet,Protek-

toratsangehöriger,angeblich nicht bestraft,

Bl.ll4. ll./ der Postbeamter i.P,Johonnn Be r g m a nn

aus Preg KIII,Tolotoi Strasse Nr,l3,geboren"

am 12,12,l88l in Krechleb,verheiratet,Protek-

toratsangehöriger,angeblich nicht bestraft,

Bl.137. 12./ der Postrevident Maximilian H a n u Š aus

Prag VII,Steimetz Strasse Nr.7,geboren am

A

12,12.l890 in Pr3g,verhciratet,Protektorat-

angehöriger,angeblich nicht bestraft,

Bl.l33. 13./ die Angestellte bei der Posteinkaufsstelle,

Preg XII,Schwerinstresse 42,Vera Protiven■ka

aus Prag XII,Maensgasse Nr.58,geboren am 29-

3.19l6 in Leun,ledig,Protektoratsangehörige,

angeblich nicht bestreft,

Bl.124. 14./ der Leiter dor Poutküche in Preg II,Bre-

dauergagse Nr.l5 Wenzel M i m r a aus Prag *

XII,,Rollorgesse Nr.13,geboren am 20.4.1902

in Pilgrans,verheiretet,Proteltoratsange-

höriger,nngeblich nicht bestraft,
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15./ der Fleischergehilfe Johann Z i t e k aus
Prag XIV,Unter Bad Nr.720,geboren am 29.5.1897
-
in Pech Lhota,verheiratet,Protektoratsangehö-
riger,angeblich nicht bestraft,
Ba.III, l6./ der Fleischermeister Franz S t a c h aus
Bl.
Nre70
Pech Ihota,geboren an 30,8.l912 in Pech Lhota,
verheiratet,Protektoratsangehöriger,angeblich
nicht bestraft,
Bd.I,
17./ der Fleischergeselle Josef D v o ■ a k aus
B1.87.
Irag VII,Brauner Stressc Nr.9,geboren am l4.2,
1903 in Schebirov,verheiratet,Protektoratsan-
gehöriger,angeblich nicht bestraft,
Bd.III,
18./ der Landwirt Milosl-v K o r a b e k aus Böhm-
B7
Lhotitze Nr.6,geboren an 5.3.l90o in Horni Ho-
letin,verheiratet,Protektoratsangchöriger,an-
geblich nicht bestraft,
B1.28
19./ der Autoschlosser Ignatz L a n g aus Slonin
.Nr,86,geboren am 17,1.l908 in Langenbruck,ver-
heiratet,Frotektoratsangehöriger,angeblich
nicht bestraft,
Bd,I,
.
a
B1.112
20./äer Fensionär Josef F u k a r aus Prag XIII,
Südweststrasse Nr.l077,gebören am 26,10.1888
in Jenenik,verheiratet,Protektoratsangehöriger,
angeblich nicht bestraft,
-
Bd.I,
Bl,207
21./ der Zugleiter der BMB Johann K a h e 1 k a
aus Prag KIII,Dagongasse Nr.l9,geboren am 9.
12,l897 in Geiersberg,verheiratet,Protekto-
ratsangehöriger,angeblich nicht bestraft,
Bl.192 22./ der Schlossergehilfe Josef P o 1 i v k a
aus Prag XIII,König Georg Strasse Nr,l,ge-
boren am 18.3,l90g in Chluuetz,verheiratet,
Protektoratsangehöriger,nn:eblich nicht bestraft,
Bl.220 23./ der Aktuarcjunkt Rudolf,Paul B r ab e o aus
Königstädtel,Havli■ek Stresse Nr.600,geboren
am 29.6.l9ll in Tschcolau,verheiratet,Protek-
toratsangehöriger,angeblich nicht bestraft,
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B1.84

24./ der Fleischor Franz V o v s i k aus Prag

XIX,Seydlitz Strasse Nr-4,geboren am lo,ll.1910

in Hradiško,verheiratet,Protektoratsangehöriger,

angeblich nicht bestraft,

Bl10

25./ der Fleischer und Selcher Miloslaus,.N.o -

o do  

an 28.10,l909 in Iruhonitz,Bez.Ritschan,ver-

heiratet,Protektoratsangehöriger,angeblich un-

bestraft,

Bl,90, 26./ der Fleischergehilfe Ignatz J e 1 i n e k

aus Preg II,Wenzeluplatz Nr.2,geboren an 24.

5.1906 in Prag,ledig,Protektoratsangehöriger,

angeblich unbestraft,

Bl.27. 27./ der Gutsbesitzer Dr.IngeAnton Kleinberg

aus Wschestud,Wschestud Strasse Nr,.l7,geboren

em 9.l0.l9ol in Lodenitz,verheiratet,Protek-

toratsangghörifer,angeblich unbestraft,

Bl.168 28./ der Selcherhehilfe/z.Zt.Gärtner aus Prag VIII,

wenzerga nyo u sck-

Bochnitz Nr.l8,geboren am 30.8.l906 in Prag-

Bohnitz,verheiratet,Protektoratsangehöriger,

angeblich unbestreft,

Bl.247 29./ der Antiqvitätenhändler Anton K u b e·c aus.

Prag XVI,Kinsky Strasse Nr.50/6,geboren am 12.

1.l89Q in Nehenin,verheiratet,Irotektoratsan-

gehöriger,angeblich nicht bestraft,

Bl.173. 30./ der Landwirt Wenzel J e 1 i n e k au■ Prg

VIII,Auf der Fondelhöhe Nr.l68,geboren am 9.9.

1903 in Prag,verheiratet,Protektoratscngehöri-

ger,engeblich unbestraft,

Bl.16l, 3l./ die P e t ■ i ž c k Intonie,geborene Sko■epo-

va aus Wodochod Nr,l.geboren am 26,5.l905 in

Wodochod,verheirutct,irotektoratsangehörige,

angeblich unbestreft,
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32./ der Landwirt Stanislaus N e d b a 1 aus

Wschestud Nr.4,geboren am 6.1.l906 in Dorn-

Aujest,verheiratet,Protektoratsangehöriger,

angeblich unbestraft,

B1.229

33./ der Kraftfahrer Vlastimil &'a p e k aus

Preg XII,Schlesische Strasse Nr,84,geboren am

1.3.1906:in Hlobomechy,vérheiratet,Protekto-

ratsangehöriger,angeblich unbestraft,

Bl.24.

34./ der Kraftwagenlenker Johann K e t t n e r

aus Prag XIV,Rosenbergerstrasse Nr.405,geboren

am 9,Oktoberm l906 in Prag,verheiratet,Protek-

toratsangehöriger,angeblich unbestraft,

B1.166.

35./ der Fleischer Johann J e 1 i n e k aus

Prag VIII,Bochnitzer Strassx Nr,158,geboren

an 16,5.l898 in Pr2g,verheiratet,Protektorats-

angehöriger,engeblich unbestraft,

B2.154

36./ der Leiter der Pextilabt,der Fa,Postex

Georg H 1 a d i k aus Prag XIV,Miletingasse

Nr.1285,geboren am 16,10.1909 in Maßhaupt,

verheiratet,Protektoratsangehöriger,sngp)-

lich nicht bestraft,

B1.171

37./ der Verkäufer Josef R y s k a aus Prag

XIII,Madrider Strasse Nr.76l,geboren am 15.

12.lg05 in Preg,ledig,Irotektoratsnngehöriger,

snegblich nicht bestreft,

Bl.164

38./ der Rechtsanvalt Dr.Miroslais A p p e l.t

aus Prcg XII,Manesgasse Nr.94,gehoren an 24.

1.l9o4 in Prag,verheiratet,Protektoratsange-

höriger,angeblich unbestraft,

BY52

39./ der Kellermstr,Otokor V a v r e j n aus

Prag KIII,Anderncch Strasse Nr,l475,geboren am

16.7.l898 in Prag,verheiratet,Protektorats-

angehöriger,angeblich unbestraft,
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Bd,I,B1.67/88,
Bradee,Stübchen,Mauer,Pospižil,Kalas,Hanus,
109,142/146,
Mimre,Zitek,Stach,Dvörak,LangyPolivke,Brabec,
154/157,
 B.I,
Ignatz Jelinek,Dr.Kleinbug,Kubec,Wenzel Je-
B1.186,
Bd.III,
linek,Petri■ek,Nedbal,Joha■n 'Jelinek,Hladik,
B1.35,39,
Ryska in Untersuchungshaft in der deutschen
43,54.
Untersuchungshaftansteltibezw.deutsches Ge-
BENA
richtsgefängnis Budweis seit dem 30.9.l942,
Stach und Leng seit den 8.10.1942
werden a n g e k.l a g t,
in P r c g und Ungebung
von Herbst 1940 bis August 1942
fortgesetzt und durch eine einheitliche
Handlung
1./ Dic Angeschulcigten 11 bis 12,15-29,32/34,36/37
vorsßizlich unter Ausnutzung der durch den Kriegs-
zustand verursachten susergewöhnlichen Verhält-
niase Straftaten Zuwiderhanhdlungen gegen die
krieggvirtsehaftlichen Bestimmungen im Erotek-
torat Böhnen und Mähren begangen zu hben,to-
bei das gesunde Volksempfinden vegen der be-
sonderen Vererflichkeit der Tat die Überschrei-
tung des regelnässigen Strafrahnens erfordert,.
2./ Sämtliche Angeschuldigte:
Erzeugnisse,die zun lebenswichtigen Bedarf der
Bevölkerung gehören,beiseitegeschafft und da-
durch
bösvillig die 'eckung diesès Bedarfs
gefährdet zu haben.
3./ Dic Angegrhuläi ten 3r 1-12,15-21,24-29,31-35:
zum eigenen Vorteil vorsätzlich' bewirkt zu
haben,dass Sehlachtsteuereinnahnen verkürzt
wurden,
oder
&
ihres Vorteils wegen Erzeugnisse,hinßichtlich
doren Verbrauchsatcuern hinterzogen worden sind,
angekauft,an sich gebrncht,verheinlicht oder ab-
gesetzt -7 haben.
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Verbrechen und Vergohen .strafbar nnch §§ 4,6 v0 gegen
Volksschädlimge von 4.9.1939(RGßl.1.S.1679) in
Verbindung mit § 9 Regierungsverordnung vom l0.
5.1939(Slg.d.G.u.V,12i/39) §§ 1 ff Regierungsver-
ordnung von 18,9.1939(Slg.d.G.u.V,206/39)8§ 1 ff
Kundmachung des Vorsitzenden der Regierung vom
29.9.l939(Slg.d.G.u.V.2ll/39) 1 Kriegswirtschafts-
verordnung vom 4.9.1959(RdBl.1.5.1609) in der Fas-
sung der Erg.V0.vom 25.3.1942(RGBl.I,S.147)§§
396 ff RA0 in Verbindung mit 6§ 1 ff Schlacht-
steuerG.von 24.3.1942(RGBl.I,S.238) §5 47,73 StGB.
Beweismittel:
I.Eigene Angaben der Angeschuldigten.
II.Zeugen:
Bd.I.Bl.1 ff.
1./Leo Ja n a S,
2.Ullrich Ma l e k,
3./A.Jar o s c h,
4./Dr.Nepokoy,
5./i.S k l e n a ■,
6./J.U r h a n e k Kontroll-
organe des Min.f,Land u.Forst-
wirtschaft,Ernährungskontrolldienst
Prag X,Königgstrasse 1/3.
Bd.I.B1.251 ff.
7./Krim.Ober.Ass,Adolf M ü 1 1 e r,
8.
", ", "ohy.Fischer
bei der Deutschen Kriminal-
polizeileitstelle Preg.
Bd.I.B1.123.
9./Angestellter Wenzel K ö h l e r,
Prag KIII,An Hügel Nr.541.
Bd.I Bl1.183.
10./Kraftfahrer Peul F r a n c,Wo-
dochod Nr,1,
Bl.186.
ll,/hutounternehner Karl Vyhnalek,
Wodochod Nr.l
Bl.191.
12./Landwirt Anton H y c 1,Wodo-
chod Nr.55
Ba.,III,Bl.11,
13-/Gutsbesitzer Franz K u b e lke,
Worel Nr.35.
Wesentliches Ergebnis der Ernittlungen,
Bd.I,Bl.
Die Fa.Postex GmbH.in Preg XII,Schwerinstrasse 42
79/81,82
betreibt seit l93o den Groß-und Kloinhandel mit
Lebensmitteln,Fleisch-und Wurtswaren,Textil-und
Schuhwaren usw.50 % ihres Kapitals besitzen 2
Pilsener
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Filsener Gegchäftsleute-Dr,Hofmann und Kodet-und 50 %

die Pasteinkaufsstelle in Prag,Entsprechend dieser Kapitalbe—

tuliciry

Bekedlsgupgsind dic Geschäftsführer der Postex Dr,lofmann

und Kodet einerseits und die Angeschuldigten Bredec und

Stübchen als Vertreter der Posteinkaufsstelle anderseits.

Prokurist und Zentraldirektor der Iostex ist der Ange-

schuldigte Mauer.

Bl.I,

Die losteinkaufsstelle in Preg,die nit der Postex

 B.97,

in engen Beziehungen steht,ist eine Verbraucherge-

251.

nossensehaft für Angchörige der Post und anderer Be-

hörden gewesen.Sie hat bis zur Errichtung des Protektorats

etwa 23 Verkaufsstellen wnd zahlreiche Kantinen für ihre

Genossen unterhalten.Diese Verkaufsstellen und Kantinen

hat sie bis auf 1 Hauptkantine in der Hauptpost und 7.

Nebenkantinen in anderen Behörden auf die Postex über-

tragen,die mnnmehr diese Kantinen mit Waren belefetbe't.Zur

Unterstützung ihrer Kantinenbetriebe hat sie in Jahre l941

d      

halten.Mitglieder des Aufsichtsrates der losteinkcufsstelle

sind u.a.die Angeschuldigten Wunegl Pluha■,Mrkvi■ka,und

Jaroulay Pluhar.Mitglieder des Vervaltungsrates der

Tosteinkaufsstelle sind u,a,die Angeschuldigten Bradsc'

als Vorsitzer,Kalas als ztellvertrotender Vorsitzer,Aia-

vèeek als Geschäftsführer,Saal elo lrotokollvertreter,

Bergnznn als Kassierer,Hanus als Frotokollführer und Stüb-

chen ohne besondere Funktionen,

Bd.I.Bl.

42/44,53/68.

"Eine on 24.8,1942 durchgeführte Kontrolle in

der Pa,Postex hatte grosse Verfehlungen kriegswirtschaft-

licher Art aufgedeckt die sich fagt säntliche massgebende

Porsonen in der Fa,Postex und in der Fosteinkaufsstelle-

nit Aushghne der beiden Pilgener Geschäftsleute Dr,Hof-

man und Kodet,die gich un: den Geschäftsbetrieb in Prag

wenig künerten-infolge einer unverentwortlichen Miss --

wirtschaft und eines hennungs-und rücksichtslosen Gewihn-

strebens zuschulden koimen liesscn.
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In Einzelnen haben die Ermittlungen folgende kricgswirt-
schaftliche Verstässe ergeben.
1./ Einkäufe von Fleisch in Schleichhandel,
2./ Einkäufe von Fleischdallew
3./ Schwarzschlachtungen,
4./ Schiebungen nit Lebengmitteln,Textil-und Schuh-
waren.
-
I.Einkäufe von Fleisch in Schleichhcndel:
B.I,
Nach Einführung der Zwangabewirtschaftung lieferte
B1.144,
197,
die Fleischabteilung der Tostex,deren Leiter der
Bo.II,
Angeschuldigte Pospišil_ war,an ihre Kunden,ins-
B1.16,
16
besondere die Grossabnehmer die von diesen an-
Bd.B1.
geforderten Mengen an Fleisch-und Wurtswaren,
25R.
ohne sofortige Entgegennahne der entsprechenden
Bezügsberchtigungen „Diese sollten nachgereicht
werden,Das erfolgte jedoch nicht in vollem Un-
fange,sodass der lostex die entsprechenden Bezugs-
berechtigungen fehlten,In Herbst l940 erreichte
. dieser Fehlbestand an Fleisch-und Wurstwaren eine
bedrohlichc Höhe.Darauf entschloss sicli Pospišil
mit Wissen und Wollew sämtlicher Mitglieder des
To p d do cooa -o
Bl,180,
Posteinkaufggesellsgheft-insbesonderes Bradee und
231.
Stübchen-Fleisch in Schleichhandel einzuknufen,
un den Fehlbatrag decken zu können.Die Verschlei-
erung dieser Schleichhandelsgeschäfte erfolgte
dureh ihre Verbuchung als Genüsekäufc,usw..Jos-
Bl.l8oR. pišil will etwe looo kg in Schleichhandel gekauft
haben.Nach don Angeban des Stübchen sollon für
die Fleischeinkäufe in Schleichhendel in der
Zeit von 1.1,bis Ende Mai 194l nindestens 250.000
K verwendet worden sein,Zospišil bediente sich
für diese Schleichhandclsgeschäfte "iner Unter-
gebenen,der Angeoehuldigten Zitel,Dvordk, und
Capek.
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Bd.I,Bl.13
Zitek wendete sich an den Ingegehuldigten
211
Ed. B1.46,
Stech,von den er tajufend Fleisgh im Schleich-
Ba.III,
handel zu Überpreisen bezog,Zitek will an Pos-
Bl.24
pisil das Fleisch von 2 Kalhinnen,2 Kälbern,
4 Schveinen und l Rinderviertel vermittclt haben,
Darüber hinaus vernittelte er ein Schleich-
handelsgeschäft mit einon Unbekennten,en den
er naeh vorgefundenen Belegen fir dessen Lic-
ferungen an die Pastex inggesant 15,758 K
zehlte.
Bd.III,
Stuch erhielt nnch in der Pogtex aufgefun-
Bl.3,27,
denen Belegen für seine Schleichhandelsge-
36
schäfte über 23.000 I ausgezahli.Ausserden
zahte ihm Zitek noch zweinal namhafte Be-
träge,deren Höhe nicht bekannt ist,für diese
Geschäfte,Stach will nur das Fleisch von *
Rindern in Gewicht von etwa 400-500 kg in
Schleichhandel zu Überpreisen an die Jostex
verkauft hnben,
Bd,I,
Dvorak kaufte zunächst eine Kuh in Schleich-
B1.6,87,
handel zu Üborpreisen auf,schlachtete sie
229R.
Bd.II,
schvarz und lieferte dae Fleisch an die Postex
B1,25,
Bd.IIÍ,
ab.Danach vermittelte er von unbekannten Lie-
Bl.23.
ferenten weitere Einküufe von Fleisch in
Schleichhandel.Er will insgesant vön diesen
Lieferanten das Fleisch von etwa 20 Schweihen
von je 40 - 50 kg,6-8 Külbern und 10 Rinder-
hälften in Schleichhandel zu Überpreisen für
die Tostex cingekauft haben,Er kaufte ferner
durch Vernittlung des Angeschuldigton Capek
Ba.I,
von den Angeschuldigten Korabec das Plaisch
BL,23,
227
von 6 Schweinen und 2 Külbern in Schleich-
handel zu Überpreisen auf.
Bd.III,
K o r a b e e verkaufte durch Vernittlung
Bl,
des ■apek etwa 40 kg Schweinefleisch für 35 K
27R,40.
je kg in Schleichhandel an Dvorak,Er kaufte
ferner,un veitere Lieferungen fiir die lostex
durchführen zu könnon,3 Schweine in Gewicht
von insgcsaut l80 kg auf,schlcohtete sie
schwarz
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schwerz und verkaufte das Fleisch in Schleichhandel zu

Überpreisen durch Vernittlung des Dvorak an die Fostex,

Veitere Schleichhendelgeschäfte stellt er in Abrede.Er

will insgesant etwa 4-5ooo Kr bei diesen Schleichhandels-

geschäften verdient haben.

Bd.III,

Rospisil tätigte weitere Schleichhandelsgeschäf-

B1,28,44

te nit den Angeschuldigten Lang ,der alg Aufkäufer für

von einen gewi:sen Brezine,derglfeine langjährige

Zuchthausstrafe wegen Schleichhandels verbüsst,Fleisch

in Schleichhandel für die genannte Kantine,Eines Pages

bot er-die Kantine dar Letov-Werke gehörte zu den Grosg-

abnchiern der Tostex-überzühliges Fleisch-etva loo kg-

lospisil zun Kauf angiieser kaufte das Fleisch sofort

auf,Dareuf lieferte Lang in der Polgezeit weitere

Fleischnengen,die die Werkkantine nicht abnehnen konn-

te,in Schleichhandel zu Überpreisen an die Postex.Er

will insgesant 600 kg Fleisch durch Pospisil an die

Rostex verkauft haben.in die Kantine der Letov-Verke

will er insgegant des Fleisch von etwa 9-l0 Schweinen

verschoben habene

II. Einkäufe_von Dleischierken 

BaeI,

Trotz der unfangreichen Fleischkäufe iu Schleich-

B1,177.

handel,die sich bis Mai l94l crstreckten,konnte die Postex

ihren Fehlbestand en Fleisch nicht ausgleichen.Er stei-

gerte sich vielnehr,durch die Misswirtschaft und Be-

reicherung säntlicher verantwortlicher Perscnen in dor

Pögtex und der Rostainkaufsstelle zusehends Die Postex

lieferte in besonderer Unfange an die Kantinen der Fout-

einkaufsgesellscheft,deren Beaufsichtigung der Angë-

Bd.I,schuldigten Protivensk: oblag,vornehrlich an die Haupt-

Bl.

13,

kantine in der Hauptpost,deren Leiter der Angeschuldigte

Bd.iv,Minrn war,die von der Tosteinkzufssstelle angeforder-

Bl.1

ten Mengen an Pleigch-und Vurstwaren,ohne sofortige.

BdI,

Entgegennahne von Bezugsberechtigungen.Diese sollten

B

124. vielnehr ungenchtet der bisherigen Erfahrwngen nnch-

geliefert werden.Die Kantinen gaben die Fleisch-und

Vuritwaren
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Wurstwaron an ihre Besucher vielfach ohne Marken ab,In
besonderen Maße erfolgte dies in der Hauptkantine.In der
der dortigen Abteilung für höhere Beamte,für die beson-
dere Speisen gekocht wurden,und in der u,a.fast sänt-
liche Mit: lieder des Aufsichts-und Verwaltungsrates der
Posteinkaufsstelle und der Iostex aßen,forderto nan über-
haupt keine Marken,Überdies verabreichte nen dort an
fleischfreien Tagen Fleischgerichte.Schließlich verkaufte
nan regelnäßig an fast säitliche messgebliche Personen
der Iåsteinkaufsstelle und der Postex-u-,s,die ingeschul-
Bd.Tigten Brada■,Stübchcn,Hanus,Hlava■ek,Wenzel_Pluha■,Ja-
Bl
roslaus Pluha■,Mouer,Pospisil,Kalß,Sanl,Mrkvi■ka,Fuka■,
135
Bergnann,u.s.w.-Pleisch-und Wurstwaren in Schleichhandcl,
Un diese gesante Wirtschaftführung wussten-nicht nur die
umittelbar Beteiligten wie Minra,Protivenska und Pos-
pisil ,sondern fast säntliche Mitglieder des Aufsichts-
und Verwaltungsrates der Fosteinknufsstelle und der lostex,
ohne diesem Treiben Einhalt zu gebieten,Hicdurch er-
reichte der Fehlhestand an Fleisch nach den Angaben des
Kafs_,der in Juli/August l94l zun Nachfolger des Pos-
pisil in der Fleischabteilung bestellt worden sein will,
eine Höhe von etwa 2.500 kg.Kalas teilte diese Sachlege
Bradec und Stübchen,denen dies jedoch bekannt war,nit.
Hierauf beauftrngten diege Kalns -it der Deckune-dieses
Fehlbestandes auf irgend eine Weise,Kals kan èiner an- ,
deren Machenschaft,auf die noch einge gen wird,nit den
n
Ba.I,
Leiter der Kantine der BM in Trag-Werschowitz,den
B1.207,
Angeschuidigten Kabelka zuasammen,Diesen erzählte
226.
Bd.II,
er von den grossen Fehlbestand an Fleischnarken
BB,22.
in der Iöstex,Kabelka ging zu den Angeschuldigten
Ba.I,
Iolivkn und teilte ihm die Situation,nit.Polivka
B1.192,
210,224,
forderte ihn auf,nit der Postex in Verbindung zu
Ba.II,
treten, Defuf ging Kabelke nit Kalas zu Rolivke
B2.40
und vermittelte die Pekanntschaft zwischen beiden.
Hierfür erhielt er l8o K von Polivke.Poliyka er-
klärte sich Kafs gegenüber zur Beschaffung von
Fleischriorken bereit,
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Bd.I,

P o 1 i v k a hatte von dem Angeschuldigten Brabec in der

B1.217,

220,225,

Zeit von Juli l94l bis März l942 Fleischmarken im Bezuggrert

Bd.I,

von etwa 3ood kg gekauft.Brabec hatte diese Pleischmarken auf

B1.7.

Anstiften des Polivka während seiner dienstlichen Tätigkeit

als Kontrollorgan des Ministeriums für Land-und Fortswirt-

schaft entwendet und anfänglich für 5,später für 8 K je kg

Fleisch an Polivka verkauft.

Polivkc' verwendete die gekuaften Flieschmarken einmal zur

Deckung eines eiganen Fehlbestandes von 4oo kg und zum anderen

zur Verschiebung an die Postex.Er verkaufte Kglaš zunächst

Fleischnarken für einen Bezugwert von l.ooo Kg,wofür Kalaš

ihm 25.0o0 K zahlte,die er auf eine Anweisung von Bradec und

Stübchen an der Kasse der Postex behoben hatte.

In der darauffolgcnden Versorgungsperiode kaufteh Kalaš

von Poliykn Fleischmarken in Bezugswert von l,loö kg,für di

er ihm 27.500 K zahlte.Schließlich kaufte er nochmals Flieseh

marken in Bezugswert von etva 700-800 kg sowie' Fettkarten in

Bezugswert von etwa 50-80 kg von Polivka.Sämtliche Fleisch-

marken lieferte Kalaš an Bradac und Stübchen åb,die sie zur

Deckung des Pelhbestandes verwendeten.Un diese Schiebung wuß-

ten ebenfalls der gesante Aufsichts-und Verwaltungsrat in der

Postex und der Posteinkaufsgesellschaft.Kalaš erhielt für die

erfolgreiche Durchführung dieser,Schiebung auf Grund eines

Antrages Stübchens in einer Verwaltungsratssitzung,in der er

ihn.deswegen belobigte,eine Einschädigung von l0.ooo K.

III. Schwarzschlachtungen.

Bd.I,Bl.

Einige Zeit vor den Fleischmarkenschiebungeretwa im Juli/Ar

214,231,

Bd,ÍI.Bl.

gust l94l kaufte Bradcc,un gleichfalls etwas für die Deckung

152R,Bd.I,

des Fehlbestandes an Fleisch zu tun,von Kabalka 27 Schafe

B1.207,226,

Bd.II,Bl.

für l7.ooo K.Er beauftragte Kalaš,diese Schafe-mit Hilfe

152.

der.Angeschuldigten Vovsik und Novotny zur Postex zu brin-

gen

Vovsik
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Vovsik und Novotny sch'aehteten nuf Weisung von

Bradacdiese Schafe in Gegenwart des Kabekka und

Kalas an Ort und Stelle schwarz,Kales liess das

Fleisch zur Postex schaffen,

Infolge der anhaltenden ungeheuzrlichen Miss-

wirtschaft und rücksichtslosen Bereicherung aller

nossgeblichen Tersonen in der Tostex und in der

Posteinkaufsgesellschaft,die nicht nur ihre eige-

nen Haushalte,sondern derüber hinaus Verwandte und

Bekannte nit Pleisch-und Jur'varen,Lebensnittel

u.s.w,in Sehleichhandel versorgten,steigerte sich

Bd.I,Bl,der Fehlbestand an Fleisch nach den Bekundungen

123

des Zeugen Köhler,der in der Fleischabteilung tä-

Ba.I,Bl.tig war,in April 19/2 erneut auf etwa l,000 kg.

1,95,

i00,i57,Daruf beschlo s der Angeschuldicte leuer,der am

S

175,195,

234.

'1.1.1942 Zentraldirektor und Prokurist der Postex

Ba.Ii,Bl.gevorden war und die bereits vorhandene Miss-

1,151,

Bå.iv,Bl.wirtschaft nech durch eigenen Schiebungen größ-

8,4,90 ten Unfange gestoigert hatte,den Fehlbestand

durah Schwarzschlachtungen zu decken,Er be-

stellte in Gegenwart von Bradec und_Hanug den

Angeschuldigten Ignatz Jelinek zue Viehein-

käufer für die Postex.Lelinek wusste von Anfang

an,wie säntliche nassgebenden Personen,un die

Bostimmung der einyäkaufenden Tiere.iuf Veran-

lassung des Mauer zahlten,un die erforderlichen

Gelder für die beabsichtigten Viëküufe zur Ver-

BdeI,

fügung zu haben StübchenKalas,Hanus,und Mauer

B1.142,

Bd.IV,

je 20.000 K,lospisil 26.000 K,während Bradao

BB.10

diesen etrag nicht aufbringen konnte.Mit Hilfe

dieses Petrages von 126.000 K tätigte Mauer nun-

nehr durch Veriittlurg des Ignatz Jelinek,Ein-

käufe von Vich zu Schwarzschlachtungen,



4a

- 15 -

Von April bis Juli l942 kaufte Ignatz Jelinek

ven den Angeschuldigten Dr.Kleinberg insgesant .

38 Schweine,3 Xühe,und 2 Kilher.Er zahlte vcheb-

liche Überpreise,während in den Schlußscheinen

weit niedrige Preise für das Vich,das als Zucht-

vich bezeichnet wurde,ein@tragen vurden,Von die-

sen Vieh lieferte Selinek.alle Tiere bis auf 9

Schweine an die Postex ab,Die ersten bei Dr,Klein~

berg gekauften Tiere schlachtete er bei dem An-

geschuldigten Jenousek nit dessen Hilfe schwarz.

Janousek erhielt hierfür 300 K,Des Fleiach aus

diesen Schwerzschlachtungen schaffte ern mit .

Hilfe von Mauer in descen Wagen in die Psotex.

Später schlachtete er nochnals 5 Schweine bei

Bd.I.

Janousek nit dessen Hilfe schwarz und verkaufte

B1.236,

247.

. das Fleisch in Schléichhandel'an den Angeschul-

digten Kubec _für l40 K je kg.

9 von Dr,lleinberg geknufte Schweine verschob

Jelinek anderweitig.In Juli/ Au@ast l942 ver-

kaufte er seinen Bruder den fngeschuldigten Ven-

Ba:I,

zel,Jelinek 4 Schweine in Schleichhandel.3

B1.173.

Schweine verknufte cr in Schleichhandel zu Über-

preisen cn die Angeschuldigte Petri■ek,die sie

Bd.I,Bl..

161

schwarzschachtete,l Schwein verkaufte er in

Schleichhandel an Jonousek und behielt 1 Schwein

für sich zurück,

Auf die gleiche Weise kaufte Jelinek in Juni

1942 von den Angeschuldigten Nedbal insgesant

6 Schweine und 1 Kuh,Er lieferte diese Tiere

nit Ausnahne l Schweines,das er ih die Villa

des Mauer bringen und dort nit I von Mauer'nit-

gebrachten Kalb schwarzschlachten musste,an die

Potex ab.

ferten Tiere durch die Angeschuldigten Capek.

fells

und Kettner,die gleichwdiece Machenschaften

wussten
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wussten,in die verschiedenen Stallungen der Postex

bringen und durch Ignatz delinek,Dvornk,Novotny

und Vovsik schwarzschlachten .Das Fleisch liess

er gleichfalls durch die genannten Angeschuldig-

ten nit Ausnahne des Fleisches von 3 Schweinen,

das auf Verenlassung des Ignatz Jelinek,dessen

BdiI,

Bruder,der Angeschuldigte Johann Jelinek,in Kennt-

B1,173

nis seiner Herkunft verarbeitete,zur Deckung des

Fehlbestondes und darüber hinaus zu weiteren

Schleichhandelsgeschäften,die Mauer vornehnlich

selbst durchführte,verwenden,

IV,Schiebungen nit Lebensnitteln,Tettil-und Schuh-

weren.

Über diese Machenschaften hinaus tätigten fast

sümtliche verantwortliche Personen in der Postex

und der Rosteinkaufsgesellschaft unfangreiche

Sehiebungen nit Lebensnittel,Textil-und Schuhwaren.

In besonderer Weise taten gich hierbei Brada■ und

Muer hervor,die ihre Untergebenen zur Herausgabe

der Waren ohne Punkte veranlassten,Die Angeschul-

Bd.I,

digten Hlndik,der Leiter.der Textilwarenabteilung

B1.154,

171,

und Rysk deryzwengsbewirtsch ftung laufend be-

1.) B r a d a ■:

Textilwaren in Werte von etwa

20-25.000 K 2 Paar Herrenschuhe

zu je l69 K und.1 Poar Herren-

schuhe zu 138 K.

Derüber hinaus folgten sie durch

Verrtittlung des Brada■ an andere

unbekannte Personcn Textilwaren in

Werte von etwa 25.000 K aus.

2.)

Ieaktilweren in Verte von etwa 3-4000

K,die nachbräglich durch Ablieferung

von loo Kleiderkartenpunkten teil-

weise gedeckt worden sein sollen.
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3.) Mucr:

Textilwaren in Werte von etwn 5.0oo K.

Deriber hinaus folgten sie durch Ver-

nittlung des Mauer an unbekannte Per-

sonen 2 Dtzd,Derenstrümpfe und 20 n

Benberg-Seide cus.

4.)Hlavacek

Tentilwaren inl Verte von etwa'8,000

K und 1 Paar Herrenschuhe für 260 K,

Darüber hi · - ; folgten sie durch Ver-

nittlung des Hlavacek an unbekannte

Personen Pextilwaren in Werte von et-

Wn 8.000 K aus

5.)H e n u s:

Textilweren in Werte von etwa 4-5000

K.Darüber hinaus folgten sie durch

Vernittlung des Hanus an unbeknnnte

Fersonen Textilweren in'Verte von

ungefëhr 3-4000 I aus,

6.)Wenzel Pluhers

Textilwaren in: Verte von etwa

5-6000 K.

Darüber hin:us folgten sic duréh

Vernittlung des Pluher an unbekannte

tersonen Textilworen in Vierte von

4-5000 kronen aug

7.)K a 1 a ž:

Textilwaren in Verte von etwa 200o K,

Darüber hinaus folgten sie durch Ver

nittlung des Knfs an unbekannte Per-

sonen Textilvaren in erte von etwa

3.000 K sus.

8.)Vavrein:

Textilvaran in lerte von etwe t.ooo K,

1 Paar Herrensohuhe und 3 Laer Daneh-

sehuhe
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Derüber-hinae-verkaufte beide an unbekannte durch Mauer,Hanuš

Dr.Appelt u.siw.herbeigefunrte-Personen Textilwaren in kleinen

Mengen im Gesamtwert von etwa ll.500 K.

Die Angeschuldigten haben sich die durch den Krieg bedingte

Zwangswirtschaft von lebenswichtigen Gütern aus Eigennutz und Ge-

winnsucht in rücksichtsloser Weise und erheblichen Umfang zu

Nutze gemacht.Sie sind sich dieses Umstandes auch bewusst gevesen.

Sie sind daher nach den Tatumständen als Volksschädlinge anzusehen,

deren Bestrafung das gesunde Volksempfinden unter Überschreitung

des regelmässigen Strafrahmens erfordert.

Darüber hinaus haben sich die Angeschuldigten des Kriegs-

wirtschaftsverbrechens und der Steuerhinterziehung und Steuer-

hehlerei schuldig gemacht.

Ich beantrage,

1./ die Anordnung der Hauptverhandlung,

2./ die Anordnung der Haftfortdauer gegen die

Haft befindlichen Angeschuldigten

3./ Bestellung eines Pflichtverteidigers für

die Angeschuldigten,Brada■,Stübchen,Mauer,

Pospišil,Kalaš,Polivka,Brabec,Ignatz Je-

linek und Dr.Kleinberg,soweit diese nicht

bereits durch Wablverteidiger vertreten

werden,

I.V.gez.Rehder - Knöspel,
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St.S. IV N - 14/43.
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1.) An Herrn

Oberregierungsrat Männel,

Reichenberg,

Reichsstatthalterei.

Sehr geehrter Parteigenosse Männel !

In Sachen Erwerb des Gemüsebetriebes Skobis in Deutsch-

Kopist durch die Pirma Klepsch in Aussig hat der Herr

Staatssekretar entschieden, daß eine Veräußerung dee Bstrie-

bes während des Krieges aus grundsätzlichen Ervägungen nieht

in Frage komme. Hingegen beständen keine Bedenken, daß die

Pirna Klepsch mit dem Betriebe Lieferungsverträge shschlies-

se. Ich bitte Sie, sich insoweit mit dem hies. Bodenemt in

Verbindung zu setzen, und bitte Sie weiterhin, Kerrn

Reichsstatthalter und Gauleiter Konrad Henlein übar den von

dem Herrn Staatssekretär eingenommenen Standpunkt zu unter

richten.

Heil Hitler

Ihr

e

Ministerialrat.
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2.) Durchschrift an

4-Obersturmbannführer Fischer

auf die dort. Zuschrift vom 24.2.d.Js. - Zeichen 437/i

F/Dö. zur Kenntnis.
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4-Obersturmbannführer.
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Der Leiter des Bodenamtes

P r a g, 24. Februar 1943

437/43

F/Dö.

45

26.FE

K.H. mit Anlagen

4-Obersturmbannführer Dr. G i e s.

Betr.: Erwerb des Gemüsebetriebes Skobis, Deutsch-Kopist,

durch die Firma Klepsch in Aussig.

Ein Verkauf des genannten Betriebes an die angeführte Firna

ist aus grundsätzlichen Erwägungen abzulehnen. Es geht

nicht an, daß landwirtschaftliche Betriebe an Industrie-

betriebe heute Terkauft werden lediglich aus dem Grunde,

damit die betreffenden Industriebetriebe ihre Rohstoffver-

sorgung sicher gestellt haben. Es besteht eenet durchaus

die Möglichkeit, daß die Industriebetriebe entsprechende

Lieferungsverträge abschliessen.

Für diesen Betrieb hatten sich auch bereits deutsche Bau-

ern interessiert, die jedoch ebenfalls abgewiesen wurden,

da es sich um einen der besten Gemüsebetriebe in Böhmen

handelt, über den deshalb erst nach Kriegsende verfügt wer

den kann.

M-Obersturmbannführer.

10/4.

√M-14/43



Christoph Klepsch,

Aussig.

Aussig, am 28.Dezember 1942.

an den

Leiter des Bodenamtes für Böhmen und Mähren

SS Obersturmbannfihrer F i sc h e r ,

Prag - Burg .

Als Mitinhaber und Leiter der Konservenfabrik Klepsch

& Söhne Ges.m.b.H. in Aussig bitte ich um küufliche bezw.

pachtweise Uebereignung des Gemilsebetriebes Skobis in Deutsch-

Kopist , in Falle einer Verpachtung womöglich mit Einräumung

des Vorkaufsrechtes.

Dieses Ansuchen begründe ich wie folgt :

Die Firma Klepsch & Söhne ist die erste und grösste Kon -

servenfabrik auf dem Gebiete Sudetengau und versorgt fast

ausschliesslich den Sudetengau , hat jedoch daneben bedeutende

Lieferungekontingente gegenüber der Wehrmacht zu erfüllen.

Diese Kontingente wurden nunmehr neuerdings erhöht. Um nun trotz

der erhöhten Lieferungen sn die Wehrmacht die Leistu gen für

den Zivilsektor des Sudetengaues nicht herabsetzen zu müssen,

beabsichtige ich durch den Erwerb des meines Wissens in der

Verwaltung des Bodenamtes stehenden Gemüsebetriebes Skobis,

die entsprechende Anlieferung von Rohmaterial sicherzustellen.

Ein veiterer Grund für meine Erwerbsabsicht ist der der unregel-

mëssigen Belieferung durch fremde Landwirte, die sich auf die

Erzeugung der Firma Klepsch & Söhne und damit auf die gesamte

deutsche Volkswirtschsft schon wiederholt sehr unglinstig aus-

gewirkt hat. Die Firma Klepsch & Söhne hat nur im besc ränkten

Masse selbst Landbesitz, auf welchen für die Pirma Gemüse und

da vornehmlich Spargel gebaut wird.

Bisher wird der Anbau der Rohware für die Gemüsekonser-

venerzeugung der Firma Klepsch & Söhne auf die Weise unterge-

bracht, dass mit verschiedenen Landwirten die verschiedenen



Gemüsesorten fest kontrehiert wurden. Doch ergeben sich da

immer wieder Schwierigkeiten

1) bei der Unterbringung des Anbaues selbst

2) bei der Anlieferung dieser Rohwsre zur Zeit der Ernte .

Dadurch ist es immer wieder schwierig, eine ordnungsgemässe

geregelte Produktion in der Fabrik durch entsprechende Anlie -

ferung der Rohware sicherzustellen, die durch die Vielzahl

der Lieferanten, die anderereeits auch mit anderen Firmen

in Geschäftsverbindung stehen, begründet erscheint.

Um nun dem bisherigen Umfang der Produktion entspre-

chen zu könren, erscheint eine Planwirtschaft unbedingt er-

forderlich. Um aber ausserdem noch die notwendige Leistungs-

steigerung erzielen zu können, ist es geradezu unerlässlich,

dass die im Sinne einer erhöhten Produktion notwendige zentra-

le Dispositionsfreiheit in keiner Weise im Anbaù ünd in der

Anlieferung des Materiels durchkreuzt oder unterbunden werde.

Die nlieferüng muss nicht nur dem Produktionsgang entspre -

chend sichergestellt, sondern sie muss in dem Sinne kontiuier-

lich sein, dass es nicht zu einer Leistungsverminderung,

sondern zu einer Leistungssteigerung kommt. Der bisherige Um-

fang der Produktion und in der Folge dåe Leistungssteigerung

können aber, was die zuständigen Stellen, nämlich der Garten-

bauwirtschaftaverband Reichenberg bezw. der Reichsnährstand

selbst, wiederholt zum Ausdruck brachten, nur erzielt werden,

wenn die Anbaufläche , die für die Firma zur Verf gung steht ,

vergrössert erscheint. Nur in diesem Palle wire die Rohwaren-

versorgung für die Firma gesichert.

Die Leistungssteigerung wird sich nach meiner Ueber-

zeugung sodann nicht nur entsprechend der besseren Ausnützung

des Fabriksbetriebes selbst in einer erhöhten Produktion in der

Faprik, sondern dementsprechend auch in einer erhöhten Produk-

tion auf dem Gemüsebetriebe selbst zeigen. Ich habe bereits
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erwähnt, dass die Firma vor allen Din en Wehrmachtslieferun -

gen hat . Da im letzten Jahr wiederum wesentlich erhöhte Kontin-

gente an Gemüsekonserven und zwar vor ellen Dingen Wehrmachts-

lieferungen der Firma Klepsch & Söhne auferlegt wurden, er -

scheint es umso notwendiger und dringlicher, der Voraussetzung,

diese Kontingente enfütfühlen,können, zu entsprechen. Ich möch-

te darauf aufmerksam machen, dass ich diesen Antrag nicht auf

eigene Initiative, sondern auf Verenlassung des Reichsnährstan-

des, sowie der zuständigen Wehrmachtsstellen einbringe und

verweise ich in diesem Zusammenhange auf die Anlagen.

Der genennte Grundbesitz liegt praktisch günstig zum

Standort der Pirma Klepsch & Söhne, da die Entfernung nur un-

gefähr 25 km beträgt. Die Böden dortselbst eignen sich, was mir

erfahrungsgemäss bekannt ist, ganz vorzüglich fir den Anbau der

in Frage kommenden Gemüsesorten . Mit Ricksicht darauf nun,

dess ich bisher von verschiedenen weiter entfernt liegenden

Betrieben kaufen musste, wirde sich auch durch den Erwerb die -

ses Betriebes eine Einsparung der Transporte einstellen.

In volkspolitischer Hinsicht schwebt mir im Falle des

Verkaufes dieses Gemüsebetriebes der Einsatz deutscher Fach-

und Hilfskräfte vor, die mir teilweise auf dem für den Bedarf

der Firme Klepech & Söhne viel zu kleinen d rzeitigen Landbe-

sitz zur Verfigung stehen. Dabei handelt es sich um fachlich

entsprechend qualifizierte Kräfte.

Ich besbsichtige ferner, die turnusweise verdienten

Gefolgschaftsmitglieder aue der Pabrik zur Erholung dorthin

aufs Land zu schicken.

Bezüglich meiner Person führe ich an :

Mitglied der NSDAP Ausweis Nr. 6,82l.299,

Caujägermeister für den Jagdgsu Sudetenland,

Bezirksobmann der Virtscheftsgruppe Lebensmittelindustrie des

Sudetengeues,

Leiter der Fachgruppe Obst-und Gemilseverwertungeindustrie

des Sudetengaues
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Mitglied des Beirates derselben Fachgruppe in Berlin.

Ausserlem bemerke ich, dags ich als Leutnant am

Weltkriege teilgenommen habe, schwer verwundet wurde und

verschiedene Tapferkeitsauszeichnungen erhalten habe.

Schliesslich führe ich an, dass ich einen Sohn namens

Christoph habe, der am 4.Mai l940 geboren wurde. Ferner ist

meine Frau als Tochter eines Gutbesitzers am Lende aufgewach-

sen, mit den lendwirtschaftlichen Belangen vertreut und wäre

daher in der Lage, mich bei der Bewirtschaftung dieses Be-

sitzes zu unterstützen.

Ich wäre für eine baldmöglichste Erledigung mit Rick-

sicht auf die erforderlichenfalls zu treffenden Vorbereitun -

gen dankbar.

Heil Hitler!

Aussig, am 3l.Dezember 1942.
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Bescheiniguxg.

Es ist bekannt, daß der Mitinhaber der Firma Kapsch à Sthno Ges.n.b.H.

in Aussig, Herr Christoph Klepech, beabsichtigt, sinen landwirtschaft-

lichen Besits in Protektorat zu erwerben.

Dieses Vorhaben wilrde von hiesiger Heeresstandortverwsltung nur begrüßt,

weil dadurch die Ahbau- und damit die Iroduktionsverhtltnisse der Firma

Klepach 6 Söhne Ges.n.b.l., die zum Großtell Wehrmnchtsaufträge in Ge-

müsekonserven zu erfullen hat, geregelter erscheinen wirden, Durch die

eigene sichere Anbauflliche für Gemllse wäre eine größere Sicherheit der

Fehrmachtslieferungen in Genüsekonserven gegeben.

Cguts

feplita Schünau, den 6.1.1943

ceUce



Aktenvermerk.

Am 25.1.1943 bespreche ich das Ansuchen Klepsch

um Erwerb des Gemüsebetriebes Skopis in Deutsch-Kopis

fernmündlich mit Obersturmbannführer Fischer, Bodenamt

Prag. Fischer erklärt mir, daß der Antrag Klepschs

bei ihm bereits eingegangen sei, daß er dem Antrag

auf Ueberlassung des Gemüsebetriebes Ekopis jedoch

nicht entsprechen könne, weil einmal derartige Besitze

während des Krieges grundsätzlich nicht veräußert

werden könnten, sondern durch Zwischenbewirtschaftung

des Bodenamtes selbst genutzt würden. Selbst wenn man

3

Klepsch ausnahmsweise den Betrieb pachtweise überlassen

würde, so müßte er überdies noch eine Ausfuhrbewilli-

gung erhaltendamit er das in diesem Betrieb bezogene

Gemüse nach Aussig bringen kann. Auch diese Ausfuhrge-

nehmigung könne nur unter bestimmten Voraussetzungen er-

teilt werden, da das Frotektorat auf das Gemüse selbst

angewiesen sei. Er sehe somit keine Möglichkeit dem

Wunsche Klepschs auch unter Berücksichtigung der von

ihm dargelegten besonderen Gründe (Wehrmachtskontingeßt)

zu entsprechen.

Auf Vortrag erklärt der Gauleiter, daß er den Fall bei

seiner nächsten Rücksprache mit Staatssekretär Frank

besprechen wolle.

Cains

2.2.1943

(oun)

M lo00/o/K-Se.

(Mappe Prag!)



28. Juni

St.S. IV N - 19 b/43.

Verhängung der Zwangsverwaltung.

Dort. Schreiben vom l.3.d.Js. an den Herrn Staatssekretär.

1.) An Herrn

Landwirt Josef Ferebauer,

Jaronitz Nr.13 bei Budweis (Post Duben).

Die einschlägige Angelegenheit wurde einer Prüfung untez-

zogen. Als Ergebnis teile ich mit: Thnen ist wiedersolt

von der Distriktstelle Budweis des Bodenamtes für Bökae

und Mähren ein Ersatzbetrieb angeboten worden. Sie baber

hierzu keine Stellung genommen. Unter diesen Unetitnden

kann dem dort. Schreiben vom l.3.d.Js. kein Fortgsng ge.

geben werden.

6

HeilHitler!

Ministerialrat.
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2.)

Dur

an

4=0

urmbannführer Fischer

8ha

au die dort. Zuschriften vom 24.3. und l0.6.d.Js.

-

Zeichen 504/43 F/Dö. zur Kenntnis.
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Der Leiter des Bodenamtes

Tkadoerokr-a g, lo. Juni 1943.

504/43 P/Dö.

pOtEr

83

K.H. mit Anlage

18.3014943

-Obersturmbannführer Dr. Gies,

G.D.d Dr hom

Ich hatte dem Gruppenführer aufgrund seiner hand-

schriftlichen Anweisung' Vortrag gehalten und mitge-

teilt, daß der Betrieb des Ferebauer bereits mit

einem Einsatzbauern aus Oberdonau mit 13 Kindern

besetzt ist und hatte vorgeschlagen, dem Ferebauer

einen Ersatzbetrieb anzuweisen. Dies ist schrift-

lich am 5.3. und am 13.3. geschehen, mündlich ein-

mal bei der Einsetzung der Zwangsverwaltung und dann

bei der Räumung des Betriebes. Ferebauer hat jedoch

nichts mehr von sich hören lassen, so daß nicht an-

zunehmen ist, daß er auf einen Ersatzbetrieb reflek-

tiert. Ich schlage deshalb folgendes Antwortschrei-

ben an ihn vor:

"Von der Distriktstelle des Rodenamtes in Budweis

ist Ihnen sowohl schriftlich als auch mündlich

wiederholt ein Ersatzbetrieb für Ihren Hof in Jaro-

nié Nr. 13 vorgeschlagen worden. Nachdem Sie zu

diesem Angebot bis jetzt in keiner Weise Stellung

genommen haben, wird Ihre Angelegenheit hier als er-

ledigt angesehen."-

a

-Obersturmbannführer.

Eh/ g br-f
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Der Leiter des Bodenamtes

P r a E, 24. rz 1943

504/43 B/D8.

84

K.H. mit Anlage

-Obersturmbannführer Dr. G 1 e s.

Der landwirtschaftliche Betrieb des Ferebauer ist im

Rahmen der Siedlungsaktion aufgrund der seinerzeit fes

gelegten Merkmale in Zwangsverwaltung genommen worden.

Es ist ein Auslaufbetrieb, da ein unmittelbarer Erbe

nicht vorhanden ist und lediglich als Ausweg der Sohn

des Bruders des Genannten, der jetzt 9 Jahre alt ist,

als angeblicher Erbe angegeben wurde. Es ist richtig,

daß Ferebauer besondere Viehablieferungen durchgeführt

hat. Es ist jedoch einer jener Betriebe, von denen ich

bereits in einer Planungsbesprechung erklärte, daß die

Viehablieferungen kurz vor Verhängung der Zwangsver-

waltung durchgeführt wurden, um damit die Absichten des

Bodenamtes zu durchkreuzen. Eine Berücksichtigung der

Eingabe erscheint deshalb nicht gerechtfertigt. Da die

Eingabejedoch formell erledigt werden muss, schlage ich

vor, sie im Wege der Distriktstelle des Bodenamtes in

Budweis mündlich zu erledigen und bei dieser Gelegen-

heit dem Ferebauer den tatsächliehen Sachverhalt und

den Grund der Ablehnung mitzuteilen.

W-Obersturmbannführer.
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Josef Ferebauer,Landwirt,

Jaronic bei Budweis,l.Marz.43.

Jaronic Nro.13.

Post Duben bei Budweis.

Bezirk Budweis.

Titl.

Herrn Staatssekretar K.H. F r a n k

beim Reichsprotektor für Böhmen u.Mahren,

inPrag.

Unterfertigter Josef F e r e b a u e r ,Landwirt

in Jaronic Nro.l3.,Post Duben bei Budweis,Bez.Budweis, Im

Monate September v.Jahres kam zu mir ein Beamter des Bodenamtes

in Budweis,welcher über meine ganze Wirtschaft ein Protokoll

zusammenschrieb auf grund der Angaben anderer Nachbarn im Dorfe.

Aus diesem Vorgehen glaube ich,dass über meine

Wirtschaft,Felder u.s.w. eine Zwangsverwaltung eingesetzt werden

soll,sodass ich brotlos ware.

Bin 63 Jahre alt,meine Frau 56 Jahre,mein Pflegling

welchen ich von meinem Bruder habe ist 9.Jahrezalt,sodass meine

Familie 3.Köpfe zählt.Weiters habe ich einen Kutscher und ein

Dienstmadchen angestellt,sodass wir zu unserer Wirtschaft im

ganzen 5.Personen sind. Wirtschafte auf meinen Gut in Jaronie

Nro.13. im Aussmaase von 14.ha.54 Aar Felder,weiters 3.Pferde,

8.Kühe.5.Kalber.3.Zuchtschweine und 5.kl.Schweine.

Kümmere mich ehrlich um die ganze Wirtschaft und

liefere vollends dass Quantum lt.Kontigentvorschreibungen an

Lebensmitteln,Korn,etc.ab.was das Gemeindeamt Ihnen bestatigt.

Das Gemeindeamt schrieb an das Bezirksamt,Budweis,

dass ich eine Prämie für Ueberlieferung über meine vorgeschrie-

bene Menge der Ablieferung zu bekommen haben. Ich war nie gestraft,

auch nicht mit einer Behörde in Konflikt. 8.Jahre war ich Gemeinde-

Vorsteher und halte mich striktest nach den Weisungen des Herrn

TVN19/43

Reichsnrotektors in nunkto Ahlieferung meiner Erzeugnisse,sodass
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2.

ich gegenüber meiner Nation und meinem Mitmenschen,alles tue und

geme erfulle.

Aus diesem Grunde tut man mir seitens des Budweiser

Bodenamtes ein grosses Unrecht ,ohne Wissen und Bewilligung der

Protektoratsregierung und Vorschriften des Deutschen Reiches zum

Schaden in dieser schweren Zeit,für die Allgemeinheit.

Habe alle Felder bebaut,gesat,benütze meine ganzen

Kräfte zur guten Bewirtschaftung meines Gutes,damit ich das höchste

Ausbeutungsmaass erzielen kann,was möglich ist.

Das Vorgehen des Budweiser Bodenamtes macht nur

verargertes Blut und Enttauschung in mir und respektiert wielieha

sehe nicht die vom Herrn Reichsprotektor angekündigten Vorsehri

In Verzweiflung meiner Person und meiner Familie

bitte ich Sie,geehrter Herr Staatssekretar,wenn Sie diese Ange-

legenheit überprüfen möchten,damit es nicht so weit kommt,dass

ich aus meinem Gut und Hof,welche Wirtschaft ich stets in Ordnung

und zum Wohle Aller fuhre,in andere Hande kommt.

Ich bitte Sie,geehrter Heer Staatssekretär

raschest mein Ansuchen zu meinen Gunsten erledigen zu wollen,

und empfehle mich in dieser arwartung,

Heil Hit l e r .

95710

Josef Fe r e b a u e r .

Landwirt in Jaronice 13.

Post Duben bei Budweis,

Eingeschrieben.

Bezrk Budwis.

Jopuf Suboin,



Der Bezirkshauptnann

Budweis,den 9.XII.1942

Zah1:8Z.609/42:

98

An den Herrn Ferebauer Josef,Landwirt

in_Jaronitz_Nr.lz.-

Betrifft:Schlachtviehkontingent im Jahre 194l/42-Ueberlieferung.

Bezug:-

Anlagen :-

Nach der durchgeführten Erhebung wurde festgestellt,dass Sie

das vorgeschriebene Schlachtviehkontingent im Jahre Io4l/4z überliefert

haben deshald sind Sie auch für die Prämienzuteilung vorgeschlagen

worden.

Davon werden Sie verständigt.

Im Auftrage :

soues



St.S. IV N - 19/43.

Prag, den 9. März 1943

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

4-Obersturmbannführer Pischer.

Den angeschlossenen Vorgang übersende ich gegen Rückgabe

zur Kenntnis und mit der Bitte um Stellungnahme.

-Obersturmbannführer.

atn a Ta E   

. Lawish 44 Otbal.Fiseten

7.5.43

3.24,23


